
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

für MBE Center in Deutschland (gültig ab 06/2014)

1. Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden „AGB“) gelten für alle gegenwär-
tigen und künftigen Geschäftsbeziehungen und in diesen AGB angeführten Leistungen (im fol-
genden „Vertragsinhalt“) zwischen dem Unternehmer, der das MBE Center betreibt (im folgenden 
„MBE Center“) sowie Verbrauchern und Unternehmern im Sinne der §§ 13, 14 BGB (im folgenden 
„Kunde“) sofern nachstehend nichts Abweichendes vereinbart wird. 
(2) Die MBE Center werden von unabhängigen Unternehmen betrieben, die durch Franchisever-
trag unter der Marke „MBE“ und „Mail Boxes Etc.“ tätig sind. Vertragspartner der Kunden ist 
nicht die MBE Deutschland GmbH (im folgenden „MBE Deutschland“), als Franchisegeber für 
Deutschland, sondern der Franchisenehmer, d.h. das jeweils beauftragte MBE Center.
(3) Zu den AGB und damit zum Vertragsinhalt gehören mit subsidiärer Geltung auch alle Nebenbe-
stimmungen, wie z.B.  Aushänge, Preislisten, Angebote und Bedienungsanleitungen im MBE Center, 
die mit der jeweiligen Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen. Soweit bei der Leistungser-
bringung Formulare des MBE Centers zu verwenden sind, gilt auch deren Inhalt als Vertragsinhalt.
(4) Die Gültigkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB kann nur durch zwingendes Recht oder 
für den Einzelfall durch eine gesonderte schriftliche Vereinbarung mit dem Kunden beschränkt 
oder außer Kraft gesetzt werden. 
(5) Nicht Vertragsinhalt werden AGB des Kunden, denen hiermit ausdrücklich widersprochen 
wird und auf deren Geltung der Kunde hiermit verzichtet. Dies gilt auch bei Kenntnis derselben 
und dauerhafter Geschäftsbeziehung zwischen dem MBE Center und dem Kunden. Die AGB des 
Kunden haben nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des MBE Center Geltung. Diese 
haben im Falle von Widersprüchen der AGB des Kunden zu denen des MBE Centers auch dann 
nur subsidiäre Geltung gegenüber den AGB des MBE Centers. Der Inhalt von Formularen des 
Kunden gilt nur bei deren ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung durch das MBE Center und 
nur für den Einzelfall sowie nur subsidiär zu diesen AGB.
(6) Diese AGB liegen in den Geschäftsräumen des MBE Centers zur Einsicht, Kenntnisnahme und 
Mitnahme für den Kunden aus bzw. sind dem Kunden bei nicht im MBE Center erteilten Aufträ-
gen vorher übermittelt worden. Mit der Auftragserteilung  an das MBE Center durch den Kunden 
wird von ihm ausdrücklich die Kenntnis der AGB und deren Gültigkeit für den Vertragsinhalt 
bestätigt und bekräftigt. Änderungen oder Ergänzungen der Leistungsbeschreibung sowie dieser 
AGB nach der Auftragserteilung bleiben vorbehalten und werden wirksam, wenn sie dem Kunden 
zur Kenntnis gelangt sind.
(7) Im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen zwischen dem MBE Center und dem Kunden 
gelten diese AGB in ihrer jeweils gültigen Fassung, sobald der Kunde Gelegenheit zur Einsicht, 
Kenntnisnahme oder Mitnahme dieser AGB hatte. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB 
bleiben vorbehalten und werden wirksam, wenn sie dem Kunden zur Kenntnis gelangt sind.

2. Vertragsschluss / Auftragserteilung

(1) Die Angebote des MBE Center sind unverbindlich und freibleibend. 
(2) Die Erteilung von Aufträgen zur Erbringung von vom MBE Center angebotenen Leistungen 
und der Erwerb von Waren können mündlich oder schriftlich erfolgen. Die Anmietung von Post-
fächern muss schriftlich erfolgen.
(3) Mit Auftragserteilung erklärt der Kunde verbindlich, die Ware nach Massgabe dieser AGB 
erwerben zu wollen und/oder dass das MBE Center die Leistung nach Massgabe dieser AGB er-
bringen soll.

3. Leistungen, Preise, Erfüllungsort, Leistungszeit

(1) Für die Erbringung sämtlicher Leistungen sowie für die Veräußerung von Waren des MBE 
Center gelten die Preise in den Preislisten und/oder Angeboten des MBE Center.
(2) Überschreitet der Umfang eines Auftrages des Kunden das ursprüngliche Angebot, so gilt sein 
Auftrag vom MBE Center als angenommen, wenn dieses den geänderten Auftrag ausführt. In die-
sem Fall kann das MBE Center den zusätzlichen Aufwand auf Basis der Preise des ursprünglichen 
Angebotes zusätzlich berechnen und der Kunde verzichtet auf ein Rücktrittsrecht. Unterschreitet 
ein Auftrag des Kunden den Umfang des ursprünglichen Angebotes, so hat das MBE Center die 
Wahl, den Auftrag unter Abzug des ersparten Aufwandes auf Basis der Preise des ursprünglichen 
Angebotes auszuführen oder vom Auftrag zurückzutreten, ohne dass aus diesem Rücktritt dem 
Kunden irgendwelche Ansprüche gegen das MBE Center erwachsen.
(3) Die angegebenen Preise sind ab Auftragserteilung bindend, sofern die Auftragsgrundlagen un-
verändert bleiben. Der Kunde stimmt entgeltlichen Zusatzleistungen des MBE Centers hiermit zu, 
wenn diese durch geänderte Auftragsgrundlagen, die in der Sphäre des Kunden entstanden sind, 
bewirkt werden. Die angegebenen Preise verstehen sich gegenüber Verbrauchern immer inklusive 
der gesetzlichen Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer, nicht dagegen gegenüber Unternehmern.
(4) Einwendungen wegen eines Abweichens des Inhaltes einer Auftragsbestätigung des MBE Cen-
ter von der Bestellung des Kunden müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Werk-
tagen nach Eingang der Auftragsbestätigung erhoben werden, widrigenfalls gilt der Inhalt der 
Auftragsbestätigung als vereinbart.
(5) Erfüllungsort für die Lieferung der vom MBE Center erworbenen Waren sowie für die bei dem 
MBE Center in Auftrag gegebenen Dienstleistungen und sonstigen Leistungen ist der Standort des 
MBE Center an das der Auftrag erteilt worden ist.
(6) Feste Lieferzeiten von Waren oder die Erbringung von Leistungen vom MBE Center gelten nur 
dann als verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
(7) Sollte der Kunde von ihm bestellte Waren nicht fristgerecht abholen, ist das MBE Center nach 
drei Tagen berechtigt, eine Einlagerung auf Gefahr und Kosten des Kunden vorzunehmen.

4. Offsetdruck-, Digitaldruck- und Kopierservice
(1) Das MBE Center veranlasst die Produktion aller Offsetdruck-, Digitaldruck- und Kopierauf-
träge auf Grundlage der vom Kunden vorgelegten Originalvorlage oder der vom Kunden auf 
Datenträgern oder via Datenübertragung zur Verfügung gestellten Daten. Das MBE Center wird 
auf Wunsch und Kosten des Kunden zunächst einen Probedruck erstellen, der von dem Kunden 
abzunehmen ist. Hat der Kunde den Probedruck zustimmend oder ggf. mit Änderungswünschen 
abgenommen, wird auf Grundlage des Probedrucks und der ggf. gewünschten Änderungen der 
Auftrag vom MBE Center ausgeführt. Das MBE Center und der Kunde sind sich einig, dass es 
aus technischen Gründen zu Abweichungen zwischen den in der Datei des Kunden festgelegten 
Farben, Gestaltungen, Schriftbildern etc. und den Ausdrucken kommen kann. Nicht mitgeliefer-
te Schriften werden durch ähnliche ersetzt. Deshalb kommen das MBE Center und der Kunde 
überein, dass Schrift- und geringfügige Farbabweichungen z. B. in der Farbbrillanz oder –reinheit 
oder deutliche Abweichungen bei farbigen Druckreproduktionen gegenüber Ausdrucken tech-
nisch und physikalisch bedingt sowie Deckungsabweichungen bei Vorder- u. Rückseitendruck 
bis +/- 1,5mm, sowie Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % ohne Anspruch auf Mängelrüge und 
Preisminderung hingenommen werden müssen.
(2) Abweichungen im verwendeten Druckmaterial sind vom Kunden hinzunehmen, soweit sie 
sich im Rahmen der in der Papierproduktion bekannten Schwankungen bewegen. 
(3) Entwurfs- und Andruckskosten sowie Kosten für Reinzeichnungen werden dem Kunden ge-
sondert in Rechnung gestellt und sind nicht in den Lieferpreisen enthalten. Dies gilt auch für 
Sonderwünsche, die über den üblichen Rahmen hinausgehen (z.B. Anfertigung von Mustern, 
Konfektionieren der Druckarbeit etc.). Auf Wunsch des Kunden angefertigte Muster und Entwür-

fe bleiben auch bei Kostenersatz des Kunden jedenfalls im Eigentum des MBE Centers.
(4) Sofern der Kunde nicht die Erstellung eines Probedrucks oder Kontrollvorlagen in digitaler 
Form wünscht, verwendet das MBE Center solche Daten bzw. Druckvorlagen ohne weitere Prü-
fung. Jegliche Haftung für die farbliche, bildliche und schriftliche Ausführung und Gestaltung des 
Endprodukts ist in diesem Fall ausgeschlossen. Gleiches gilt für Abweichungen, die aufgrund des 
verwendeten Druckverfahrens oder durch die vom Kunden gestellten Daten oder Materialien (z. 
B. das zu verwendende Papier) technisch bedingt sind.
(5) Das MBE Center haftet nicht für Fehler in Form und Inhalt der Druckdaten oder für Übertra-
gungsfehler. 
(6) Der Kunde trägt die Kosten für jede Übertragung seiner Daten. Fordert das MBE Center weite-
re Unterlagen und Informationen vom Kunden an und ist dieser insoweit säumig, so wird mit den 
vorhandenen Unterlagen und Informationen die Leistung vom MBE Center soweit wie möglich 
erbracht. Diese Leistungen sind ohne Anspruch auf Mängelrüge und Preisminderung vom Kun-
den zu übernehmen.
(7) Der Kunde wird bei Nutzung des Offsetdruck-, Digitaldruck- und Kopierservice nicht gegen 
geltende Rechtsvorschriften verstoßen. Er stellt insbesondere sicher, dass die von ihm verbreiteten 
Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Patente, Marken oder sonstige Eigentumsrechte) 
verletzen, er die geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet und insbeson-
dere keine rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige unge-
eignete Inhalte verbreitet werden. Er verpflichtet sich des weiteren, die Privatsphäre Dritter zu be-
achten, keine unaufgeforderten Massensendungen sowie keine unerbetene Werbung zu verbreiten. 
Sollte das MBE Center durch Dritte in Anspruch genommen werden, ist der Kunde verpflichtet, das 
MBE Center von allen Ansprüchen Dritter freizustellen und schad- und klaglos zu halten.

5. Faxservice
(1) Eingehende Telefaxe werden vom MBE Center nicht auf ihren Inhalt überprüft. Jede Haftung 
des MBE Center für Schäden oder andere Folgen infolge einer nicht zeitgerechten Kenntnisnahme 
vom Inhalt oder nicht rechtzeitigen Abholung des Telefaxes durch den Kunden ist ausgeschlos-
sen.
(2) Empfangene Telefaxe werden nach Erhalt 30 Tage für den Kunden durch das MBE Center 
aufbewahrt. In diesem Zeitraum kann der Kunde die Telefaxe entweder abholen oder das MBE 
Center beauftragen, Telefaxe an den Kunden auf dessen Gefahr und Kosten weiterzuleiten. Erfolgt 
innerhalb der 30 Tage durch den Kunden keine Reaktion, ist das MBE Center berechtigt, die Tele-
faxe zu vernichten, wenn das MBE Center den Kunden mit Fristsetzung von 8 Tagen per Telefax 
oder Email schriftlich zur Abholung unter Androhung der Vernichtung auffordert und der Kunde 
diese Frist ungenutzt verstreichen lässt.
(3) Versendet das MBE Center im Auftrag des Kunden Telefaxe, kann es nicht gewährleisten, dass 
das Telefax den Empfänger erreicht, lesbar und vollständig ist. Das MBE Center ist nicht verpflich-
tet, den Empfänger gesondert, z. B. telefonisch zu informieren, dass an ihn ein Telefax gesendet 
worden ist.

6. Computerservice
(1) Der Kunde haftet dem MBE Center für sämtliche Schäden die durch eine Infizierung von Com-
putern des MBE Center aufgrund der Verwendung von Viren verseuchten Dateien des Kunden 
entstehen, gleichgültig ob der Kunde Kenntnis von dieser Verseuchung hat oder nicht und ob ihn 
dabei ein Verschulden trifft.
(2) Schäden an den EDV Anlagen und der Software des MBE Center, die durch von den Kunden 
gesendeten oder empfangenen Daten und/oder Dateien, zur Verfügung gestellten Datenträgern 
oder falscher Bedienung oder von ihm veranlasste falsche Bedienung im Selfservice entstehen, 
sind vom Kunden unverzüglich zu ersetzen.
(3) Der Kunde wird bei der Nutzung des Computerservice insbesondere nicht gegen geltende 
Rechtsvorschriften verstoßen. Er stellt insbesondere sicher, dass die von ihm verbreiteten Inhalte 
keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Patente, Marken oder sonstige Eigentumsrechte) verlet-
zen, er die geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet und insbesondere 
keine rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigne-
te Inhalte verbreitet werden. Er verpflichtet sich des weiteren, die Privatsphäre Dritter zu beach-
ten, keine unaufgeforderten Massensendungen sowie keine unerbetene Werbung zu verbreiten 
und alles zu unterlassen, was die Leistung und Verfügbarkeit des vom MBE Center zur Verfügung 
gestellten Computerdienstes gefährden oder beeinträchtigen könnte.
(4) Der Kunde wird das MBE Center von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen und schad- 
und klaglos halten, die u.U. aufgrund der über Computer des MBE Center versendeten oder emp-
fangenen Daten und/oder Dateien von Dritten erhoben werden.
(5) Bei der Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen des MBE Center ist dem Kunden be-
wusst, dass technische Datenverarbeitungsanlagen, Computer und deren Programme nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht vollkommen störungsfrei betrieben werden können und im 
übrigen zeitweise gewartet werden müssen. Sollten aufgrund von technischen Störungen oder 
Wartungsarbeiten, auf die das MBE Center selbst keinen Einfluss hat, Nachrichten des Kunden 
nicht rechtzeitig, verfälscht oder gekürzt weitergeleitet werden und hat diese vorübergehende 
Unterbrechung oder Beschränkung ihre Ursachen in Störungen oder Wartungsarbeiten, die vom 
MBE Center nicht zu vertreten sind, wie z.B. höhere Gewalt oder Überlastung des Internetzu-
gangs, ist die Haftung des MBE Center ausgeschlossen.

7. Postfachservice
Diese AGB’s gelten auch für die Postfachmietverträge, es sei denn diese Bestimmungen widerspre-
chen den Bestimmungen der Postfachmietverträge, dann gelten die Bestimmungen der Postfach-
mietverträge vorrangig.

8. Mailingservice
Vom Mailingauftrag umfasst ist in der Regel das Vorbereiten von Serienbriefen, Ausdrucken, Ver-
packen, Adressieren, Sortieren, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und Sortieren nach Postleitzahlen. 
Das MBE Center ist nicht verpflichtet, die eingelieferten Adressen/Dateien und das Material auf 
Ihre Vollständig-, Richtig- und Verwendbarkeit sowie die Stückzahlen zu überprüfen. Der Kun-
de allein ist dafür verantwortlich, dass Form und Inhalt des überlassenen Materials nicht gegen 
gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Das MBE Center ist nicht verpflichtet, vor der Postaufliefe-
rung die Einhaltung der jeweiligen Gewichtsgrenzen zur Ausnutzung bestimmter Portogrenzen 
bzw. der geltenden Postbestimmungen zu überprüfen. Überzählige Materialien werden nur auf 
ausdrückliche Anforderung des Kunden „unfrei“ zurückgesandt. Das MBE Center ist berechtigt, 
einen Monat nach der Abwicklung des Auftrages nicht zurückgefordertes überzähliges Material 
gegen Berechnung zu entsorgen.
Vom Mailing-Auftrag nicht umfasst ist die Auslieferung der von dem MBE Center erstellten Brief-
sendungen bei einem Briefpostversender (im folgenden „Auslieferungsservice“). Der Ausliefe-
rungsservice wird vom MBE Center nur bei besonderer Auftragserteilung des Kunden erbracht 
(im folgenden „Auslieferungsauftrag“). In diesem Fall unterliegt das MBE Center ausschließlich 
den Vorgaben des Kunden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich Zeit und Umfang des Ausliefe-
rungsservice. Der Kunde ist berechtigt, den Auslieferungsauftrag jederzeit zu widerrufen oder 
zu beschränken.

9. Versand- und Kurierservice
(1) Bei Versand- oder Kurierdiensten, die das MBE Center selbst oder durch Dritte durchführt, 
gelten neben diesen AGB auch spezielle Beförderungsbedingungen. Dabei kann es sich insbeson-
dere um die Beförderungsbedingungen des Dritten handeln. Bei Widersprüchen zwischen den 
Beförderungsbedingungen und diesen AGB, gelten die Beförderungsbedingungen. 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, dass zu versendende Gut transportgerecht zu verpacken. Das MBE 
Center ist nicht verpflichtet, die Transportgerechtheit der Verpackung zu prüfen. Hat es Zweifel 
an der Transportgerechtheit der Verpackung, ist das MBE Center befugt, eine transportgerechte 
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Verpackung kostenpflichtig vorzunehmen. Eine Haftung des MBE Center für mangelhafte Verpa-
ckung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Kunde nicht ausdrücklich schriftlich, auf besondere 
Verpackungsanforderungen hingewiesen hat. Für die Frage der Transportgerechtheit der Verpa-
ckung sind die Feststellungen des Versandunternehmens maßgeblich, es sei denn der Kunde weist 
etwas anderes nach. 
(3) Unzureichend verpackte Pakete, Kostbarkeiten (wie z.B. Gold, Edelmetalle, Schmuck, Uhren, 
Antiquitäten, Kunstwerke, Geld, Münzen, Urkunden und Wertzeichnen aller Art etc.) oder Wert-
papiere (Schecks, Wechselwertpapiere, Sparbücher, Aktien oder sonstige Sicherheiten), Pakete, de-
ren Inhalt Gefahr oder Nachteile für Personen, Tiere und andere Güter zur Folge haben könnten 
(wie z.B. gefährliche Güter), Güter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie während des Transportes 
verderben oder faulen, oder sperrige Güter sind von der Beförderung ausgeschlossen. Der Kunde 
garantiert, dass er solche Güter nicht versendet und stellt das MBE Center von jeglicher Haftung 
gegenüber Dritten frei.
(4) Das MBE Center ist berechtigt, zum Transport übergebene Sendungen, zu überprüfen und sie 
nach eigenem Ermessen zu öffnen. Insbesondere ist das MBE Center berechtigt, Sendungen stichpro-
benartig zu öffnen, um zu prüfen, ob eine Sendung diesen und auch den AGB eines Drittunterneh-
mers entsprechen. Das MBE Center ist berechtigt, nach eigenem Ermessen den Versand abzulehnen.
(5) Der Kunde wird auf Anforderung des MBE Centers alle für die Versendung und den Trans-
port erforderlichen und nützlichen Informationen und Unterlagen jederzeit und kurzfristig zur 
Verfügung stellen. Das MBE Center ist berechtigt, auf dem Paket und auf den dazugehörigen 
Geschäftsunterlagen für den Versand dienliche Hinweise anzubringen, ohne dass daraus für den 
Kunden Ansprüche auf eine bestimmte Beförderung oder Beförderungsleistung entsteht. Ein An-
spruch des Kunden auf bestimmte Zustellungsmodalitäten, (z.B. Termin, Transportart, Personen-
ausschließlichkeit, etc.) besteht nur, wenn dies separat mit dem MBE Center schriftlich vereinbart 
oder von diesem ausdrücklich schriftlich anerkannt worden ist.  
(6) Der Kunde haftet alleine für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm übergebenen 
Daten für die Versendung der Güter und wird das MBE Center hinsichtlich sämtlicher Ansprüche 
Dritter freistellen und schad- und klaglos halten, die auf Grund unrichtiger und/oder unvollstän-
digen Angaben des Kunden und der damit zusammenhängenden Beförderung geltend gemacht 
werden. Der Kunde hält das MBE Center auch schad- und klaglos und stellt es hinsichtlich sämt-
licher Ansprüche Dritter frei, wenn die Annahme und/oder Zustellung der Sendung vom Emp-
fänger verweigert wird, dieser nicht vorgefunden werden kann oder unrichtig und unvollständig 
bezeichnet worden ist. 
(7) Falls das MBE Center ein Paket nicht in Übereinstimmung mit den allgemeinen Beförderungs-
bestimmungen des MBE Centers oder mit den allgemeinen Beförderungsbestimmungen des vom 
MBE Center beauftragten Unternehmens an den Adressaten zustellen kann, ist das MBE Center 
berechtigt, nach eigenem Ermessen über das Paket auf Kosten des Kunden zu verfügen oder es 
unter Berechnung aller Kosten, Abgaben und Gebühren an den Kunden zurückzusenden (inkl. 
evtl. zusätzlich anfallender Verzollungskosten). Das MBE Center darf vorstehende Rechte nicht 
willkürlich ausüben. Der Kunde verpflichtet sich, auf Anforderung des MBE Centers erforderliche 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
(8) Der Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Subunternehmer des MBE Center in ihren 
AGB insbesondere ihre Haftung für Verzögerungen beim Transport oder bei Verlust oder Schaden 
am Transportgut einschränken. Diese Einschränkungen gelten auch als Vertragsinhalt des Auftra-
ges des Kunden mit dem MBE Center und Ansprüche des Kunden sind insgesamt der Höhe nach 
auf die Höhe des Entgeltanspruches des MBE Center gegenüber dem Kunden aus dem zu Grunde 
liegenden Auftrag beschränkt.
(9) In Fällen, in denen das MBE Center nachvollziehbar vertretbare Anweisungen von Kontrollbe-
hörden befolgt, ist keine Haftung des MBE Center gegenüber dem Kunden gegeben, selbst wenn die 
entsprechenden Anweisungen nicht mit den anwendbaren Vorschriften vereinbar scheinen oder sind. 
(10) Der Kunde sichert zu, dass die Beförderung auch von besonderen Gütern keine besondere 
Handhabung bei der Beförderung erfordert, die über die bei MBE Center übliche Handhabung 
und Sorgfalt hinausgeht. Besondere Güter werden innerhalb des MBE Center Systems wie andere 
Versandstücke behandelt (beispielsweise gibt es keine Trennung von anderen Gütern, die Beför-
derung kann verzögert werden, Verpackungen können auf dem Boden oder draußen abgestellt 
werden). Beschädigungen, die durch den ordnungsgemäßen und üblichen Transport bzw. die 
Verladung bedingt sind, begründen keinesfalls Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche 
gegenüber dem MBE Center.
(11) Das MBE Center wird hiermit bevollmächtigt, die Verzollung stellvertretend für den Kunden 
durchzuführen bzw. diese durch Dritte durchführen zu lassen. Unabhängig davon ist die Einhal-
tung von Zollvorschriften ausschließlich Angelegenheit des Kunden. Der Kunde wird dem MBE 
Center auf erste Anforderung Kosten, Abgaben und Gebühren, die im Zusammenhang mit der 
Verzollung entstehen erstatten oder auf Aufforderung einen ausreichenden Vorschuss darauf an 
das MBE Center zahlen. Sofern nicht ausdrücklich vom Kunde gewünscht, wird das MBE Center 
keine Sendungen verzollen, deren Absende- und Bestimmungsort in demselben Zollgebiet liegen. 
Das MBE Center übernimmt keine Verantwortung für die Zollfreiheit jeglicher Sendungen. 
(12) Das MBE Center unternimmt keine besonderen Maßnahmen zum Schutz verderblicher Güter 
gegen Hitze oder Kälte. Derartige Güter werden auf alleiniges Risiko des Kunden transportiert. 
Das MBE Center behält sich vor, verdorbene Güter zu entsorgen. 
(13) Der Kunde garantiert, dass kein Gefahrgut zum Versand kommt, es sei denn, die Parteien 
haben eine besondere schriftliche Vereinbarung dazu getroffen. 
(14) Falls eine Geld-zurück-Garantie gegeben wurde, gilt diese insbesondere dann nicht, wenn 
eine Verzögerung auf eine Handlung des Zolls zurückzuführen ist.

10. Verpackungsservice
Das MBE Center verpackt auf gesonderten Auftrag des Kunden Waren und Güter, die für den 
Transport vorgesehen sind. Für die zu erbringenden Verpackungsleistungen wird das MBE Center 
nach beliebigem Ermessen, je nach Empfindlichkeit des Verpackungsgutes eine handelsübliche, 
beanspruchungsgerechte Verpackung verwenden. Eine Haftung des MBE Center für mangelhafte 
Verpackung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde nicht ausdrücklich schriftlich auf besondere Ver-
packungsanforderungen hingewiesen hat.

11. Vergütung

(1) Sämtliche Zahlungen, einschließlich Porti und andere Zahlungen, die das MBE Center an Sub-
unternehmer zu bezahlen hat, sind bar und ohne jeden Abzug bei Auftragserteilung, spätestens 
bei Übergabe der bestellten Waren oder bei Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen an das 
MBE Center zu leisten. Bei Rechnungsstellung durch das MBE Center ist die Zahlung sofort fäl-
lig. Wird für eine Forderung des MBE Center Raten- oder Teilzahlung vereinbart und gerät der 
Kunde mit einer Raten- oder Teilzahlung in Verzug, wird der ausstehende Betrag insgesamt zur 
sofortigen Zahlung fällig. 
(2) Bei jeglichem Zahlungsverzug hat der Kunde dem MBE Center die Kosten, Abgaben und Ge-
bühren für  Mahnung und Eintreibung der Forderung zu ersetzen. Im übrigen gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen.
(3) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt oder durch das MBE Center anerkannt wurden.
(4) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem-
selben Vertragsverhältnis beruht.

12. Gefahrübergang

(1) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware 
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt auf den Kunden über.
(2) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Ware 
auf den Kunden über.

(3) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. Im Übrigen gelten 
im Falle des Annahmeverzuges die gesetzlichen Vorschriften.

13. Eigentumsvorbehalt
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich das MBE Center das Eigentum an einer veräußerten 
und ggf. gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
(2) Bei Verträgen mit Unternehmern behält sich das MBE Center das Eigentum an einer veräußer-
ten und ggf. gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung aller, auch künftiger Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Jedenfalls gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt vereinbart, wonach der Kunde die veräußerte 
Ware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und unter Eigentumsvorbehalt weiterveräu-
ßern, sie jedoch nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen darf. Alle dem Kunden aus der 
Weiterveräußerung zustehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte tritt der Kunde 
hiermit an das MBE Center zur Sicherheit ab. Der Kunde hat jedenfalls diese Abtretung in seinen 
Geschäftsunterlagen zur Kenntnis seiner Geschäftspartner zu vermerken und entsprechend auf 
den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

14. Haftung

(1) Für leicht fährlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet das MBE Center nur im 
Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), jedoch begrenzt auf den 
bei Vertragsschluss voraussehbaren, vertragstypischen Schaden. Bei Mailing-/Versand- und Ku-
rierleistungen des MBE Center ist die Haftung für Verlust oder Beschädigung begrenzt auf nach-
gewiesene direkte Schäden bis maximal 510 EUR pro Sendung oder 8,33 SZR für jedes Kilogramm, 
je nachdem welcher Betrag höher ist; bei Teilverlusten oder -beschädigungen wird das Gewicht 
des betroffenen Teils der Sendung zugrunde gelegt.
(2) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen vorgesehen 
ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen.
(3) Für jegliches Material, das vom Kunden dem MBE Center beigestellt wird, übernimmt das 
MBE Center keinerlei Haftung. Dieses Material befindet sich auf Gefahr und Kosten des Kunden 
im MBE Center. Das MBE Center trifft keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung des Materials. 
Der Kunde hat auf Aufforderung binnen angemessener Frist diese Materialien wieder abzuholen, 
andernfalls können sie auf Kosten des Kunden ausgelagert werden.
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten 
der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen 
des MBE Center.

15. Gewährleistung

(1) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
(2) Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware, die 
herzustellende oder zu erzeugende bewegliche Sache beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar 
ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen dem gezahlten Entgelt und 
dem Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn das MBE Center die Vertragsverletzung 
arglistig verursacht hat.
(3) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung/Übergabe der Ware, 
für Verbraucher zwei Jahre ab Ablieferung/Übergabe der Ware.
(4) Ist der Kunde Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbe-
schreibung des Hersteller als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
(5) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch das MBE Center nicht, es sei denn es wird 
schriftlich etwas abweichendes vereinbart. Herstellergarantien bleiben unberührt. 

16. Datenschutz
(1) Das MBE Center erbringt seine Leistungen unter diesen AGB in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
(2) Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist MBE Deutschland, Grolmanstr. 40, 
10623 Berlin, nbahmani@mbe-de.de, sowie das jeweils durch den Kunden beauftragte MBE Cen-
ter. Die Rechte des Kunden nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen, z.B. der Widerspruch 
gegen Zusendung von Werbematerialen, können, unabhängig vom Land, in dem MBE Deutsch-
land und die MBE Center die Daten speichern, über die verantwortliche Stelle geltend gemacht 
werden.
(3) MBE Deutschland und das beauftragte MBE Center sind jeweils berechtigt, die personenbezo-
genen Daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, die vom Kunden im Zusammenhang 
mit einem Vertragsabschluss angegeben werden, und diese personenbezogene Daten an andere 
Konzernunternehmen, auch solche in anderen Ländern, zu übertragen und sie dort zentral verar-
beiten zu lassen. Weiterhin sind MBE Deutschland und das beauftragte MBE Center ermächtigt, 
im gesetzlichen Rahmen personenbezogene Daten an Subunternehmer (insbesondere Frachtfüh-
rer und Speditionsunternehmen) sowie Behörden weiterzugeben, insbesondere an Zollbehörden. 
(4) Die personenbezogenen Daten können zur Durchführung des mit dem Kunden geschlossenen 
Vertrags, für statistische Auswertungen sowie – mit dessen Einwilligung – zu Werbezwecken für 
andere von MBE Deutschland, von dem beauftragten MBE Center und anderen Gesellschaften der 
MBE-Gruppe angebotenen Dienstleistungen und Produkte verwendet werden.
(5) Im Übrigen sind das MBE Center und seine Mitarbeiter verpflichtet, alle durch die Vertrag-
sabwicklung gewonnenen Daten, vor allem bei der Ausführung von Mailing, Kopier- und Ver-
sanddiensten eingesehene Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse des Kunden, vertraulich zu be-
handeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

17. Schlussbestimmungen

(1) Der Kunde ist in Kenntnis, dass einzelne Leistungen nicht vom MBE Center selbst, sondern von 
befugten Dritten im Auftrag des MBE Center für den Kunden erbracht werden (z.B. Offsetdruck, 
Digitaldruck, Versand- und Kurierdienste etc.). Der Kunde stimmt der Leistungserbringung 
durch den jeweils vom MBE Center beauftragten Dritten und dessen Hilfsorganen zu. Es gelten 
subsidiär zu diesen AGB zwischen dem Kunden und dem MBE Center auch die AGB des jeweili-
gen Dritten als Vertragsinhalt, was der Kunde mit dem Auftrag an das MBE Center auch bestätigt 
und bekräftigt. Nachrangig zu diesen AGB und allfälligen AGB des Dritten gelten zwischen dem 
Kunden und dem MBE Center für Leistungen, die dem grafischen Gewerbe zuzuordnen sind, die 
jeweils kundgemachten AGB für das grafische Gewerbes und für Leistungen, die dem Fracht- und 
Speditionsgewerbe zuzuordnen sind, die „ADSp“ in der jeweils gültigen Fassung.
(2) Änderungen, Ergänzungen, die die Geschäftsbeziehung des Kunden und des MBE Center be-
treffen, bedürfen der Schriftform und betreffen nur den jeweiligen einzelnen Geschäftsfall, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. Das Schriftlichkeitsgebot gilt ebenso für die Vereinbarung über das 
Abgehen von diesem Formerfordernis.
(3) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt deutsches Recht ohne die Bestim-
mungen des deutschen Internationalen Privatrechts. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts fin-
den keine Anwendung.
(4) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der 
Geschäftssitz des MBE Center, an das der Auftrag erteilt worden ist.
(5) Sollte eine der gegenwärtigen oder zukünftigen Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch 
nicht berührt. In diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine 
wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
die Auslegung von Vertragsinhalten, die nicht in diesen AGB und den subsidiär geltenden Bestim-
mungen ausdrücklich geregelt sind und die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.

Stand: Juni 2014 



ADSp 2017

1. Begriffsbestimmungen

1.1 Ablieferung
Der Begriff der Ablieferung umfasst auch die Auslieferung 
bei Lagergeschäften.

1.2 Auftraggeber
Die Rechtsperson, die mit dem Spediteur einen Verkehrs-
vertrag abschließt.

1.3 Diebstahlgefährdetes Gut
Gut, das einem erhöhten Raub- und Diebstahlrisiko 
ausgesetzt ist, wie Geld, Edelmetalle, Schmuck, Uhren, 
Edelsteine, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Scheckkarten, 
Kreditkarten oder andere Zahlungsmittel, Wertpapiere, 
Valoren, Dokumente, Spirituosen, Tabakwaren, Unterhal-
tungselektronik, Telekommunikationsgeräte, EDV-Geräte 
und -Zubehör sowie Chip-Karten.

1.4 Empfänger
Die Rechtsperson, an die das Gut nach dem Verkehrs- 
vertrag oder aufgrund wirksamer Weisung des Auftrag-
gebers oder eines sonstigen Verfügungsberechtigten 
abzuliefern ist.

1.5 Fahrzeug
Ein zum Transport von einem Gut auf Verkehrswegen 
eingesetztes Beförderungsmittel.

1.6 Gefährliche Güter 
Güter, von denen auch im Rahmen einer normal verlau-
fenden Beförderung, Lagerung oder sonstigen Tätigkeit 
eine unmittelbare Gefahr für Personen, Fahrzeuge und 
Rechtsgüter Dritter ausgehen kann. Gefährliche Güter sind 
insbesondere die Güter, die in den Anwendungsbereich 
einschlägiger Gefahrgutgesetze und -verordnungen sowie 
gefahrstoff-, wasser- oder abfallrechtlicher Vorschriften 
fallen.

1.7 Lademittel
Mittel zur Zusammenfassung von Packstücken und zur 
Bildung von Ladeeinheiten, z. B. Paletten, Container, 
Wechselbrücken, Behälter.

1.8 Ladestelle/Entladestelle
Die postalische Adresse, soweit die Parteien nicht eine 
genauere Ortsbestimmung getroffen haben.

1.9 Leistungszeit
Die Zeit (Datum, Uhrzeit), zu der eine bestimmte Leistung 
zu erbringen ist, z. B. ein Zeitfenster oder ein Zeitpunkt.

1.10 Packstücke
Einzelstücke oder vom Auftraggeber zur Abwicklung des 
Auftrags gebildete Einheiten mit und ohne Lademittel, die 
der Spediteur als Ganzes zu behandeln hat (Frachtstücke  
im Sinne von §§ 409, 431, 504 HGB).

Die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) werden zur Anwendung ab 

dem 1. Januar 2017 empfohlen vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband 

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und 

Entsorgung (BGL), Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Bundesverband Wirtschaft, 

Verkehr und Logistik (BWVL), Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Deutschen  

Speditions- und Logistikverband (DSLV) und Handelsverband Deutschland (HDE). Diese Empfehlung 

ist unverbindlich. Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, vom Inhalt dieser Empfehlung  

abweichende Vereinbarungen zu treffen.
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1.11 Schadenfall / Schadenereignis
Ein Schadenfall liegt vor, wenn ein Geschädigter aufgrund 
eines äußeren Vorgangs einen Anspruch aus einem Verkehrs-
vertrag oder anstelle eines verkehrsvertraglichen Anspruchs 
geltend macht; ein Schadenereignis liegt vor, wenn aufgrund 
eines äußeren Vorgangs mehrere Geschädigte aus mehreren 
Verkehrsverträgen Ansprüche geltend machen.

1.12 Schnittstelle
Nach Übernahme und vor Ablieferung des Gutes durch den 
Spediteur jede Übergabe des Gutes von einer Rechtsperson 
auf eine andere, jede Umladung von einem Fahrzeug auf ein 
anderes, jede (Zwischen-)Lagerung.

1.13 Spediteur
Die Rechtsperson, die mit dem Auftraggeber einen Verkehrs-
vertrag abschließt. Spediteure in diesem Sinne sind insbe-
sondere Frachtführer im Sinne von § 407 HGB, Spediteure im 
Sinne von § 453 HGB, Lagerhalter im Sinne von § 467 HGB 
und Verfrachter im Sinne von §§ 481, 527 HGB.

1.14 Verkehrsverträge
Verträge des Spediteurs über alle Arten von Tätigkeiten, 
gleichgültig ob sie Speditions-, Fracht-, Seefracht-, Lager- 
oder sonstige üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehö-
rende Geschäfte (z. B. Zollabwicklung, Sendungsverfolgung, 
Umschlag) betreffen.

Diese umfassen auch speditionsübliche logistische Leistun-
gen, wenn diese mit der Beförderung oder Lagerung von 
Gütern in Zusammenhang stehen, insbesondere Tätigkeiten 
wie Bildung von Ladeeinheiten, Kommissionieren, Etikettie-
ren und Verwiegen von Gütern und Retourenabwicklung.

Als Frachtverträge gelten auch Lohnfuhrverträge über die 
Gestellung bemannter Kraftfahrzeuge zur Verwendung nach 
Weisung des Auftraggebers.

1.15 Verlader
Die Rechtsperson, die das Gut nach dem Verkehrsvertrag 
oder aufgrund wirksamer Weisung zur Beförderung übergibt.

1.16 Vertragswesentliche Pflichten
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Verkehrsvertrags (Ziffer 1.14) erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf.

1.17 Wertvolles Gut 
Gut mit einem tatsächlichen Wert am Ort und zur Zeit der 
Übernahme von mindestens 100 Euro/kg. 

1.18 Zeitfenster
Vereinbarter Leistungszeitraum für die Ankunft des Spedi-
teurs an der Lade- oder der Entladestelle.

1.19 Zeitpunkt
Vereinbarter Leistungszeitpunkt für die Ankunft des Spedi-
teurs an der Lade- oder der Entladestelle.

2. Anwendungsbereich

2.1 Die ADSp gelten für alle Verkehrsverträge des Spediteurs als 
Auftragnehmer. 

2.2 Gesetzliche Bestimmungen, von denen im Wege vorformu-
lierter Vertragsbedingungen nicht abgewichen werden darf, 
gehen den ADSp vor. 

2.3 Die ADSp gelten nicht für Geschäfte, die ausschließlich zum 
Gegenstand haben

2.3.1 Verpackungsarbeiten,

2.3.2 die Beförderung und Lagerung von abzuschleppendem oder 
zu bergendem Gut,

2.3.3 die Beförderung und Lagerung von Umzugsgut im Sinne von 
§ 451 HGB,

2.3.4 Lagerung und Digitalisierung von Akten; Akten sind alle 
Arten von verkörperten und digitalisierten Geschäftspapie-
ren, Dokumenten, Datenträgern sowie von gleichartigen der 
Sammlung von Informationen dienenden Sachen,

2.3.5 Schwer- oder Großraumtransporte, deren Durchführung eine 
verkehrsrechtliche Transporterlaubnis bzw. Ausnahmegeneh-
migung erfordert, Kranleistungen und damit zusammenhän-
gende Montagearbeiten.

2.4 Die ADSp finden keine Anwendung auf Verkehrsverträge mit 
Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB.

3. Pflichten des Auftraggebers bei Auftrags- 
erteilung; Informationspflichten, besondere 
Güterarten 

3.1 Der Auftraggeber unterrichtet den Spediteur rechtzeitig 
über alle ihm bekannten, wesentlichen, die Ausführung des 
Auftrages beeinflussenden Faktoren. Hierzu zählen

3.1.1 Adressen, Art und Beschaffenheit des Gutes, das Rohge-
wicht (inklusive Verpackung und vom Auftraggeber gestellte 
Lademittel) oder die anders angegebene Menge, Kennzeichen, 
Nummern, Anzahl und Art der Packstücke, besondere Eigen-
schaften des Gutes (wie lebende Tiere, Pflanzen, Verderblich-
keit), der Warenwert (z. B. für zollrechtliche Zwecke oder eine 
Versicherung des Gutes nach Ziffer 21), und Lieferfristen, 

3.1.2 alle öffentlich-rechtlichen, z. B. zollrechtlichen, außenwirt-
schaftsrechtlichen (insbesondere waren-, personen- oder 
länderbezogenen Embargos) und sicherheitsrechtlichen 
Verpflichtungen, 
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3.1.3 im Falle von Seebeförderungen alle nach den seerechtlichen 
Sicherheitsbestimmungen (z. B. SOLAS) erforderlichen Daten 
in der vorgeschriebenen Form,

3.1.4 Dritten gegenüber bestehende gewerbliche Schutzrechte, 
z. B. marken- und lizenzrechtliche Beschränkungen, die mit 
dem Besitz des Gutes verbunden sind, sowie gesetzliche oder 
behördliche Hindernisse, die der Auftragsabwicklung entge-
genstehen,

3.1.5 besondere technische Anforderungen an das Beförderungs-
mittel und spezielle Ladungssicherungsmittel, die der Spedi-
teur gestellen soll.

3.2 Bei gefährlichem Gut hat der Auftraggeber rechtzeitig dem 
Spediteur in Textform die Menge, die genaue Art der Gefahr 
und – soweit erforderlich – die zu ergreifenden Vorsichts-
maßnahmen mitzuteilen. Handelt es sich um Gefahrgut im 
Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter 
oder um sonstige Güter, für deren Beförderung oder Lage-
rung besondere gefahrgut- oder abfallrechtliche Vorschriften 
bestehen, so hat der Auftraggeber die für die ordnungsge-
mäße Durchführung des Auftrags erforderlichen Angaben, 
insbesondere die Klassifizierung nach dem einschlägigen 
Gefahrgutrecht, mitzuteilen und spätestens bei Übergabe des 
Gutes die erforderlichen Unterlagen zu übergeben.

3.3 Bei wertvollem oder diebstahlgefährdetem Gut hat der Auf-
traggeber im Auftrag den Spediteur in Textform über Art und 
Wert des Gutes und das bestehende Risiko zu informieren, so 
dass der Spediteur über die Annahme des Auftrags entschei-
den oder angemessene Maßnahmen für eine sichere und 
schadenfreie Abwicklung des Auftrags treffen kann. Nimmt 
er diesen Auftrag an, ist der Spediteur verpflichtet, geeignete 
Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des Gutes zu ergreifen. 

3.4 Der Auftraggeber hat dem Spediteur alle Urkunden und 
sonstigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte 
(z. B. Eintarifierung) zu erteilen, die insbesondere für die ord-
nungsgemäße Zoll- oder sonstige gesetzlich vorgeschriebene 
Behandlung – hierzu zählen auch Sicherheitskontrollen z. B. 
für Luftfrachtsendungen – des Gutes notwendig sind.

4. Rechte und Pflichten des Spediteurs

4.1 Der Spediteur hat die Interessen des Auftraggebers wahrzu-
nehmen. Er hat den ihm erteilten Auftrag auf offensichtliche 
Mängel zu prüfen und dem Auftraggeber alle ihm bekannten 
Gefahrumstände für die Ausführung des Auftrages unver-
züglich anzuzeigen. Erforderlichenfalls hat er Weisungen 
einzuholen. 

4.2 Der Spediteur hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm 
zur Transportabwicklung eingesetzten Fahrzeuge, Ladungs-

sicherungsmittel und, soweit die Gestellung von Lademitteln 
vereinbart ist, diese in technisch einwandfreiem Zustand sind, 
den gesetzlichen Vorschriften und den im Verkehrsvertrag 
gestellten Anforderungen für das Gut entsprechen. Fahrzeuge 
und Lademittel sind mit den üblichen Vorrichtungen, Ausrüs-
tungen oder Verfahren zum Schutz gegen Gefahren für das 
Gut, insbesondere Ladungssicherungsmitteln, auszustatten. 
Fahrzeuge sollen schadstoffarm, lärmreduziert und energie-
sparend sein.

4.3 Der Spediteur hat zuverlässiges und entsprechend der 
Tätigkeit fachlich geschultes, geeignetes und ordnungsge-
mäß beschäftigtes Fahrpersonal und, soweit erforderlich, mit 
Fahrerbescheinigung einzusetzen. 

4.4 Der Spediteur hat auf einem fremden Betriebsgelände eine 
dort geltende und ihm bekanntgemachte Haus-, Betriebs- 
oder Baustellenordnung zu befolgen. § 419 HGB bleibt 
unberührt.

4.5 Der Spediteur ist berechtigt, die zollamtliche Abwicklung 
von der Erteilung einer schriftlichen Vollmacht abhängig zu 
machen, die ihm eine direkte Vertretung ermöglicht.

4.6 Wird der Spediteur mit der grenzüberschreitenden Beför-
derung des Gutes oder der Import- oder Exportabfertigung 
beauftragt, so beinhaltet dieser Auftrag im Zweifel auch die 
zollamtliche oder sonst gesetzlich vorgeschriebene Behand-
lung des Gutes, wenn ohne sie die grenzüberschreitende 
Beförderung bis zum Bestimmungsort nicht ausführbar ist.

Er darf hierbei

4.6.1 Verpackungen öffnen, wenn dies zum Zweck der Durch-
führung einer gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle (z. B. 
Spediteur als Reglementierter Beauftragter) erforderlich ist, 
und anschließend alle zur Auftragsabwicklung erforderlichen 
Maßnahmen treffen, z. B. das Gut neu verpacken,

4.6.2 die zollamtlich festgesetzten Abgaben auslegen.

4.7 Bei einem Güter- oder Verspätungsschaden hat der Spediteur 
auf Verlangen des Auftraggebers oder Empfängers diesem 
unverzüglich alle zur Sicherung von Schadensersatzansprü-
chen erforderlichen und ihm bekannten Informationen zu 
verschaffen.

4.8 Der dem Spediteur erteilte Auftrag umfasst mangels aus-
drücklicher Vereinbarung nicht 

4.8.1 die Gestellung und den Tausch von Paletten oder sonstigen 
Lademitteln, 

4.8.2 die Ver- und Entladung der Güter, es sei denn, aus den Um-
ständen oder der Verkehrssitte ergibt sich etwas anderes,

4.8.3 ein Umladeverbot (§ 486 HGB findet keine Anwendung),

4.8.4 die Bereitstellung eines Sendungsverfolgungssystems, es 
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sei denn, dies ist branchenüblich, wobei Ziffer 14 unberührt 
bleibt,

4.8.5 Retouren, Umfuhren und verdeckte Beiladungen.

Werden in Abweichung vom Auftrag vom Auftraggeber ein 
oder mehrere weitere Packstücke zum Transport übergeben 
und nimmt der Spediteur dieses oder diese Packstücke zum 
Transport an, so schließen der Spediteur und der Auftrag-
geber über dieses Gut einen neuen Verkehrsvertrag ab. Bei 
Retouren oder verdeckten Beiladungen gelten mangels 
abweichender Vereinbarungen die Bestimmungen des ur-
sprünglichen Verkehrsvertrages. Ziffer 5.2 bleibt unberührt.

4.9 Weitergehende Leistungs- und Informationspflichten, z. B. 
über Qualitätsmanagementmaßnahmen und deren Einhal-
tung (Audits) sowie Monitoring- und Bewertungssysteme 
und Leistungskennzahlen, bedürfen der ausdrücklichen 
Vereinbarung.

5.  Kontaktperson, elektronische Kommunikation 
und Dokumente 

5.1 Auf Verlangen einer Vertragspartei benennt jede Vertrags-
partei für den Empfang von Informationen, Erklärungen 
und Anfragen für die Vertragsabwicklung eine oder mehrere 
Kontaktpersonen und teilt Namen und Kontaktadressen der 
anderen Partei mit. Diese Angaben sind bei Veränderung zu 
aktualisieren. Bestimmt eine Partei keine Kontaktperson, gilt 
diejenige Person als Kontaktperson, die den Verkehrsvertrag 
für die Partei abgeschlossen hat.

Über das Gesetz hinausgehende Informationspflichten, z. B. 
über Maßnahmen des Spediteurs im Falle von Störungen, 
insbesondere einer drohenden Verspätung in der Übernahme 
oder Ablieferung, bei Beförderungs- oder Ablieferungshin-
dernissen, bei Schäden am Gut oder anderen Störungen 
(Notfallkonzept) bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. 

5.2 Mangels ausdrücklicher Vereinbarung bedürfen vertragliche 
Erklärungen des Lager- und Fahrpersonals zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung der jeweiligen Vertragspartei.

5.3 Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Verlader 
oder Empfänger für den Auftraggeber die an der Lade- oder 
Entladestelle zur Abwicklung des Verkehrsvertrags erforder-
lichen Erklärungen abgibt und tatsächliche Handlungen, wie 
die Übergabe oder Übernahme des Gutes, vornimmt.

5.4 Wenn dies zwischen dem Auftraggeber und dem Spediteur 
vereinbart ist, werden die Parteien per EDI (Electronic Data 
Interchange)/DFÜ (Datenfernübertragung) Sendungsdaten 
einschließlich der Rechnungserstellung übermitteln bzw. 
empfangen. Die übermittelnde Partei trägt die Gefahr für den 
Verlust, die Vollständigkeit und die Richtigkeit der übermittel-
ten Daten. 

5.5 Bei einer Vereinbarung nach Ziffer 5.4 stellen die Parteien 
sicher, dass das eigene IT-System betriebsbereit ist und die 
üblichen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt 
werden, um den elektronischen Datenaustausch vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen sowie der Veränderung, dem 
Verlust oder der Zerstörung elektronisch übermittelter Daten 
vorzubeugen. Jede Partei ist verpflichtet, der anderen Partei 
rechtzeitig Änderungen ihres IT-Systems mitzuteilen, die 
Auswirkungen auf den elektronischen Datenaustausch haben 
können.

5.6 Elektronisch oder digital erstellte Dokumente, insbesondere 
Abliefernachweise, stehen schriftlichen Dokumenten gleich. 

Zudem ist jede Partei berechtigt, schriftliche Dokumente 
lediglich elektronisch oder digital zu archivieren und unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die Originale zu 
vernichten.

6. Verpackungs- und Kennzeichnungspflichten  
des Auftraggebers

6.1 Das Gut ist vom Auftraggeber zu verpacken und, soweit dies 
erforderlich ist, mit deutlich und haltbar angebrachten Kenn-
zeichen für ihre auftragsgemäße Behandlung zu versehen. 
Alte Kennzeichen sind zu entfernen oder unkenntlich zu 
machen. Gleiches gilt für Packstücke.

6.2 Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, 

6.2.1 zu   e i n e r   Sendung gehörende Packstücke als zusammen-
gehörig erkennbar zu kennzeichnen,

6.2.2 Packstücke – soweit erforderlich – so herzurichten, dass ein 
Zugriff auf den Inhalt ohne Hinterlassen äußerlich sichtbarer 
Spuren nicht möglich ist.

7. Ladungssicherungs- und Kontrollpflichten  
des Spediteurs

7.1 Erfolgt die Ver- oder Entladung an mehr als einer Lade- oder 
Entladestelle, stellt der Spediteur nach Abschluss der beför-
derungssicheren Verladung eines Gutes die Ladungssicherung 
durchgehend bis zur letzten Entladestelle sicher.

7.2 Der Spediteur ist verpflichtet, an jeder Schnittstelle Kont-
rollen durchzuführen. Er hat das Gut auf Vollzähligkeit und 
Identität sowie äußerlich erkennbare Schäden und Unver-
sehrtheit von Label, Plomben und Verschlüssen zu überprüfen 
und Unregelmäßigkeiten zu dokumentieren.
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8. Quittung

8.1 Der Spediteur hat die Übernahme des Gutes – gegebenenfalls 
mit Vorbehalt – zu quittieren. 

Mit der Übernahmequittung bestätigt der Spediteur im 
Zweifel nur die Anzahl und Art der Packstücke, nicht jedoch 
deren Inhalt, Wert, Gewicht oder anders angegebene Menge.

8.2 Bei vorgeladenen oder geschlossenen Ladeeinheiten wie Con-
tainern oder Wechselbrücken und vorab vom Auftraggeber 
übermittelten Daten gilt die Richtigkeit einer Übernahme-
quittung über Anzahl und Art der geladenen Packstücke als 
widerlegt, wenn der Spediteur dem Auftraggeber unverzüg-
lich (Mengen-) Differenzen und Beschädigungen meldet, 
nachdem er die Ladeeinheit entladen hat. 

8.3 Als Ablieferungsnachweis hat der Spediteur vom Empfänger 
eine Ablieferungsquittung über die im Auftrag oder in sons-
tigen Begleitpapieren genannten Packstücke zu verlangen. 
Weigert sich der Empfänger, die Ablieferungsquittung zu 
erteilen, so hat der Spediteur Weisung einzuholen.

Der Auftraggeber kann die Herausgabe der Ablieferungs-
quittung innerhalb eines Jahres nach Ablieferung des Gutes 
verlangen.

8.4 Als Übernahme- oder Ablieferungsquittung dienen alle die 
Auftragsdurchführung nachweisenden, unterzeichneten 
Dokumente, wie Lieferscheine, Spediteurübernahmescheine, 
Fracht- und Seefrachtbriefe, Ladescheine oder Konnossemen-
te.

8.5 Die Übernahme- oder Ablieferungsquittung kann auch 
elektronisch oder digital erstellt werden, es sei denn, der 
Auftraggeber verlangt die Ausstellung eines Fracht- oder 
Seefrachtbriefs, Ladescheins oder Konnossements.

9. Weisungen

Der Spediteur ist verpflichtet, jede ihm nach Vertragsschluss 
erteilte Weisung über das Gut zu beachten, es sei denn, die 
Ausführung der Weisung droht Nachteile für den Betrieb 
seines Unternehmens oder Schäden für die Auftraggeber 
oder Empfänger anderer Sendungen mit sich zu bringen. 
Beabsichtigt der Spediteur, eine ihm erteilte Weisung nicht 
zu befolgen, so hat er denjenigen, der die Weisung gegeben 
hat, unverzüglich zu benachrichtigen.

10. Frachtüberweisung, Nachnahme

Die Mitteilung des Auftraggebers, der Auftrag sei unfrei 
abzufertigen oder z. B. nach Maßgabe der Incoterms für 
Rechnung des Empfängers oder eines Dritten auszuführen, 

berührt nicht die Verpflichtung des Auftraggebers gegenüber 
dem Spediteur, die Vergütung sowie die sonstigen Aufwen-
dungen (Frachten, Zölle und sonstige Abgaben) zu tragen. 
Nachnahmeweisungen z. B. nach § 422 HGB, Art. 21 CMR 
bleiben unberührt.

11. Nichteinhaltung von Lade- und Entladezeiten, 
Standgeld

11.1 Hat der Auftraggeber das Gut zu verladen oder entladen, ist 
er verpflichtet, die vereinbarte, ansonsten eine angemessene 
Lade- oder Entladezeit einzuhalten. 

11.2 Wird im Straßengüterverkehr für die Gestellung eines Fahr-
zeugs ein Zeitpunkt oder ein Zeitfenster vereinbart oder vom 
Spediteur avisiert, ohne dass der Auftraggeber, Verlader oder 
Empfänger widerspricht, beträgt die Lade- oder Entladezeit 
bei Komplettladungen (nicht jedoch bei schüttbaren Massen-
gütern) unabhängig von der Anzahl der Sendungen pro Lade- 
oder Entladestelle bei Fahrzeugen mit 40 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht pauschal jeweils maximal 2 Stunden für die 
Verladung bzw. die Entladung. Bei Fahrzeugen mit niedrige-
rem Gesamtgewicht reduzieren sich diese Zeiten einzelfallbe-
zogen in angemessenen Umfang.

11.3 Die Lade- oder Entladezeit beginnt mit der Ankunft des Stra-
ßenfahrzeugs an der Lade- oder Entladestelle (z. B. Meldung 
beim Pförtner) und endet, wenn der Auftraggeber oder Emp-
fänger seinen Verpflichtungen vollständig nachgekommen 
ist.

Ist für die Gestellung des Straßenfahrzeugs an der Lade- 
oder Entladestelle eine konkrete Leistungszeit vereinbart, 
so beginnt die Lade- oder Entladezeit nicht vor der für die 
Gestellung vereinbarten Uhrzeit.

11.4 Wird die Lade- oder Entladezeit aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung oder aus Gründen, die nicht dem Risikobereich 
des Spediteurs zuzurechnen sind, überschritten, hat der 
Auftraggeber dem Spediteur das vereinbarte, ansonsten ein 
angemessenes Standgeld als Vergütung zu zahlen.

11.5 Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende 
Anwendung, wenn der Spediteur verpflichtet ist, das Gut 
zu ver- oder entladen und der Auftraggeber ausschließlich 
verpflichtet ist, das Gut zur Verladung bereitzustellen oder 
nach Entladung entgegenzunehmen.

12. Leistungshindernisse, höhere Gewalt

12.1 Kann der Spediteur das Gut nicht oder nicht rechtzeitig 
übernehmen, so hat er dies dem Auftraggeber oder Verlader 
unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen 
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einzuholen. § 419 HGB findet entsprechende Anwendung. 
Der Auftraggeber bleibt berechtigt, den Verkehrsvertrag zu 
kündigen, ohne dass der Spediteur berechtigt ist, Ansprüche 
nach § 415 Abs. 2 HGB geltend zu machen.

12.2 Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer 
Vertragspartei zuzurechnen sind, befreien die Vertragspartei-
en für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wirkung 
von den Leistungspflichten. 

Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt, 
Unruhen, kriegerische oder terroristische Akte, Streiks und 
Aussperrungen, Blockade von Beförderungswegen sowie 
sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwie-
gende Ereignisse.

Im Falle eines Leistungshindernisses ist jede Vertragspartei 
verpflichtet, die andere Partei unverzüglich zu unterrichten; 
der Spediteur ist zudem verpflichtet, Weisungen des Auf-
traggebers einzuholen.

13. Ablieferung

13.1 Wird nach Ankunft an der Entladestelle erkennbar, dass die 
Entladung nicht innerhalb der Entladezeit durchgeführt 
werden kann, hat der Spediteur dies dem Auftraggeber 
unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen 
einzuholen. § 419 HGB findet Anwendung.

13.2 Kann der Spediteur die vereinbarte Leistungszeit oder – man-
gels Vereinbarung – eine angemessene Zeit für die Abliefe-
rung des Gutes nicht einhalten, hat er Weisungen bei seinem 
Auftraggeber oder dem Empfänger einzuholen. 

13.3 Wird der Empfänger in seiner Wohnung, in dem Geschäfts-
raum oder in einer Gemeinschaftseinrichtung, in der der 
Empfänger wohnt, nicht angetroffen, kann das Gut, soweit 
nicht offenkundige Zweifel an deren Empfangsberechtigung 
bestehen, abgeliefert werden

13.3.1 in der Wohnung an einen erwachsenen Familienangehörigen, 
eine in der Familie beschäftigten Person oder einen erwach-
senen ständigen Mitbewohner,

13.3.2 in Geschäftsräumen an eine dort beschäftigte Person,

13.3.3 in Gemeinschaftseinrichtungen dem Leiter der Einrichtung 
oder einem dazu ermächtigten Vertreter.

13.4 Wenn der Spediteur mit dem Auftraggeber oder Empfänger 
eine Vereinbarung getroffen hat, wonach die Ablieferung 
ohne körperliche Übergabe an den Empfänger erfolgen soll 
(z. B. Nacht-, Garagen- oder Bandanlieferung), erfolgt die 
Ablieferung mit der tatsächlichen Bereitstellung des Gutes 
am vereinbarten Ort.

13.5 Die Ablieferung darf nur unter Aufsicht des Auftraggebers, 
Empfängers oder eines dritten Empfangsberechtigten erfol-
gen. Die Ziffern 13.3 und 13.4 bleiben unberührt.

14. Auskunfts- und Herausgabepflicht des  
Spediteurs

14.1 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erfor-
derlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den 
Stand des Geschäftes Auskunft zu geben und nach dessen 
Ausführung Rechenschaft abzulegen; zur Offenlegung der 
Kosten ist er jedoch nur verpflichtet, wenn er für Rechnung 
des Auftraggebers tätig wird.

14.2 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was 
er zur Ausführung des Geschäfts erhält und was er aus der 
Geschäftsführung erlangt, herauszugeben. 

15. Lagerung

15.1 Der Auftraggeber hat das Gut, soweit erforderlich, zu verpa-
cken und zu kennzeichnen und Urkunden zur Verfügung zu 
stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die der Spediteur zur 
sachgerechten Lagerung benötigt. 

15.2 Die Lagerung erfolgt nach Wahl des Spediteurs in dessen 
eigenen oder, soweit dies nicht vertraglich ausgeschlossen 
ist, in fremden Lagerräumen. Lagert der Spediteur bei einem 
fremden Lagerhalter ein, so hat er dessen Namen und den 
Lagerort dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich bekannt-
zugeben oder, falls ein Lagerschein ausgestellt ist, auf diesem 
zu vermerken.

15.3 Der Spediteur hat für die ordnungsgemäße Instandhaltung 
und Pflege von Lagerhallen und anderen Lagerflächen, der 
Zufahrten auf den Betriebsflächen und die Sicherung des Gu-
tes, insbesondere gegen Diebstahl, zu sorgen. Weitergehende 
Sicherungsmaßnahmen, die z. B. über die gesetzlichen Brand-
schutzvorschriften hinausgehen, bedürfen der ausdrücklichen 
Vereinbarung.

15.4 Mangels abweichender Vereinbarung

15.4.1 beginnt die Übernahme des Gutes zur Lagerung mit dem 
Beginn der Entladung des Fahrzeugs durch den Spediteur 
und die Auslieferung des Gutes endet mit dem Abschluss  
der Verladung durch den Spediteur,

15.4.2 erfolgt die Bestandsführung durch das Lagerverwaltungs- 
system des Spediteurs,

15.4.3 erfolgt eine physische Inventur pro Jahr. Auf Weisung des 
Auftraggebers führt der Spediteur weitere physische Inven- 
turen gegen Aufwandserstattung durch.
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15.5 Der Spediteur verpflichtet sich, bei Übernahme des Gutes, 
wenn ihm angemessene Mittel zur Überprüfung zur Verfü-
gung stehen, eine Eingangskontrolle nach Art, Menge und 
Beschaffenheit des Gutes, Zeichen, Nummern, Anzahl der 
Packstücke sowie äußerlich erkennbare Schäden gemäß  
§ 438 HGB durchzuführen.

15.6 Zur Sicherung des Gutes sind regelmäßig Kontrollen durch 
geeignetes Personal des Spediteurs durchzuführen. 

15.7 Bei Fehlbeständen und zu befürchtenden Veränderungen  
am Gut hat der Spediteur den Auftraggeber unverzüglich  
zu informieren und Weisung einzuholen. § 471 Abs. 2 HGB 
bleibt unberührt.

15.8 Weitergehende Leistungs- und Informationspflichten bedür-
fen der ausdrücklichen Vereinbarung.

16. Vergütung

Mit der vereinbarten Vergütung, die die Kosten der Beför- 
derung und Lagerung einschließt, sind alle nach dem 
Verkehrsvertrag zu erbringenden Leistungen abgegolten. 
Nachforderungen für im regelmäßigen Verlauf der Beför-
derung oder Lagerhaltung anfallende und zum Zeitpunkt 
der Angebotsabgabe vorhersehbare Kosten können nicht 
gesondert geltend gemacht werden, es sei denn, es ist etwas 
anderes vereinbart. Kalkulationsfehler gehen zu Lasten des 
Kalkulierenden. §§ 412, 418, 419, 491, 492 588 bis 595 HGB 
und vergleichbare Regelungen aus internationalen Überein-
kommen bleiben unberührt.

17. Aufwendungs- und Freistellungsansprüche

17.1 Der Spediteur hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, 
die er den Umständen nach für erforderlich halten durfte und 
nicht zu vertreten hat, insbesondere Beiträge zu Havereiver-
fahren, Detention- oder Demurrage-Kosten, Nachverpackun-
gen zum Schutz des Gutes.

17.2 Wenn der Auftraggeber den Spediteur beauftragt, Gut in 
Empfang zu nehmen und bei der Ablieferung an den Spedi-
teur Frachten, Wertnachnahmen, Zölle, Steuern oder sonstige 
Abgaben oder Spesen gefordert werden, ist der Spediteur 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese – soweit er sie den 
Umständen nach für erforderlich halten durfte – auszulegen 
und vom Auftraggeber Erstattung zu verlangen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart worden.

17.3 Von Aufwendungen wie Frachtforderungen, Beiträgen zu 
Havereiverfahren, Zöllen, Steuern und sonstigen Abgaben, die 
an den Spediteur, insbesondere als Verfügungsberechtigten 
oder als Besitzer fremden Gutes gestellt werden, hat der 

Auftraggeber den Spediteur auf Aufforderung zu befreien,  
wenn sie der Spediteur nicht zu vertreten hat.

18. Rechnungen, fremde Währungen

18.1 Vergütungsansprüche des Spediteurs erfordern den Zugang 
einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Rech-
nung oder Zahlungsaufstellung. Mangels abweichender Ver-
einbarung erfordert die Fälligkeit bei unstreitiger Ablieferung 
nicht die Vorlage eines Ablieferungsnachweises.

18.2 Der Spediteur ist berechtigt, von ausländischen Auftragge-
bern oder Empfängern nach seiner Wahl Zahlung in ihrer 
Landeswährung oder in Euro zu verlangen.

18.3 Schuldet der Spediteur fremde Währung oder legt er fremde 
Währung aus, so ist er berechtigt, entweder Zahlung in der 
fremden Währung oder in Euro zu verlangen. Verlangt er 
Zahlung in Euro, so erfolgt die Umrechnung zu dem am Tage 
der Zahlung des Spediteurs amtlich festgesetzten Kurs, den 
der Spediteur nachzuweisen hat.

18.4 Eine Zahlungsabwicklung im Gutschriftenverfahren ist 
ausdrücklich zu vereinbaren. Im Zweifel hat der Auftraggeber 
Gutschriften nach Leistungserbringung sofort zu erteilen. 
Ziff. 18.1 Satz 1 findet auf das Gutschriftenverfahren keine 
Anwendung.

19. Aufrechnung, Zurückbehaltung

Gegenüber Ansprüchen aus dem Verkehrsvertrag und damit 
zusammenhängenden außervertraglichen Ansprüchen ist 
eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur zulässig, wenn 
der Gegenanspruch fällig, unbestritten, entscheidungsreif 
oder rechtskräftig festgestellt ist.

20. Pfand- und Zurückbehaltungsrecht

20.1 Zur Absicherung seiner Forderungen aus verkehrsvertragli-
chen Leistungen darf der Spediteur sich auf die ihm zuste-
henden gesetzlichen Pfand- und Zurückbehaltungsrechte 
berufen.

20.2 Die Pfandverwertung erfolgt nach den gesetzlichen Bestim-
mungen mit der Maßgabe, dass

20.2.1 bei Ausübung des gesetzlichen Pfandrechts des Frachtführers 
oder Verfrachters die Androhung des Pfandverkaufs und die 
erforderlichen Benachrichtigungen an den Empfänger zu 
richten sind,

20.2.2 an die Stelle der in § 1234 BGB bestimmten Frist von einem 
Monat die von einer Woche tritt.
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20.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausübung des Pfand-
rechts zu untersagen, wenn er dem Spediteur ein hinsichtlich 
seiner Forderungen gleichwertiges Sicherungsmittel (z. B. 
selbstschuldnerische Bankbürgschaft) einräumt.

21. Versicherung des Gutes

21.1 Der Spediteur besorgt die Versicherung des Gutes (z. B. Trans-
port- oder Lagerversicherung) bei einem Versicherer seiner 
Wahl, wenn der Auftraggeber ihn damit vor Übergabe des 
Gutes beauftragt. 

21.2 Der Spediteur hat die Versicherung des Gutes zu besorgen, 
wenn dies im Interesse des Auftraggebers liegt. Der Spediteur 
darf dies insbesondere vermuten, wenn 

21.2.1 der Spediteur bei einem früheren Verkehrsvertrag im Rahmen 
noch laufender Geschäftsbeziehung eine Versicherung be-
sorgt hat,

21.2.2 der Auftraggeber im Auftrag einen „Warenwert für eine 
Versicherung des Gutes“ angegeben hat.

21.3 Die Vermutung des Interesses an der Eindeckung einer Versi-
cherung nach Ziffer 21.2 besteht insbesondere nicht, wenn

21.3.1 der Auftraggeber die Eindeckung untersagt,

21.3.2 der Auftraggeber ein Spediteur, Frachtführer oder Lager- 
halter ist.

21.4 Der Spediteur hat bei der Besorgung einer Versicherung 
Weisungen des Auftraggebers insbesondere hinsichtlich 
Versicherungssumme und der zu deckenden Gefahren zu 
befolgen. Erhält er keine Weisung, hat der Spediteur nach 
pflichtgemäßem Ermessen über Art und Umfang der Versi-
cherung zu entscheiden und sie zu marktüblichen Bedingun-
gen abzuschließen.

21.5 Kann der Spediteur wegen der Art der zu versichernden Güter 
oder aus einem anderen Grund keinen Versicherungsschutz 
eindecken, hat der Spediteur dies dem Auftraggeber unver-
züglich mitzuteilen.

21.6 Besorgt der Spediteur nach Vertragsabschluss auf Weisung 
des Auftraggebers eine Versicherung, übernimmt er die 
Einziehung eines Entschädigungsbetrags oder sonstige Tätig-
keiten bei Abwicklung von Versicherungsfällen und Havarei-
en, so steht ihm auch ohne Vereinbarung eine ortsübliche, 
ansonsten angemessene Vergütung neben dem Ersatz seiner 
Auslagen zu.

22. Haftung des Spediteurs, Abtretung von Ersatz-
ansprüchen

22.1 Der Spediteur haftet für Schäden nach Maßgabe der gesetz-
lichen Vorschriften. Es gelten jedoch die folgenden Regelun-
gen, soweit zwingende oder AGB-feste Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmen.

22.2 In allen Fällen, in denen der Spediteur nach den Ziffern 23.3 
und 24 verschuldensabhängig für Verlust oder Beschädigung 
des Gutes (Güterschäden) haftet, hat er statt Schadenersatz 
Wert- und Kostenersatz entsprechend den §§ 429, 430, 432 
HGB zu leisten. 

22.3 Bei Inventurdifferenzen kann der Spediteur bei gleichzeiti-
gen Fehl- und Mehrbeständen desselben Auftraggebers zur 
Ermittlung des Wertersatzes in den von Ziffer 24 erfassten 
Fällen eine wertmäßige Saldierung des Lagerbestands vor-
nehmen.

22.4 Hat der Spediteur aus einem Schadenfall, für den er nicht 
haftet, Ansprüche gegen einen Dritten oder hat der Spediteur 
gegen einen Dritten seine eigene Haftung übersteigende 
Ersatzansprüche, so hat er diese Ansprüche dem Auftragge-
ber auf dessen Verlangen abzutreten, es sei denn, dass der 
Spediteur aufgrund besonderer Abmachung die Verfolgung 
der Ansprüche für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers 
übernimmt. §§ 437, 509 HGB bleiben unberührt.

23. Haftungsbegrenzungen

23.1 Die Haftung des Spediteurs für Güterschäden in seiner Obhut 
gemäß § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB ist mit Ausnahme von 
Schäden aus Seebeförderungen und verfügten Lagerungen 
der Höhe nach wie folgt begrenzt:

23.1.1 auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, wenn 
der Spediteur 

- Frachtführer im Sinne von § 407 HGB,  
- Spediteur im Selbsteintritt, Fixkosten- oder Sammel- 
 ladungsspediteur im Sinne von §§ 458 bis 460 HGB 

oder 
- Obhutsspediteur im Sinne von § 461 Abs. 1 HGB ist;

23.1.2 auf 2 statt 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, 
wenn der Auftraggeber mit dem Spediteur einen Verkehrs-
vertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen 
Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung 
geschlossen hat und der Schadenort unbekannt ist.

Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die Haftung nach 
§ 452a HGB unter Berücksichtigung der Haftungsausschlüsse 
und Haftungsbegrenzungen der ADSp.
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23.1.3 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus Ziffer 23.1.1. einen 
Betrag von 1,25 Millionen Euro je Schadenfall,  ist seine Haf-
tung außerdem begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens 
auf einen Betrag von 1,25 Millionen Euro oder 2 Sonder-
ziehungsrechte für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher 
Betrag höher ist.

23.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden in seiner Obhut 
ist bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebeförderung und 
bei grenzüberschreitenden Beförderungen auf den für diese 
Beförderung gesetzlich festgelegten Haftungshöchstbetrag 
begrenzt. Ziffer 25 bleibt unberührt.

23.3 In den von Ziffern 23.1 und 23.2 nicht erfassten Fällen (wie  
§ 461 Abs. 2 HGB, §§ 280 ff BGB) ist die Haftung des Spedi-
teurs für Güterschäden entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 
HGB der Höhe nach begrenzt

23.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebeförderung oder 
eine Beförderung mit verschiedenartigen Beförderungsmit-
teln unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 Sonderzie-
hungsrechte für jedes Kilogramm,

23.3.2 bei allen anderen Verkehrsverträgen auf 8,33 Sonderzie-
hungsrechte für jedes Kilogramm.

23.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem 
Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 1,25 Millionen 
Euro.

23.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden 
mit Ausnahme von Schäden bei verfügten Lagerungen, 
Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe 
nach begrenzt auf das Dreifache des Betrags, der bei Verlust 
des Gutes nach Ziffer 23.3.1 bzw. 23.3.2 zu zahlen wäre. 
Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem 
Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 125.000 Euro.

23.4.1 Die §§ 413 Abs. 2, 418 Abs. 6, 422 Abs. 3, 431 Abs. 3, 433, 445 
Abs. 3, 446 Abs.2, 487 Abs. 2, 491 Abs. 5, 520 Abs. 2, 521 Abs. 
4, 523 HGB sowie entsprechende Haftungsbestimmungen in 
internationalen Übereinkommen, von denen im Wege vor-
formulierter Vertragsbedingungen nicht abgewichen werden 
darf, bleiben unberührt.

23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine Anwendung auf gesetzliche Vor-
schriften wie Art. 25 MÜ, Art. 5 CIM oder Art. 20 CMNI, die 
die Haftung des Spediteurs erweitern oder zulassen, diese zu 
erweitern.

23.5 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus den Ziffern 
23.1, 23.3 und 23.4 einen Betrag von 2,5 Millionen Euro je 
Schadenereignis, ist seine Haftung unabhängig davon, wie 
viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, 
außerdem begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen Euro je 
Schadenereignis oder 2 Sonderziehungsrechte für jedes Kilo-
gramm der verlorenen und beschädigten Güter, je nachdem, 

welcher Betrag höher ist; bei mehreren Geschädigten haftet 
der Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche.

24. Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lagerung, 
Inventuren und Wertdeklaration

24.1 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden ist bei einer 
verfügten Lagerung der Höhe nach begrenzt

24.1.1 entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB auf 8,33 Sonderzie-
hungsrechte für jedes Kilogramm,

24.1.2 höchstens 35.000 Euro je Schadenfall.

24.1.3 Besteht der Schaden eines Auftraggebers in einer Differenz 
zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lagerbestands, ist die 
Haftung des Spediteurs abweichend von Ziffer 24.1.2 der 
Höhe nach auf 70.000 Euro pro Jahr begrenzt, unabhängig 
von Anzahl und Form der durchgeführten Inventuren und 
von der Zahl der für die Inventurdifferenz ursächlichen Scha-
denfälle.

24.2 Der Auftraggeber kann gegen Zahlung eines zu vereinba-
renden Zuschlags vor Einlagerung in Textform einen Wert 
zur Erhöhung der Haftung angeben, der die in Ziffer 24.1 
bestimmten Höchstbeträge übersteigt. In diesem Fall tritt 
der jeweils angegebene Wert an die Stelle des betreffenden 
Höchstbetrages.

24.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden  
mit Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden  
an Drittgut ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt auf 
35.000 Euro je Schadenfall.

24.4 Die Haftung des Spediteurs – mit Ausnahme von Personen-
schäden und Sachschäden an Drittgut – ist in jedem Fall,  
unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus einem Scha-
denereignis erhoben werden, bei einer verfügten Lagerung 
auf 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis begrenzt; bei 
mehreren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im 
Verhältnis ihrer Ansprüche. Ziffer 24.2 bleibt unberührt.

25. Haftungsausschluss bei See- und Binnen-
schiffsbeförderungen

25.1 Gemäß § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB ist vereinbart, dass der 
Spediteur in seiner Stellung als Verfrachter ein Verschulden 
seiner Leute und der Schiffsbesatzung nicht zu vertreten hat, 
wenn der Schaden durch ein Verhalten bei der Führung oder 
der sonstigen Bedienung des Schiffes, jedoch nicht bei der 
Durchführung von Maßnahmen, die überwiegend im Inte-
resse der Ladung getroffen wurden, oder durch Feuer oder 
Explosion an Bord eines Schiffes entstanden ist.
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25.2 Gemäß Art. 25 Abs. 2 CMNI ist vereinbart, dass der Spediteur 
in seiner Stellung als Frachtführer oder ausführender Fracht-
führer nicht für Schäden haftet, die

25.2.1 durch eine Handlung oder Unterlassung des Schiffsführers, 
Lotsen oder sonstiger Rechtspersonen im Dienste des Schiffes 
oder eines Schub- oder Schleppbootes bei der nautischen 
Führung oder der Zusammenstellung oder Auflösung eines 
Schub- oder Schleppverbandes verursacht werden, voraus-
gesetzt, der Spediteur hat seine Pflichten nach Art. 3 Abs. 
3 CMNI hinsichtlich der Besatzung erfüllt, es sei denn, die 
Handlung oder Unterlassung wird in der Absicht, den Scha-
den herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein 
begangen, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit 
eintreten werde,

25.2.2 durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes verursacht 
worden, ohne dass nachgewiesen wird, dass das Feuer oder 
die Explosion durch ein Verschulden des Spediteurs, des 
ausführenden Frachtführers oder ihrer Bediensteten oder Be-
auftragten oder durch einen Mangel des Schiffes verursacht 
wurde,

25.2.3 auf vor Beginn der Reise bestehende Mängel seines oder 
eines gemieteten oder gecharterten Schiffes zurückzuführen 
sind, wenn er beweist, dass die Mängel trotz Anwendung 
gehöriger Sorgfalt vor Beginn der Reise nicht zu entdecken 
waren.

25.3 Ziffer 22.4 bleibt unberührt.

26. Außervertragliche Ansprüche

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -begrenzun-
gen finden nach Maßgabe der §§ 434, 436 HGB auch auf 
außervertragliche Ansprüche Anwendung. Ziffer 23.4.1 findet 
entsprechende Anwendung.

27. Qualifiziertes Verschulden

27.1 Die in den Ziffern 22.2, 22.3, 23.3 und 23.4 i.V.m. 23.5, 24  
sowie 26 genannten Haftungsausschlüsse und -begrenzun-
gen gelten nicht, wenn der Schaden verursacht worden ist

27.1.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder 
seiner Erfüllungsgehilfen oder

27.1.2 durch Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wobei 
Ersatzansprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf den 
vorhersehbaren, typischen Schaden.

27.2 Abweichend von Ziffer 27.1.2 entfallen die Haftungsbegren-
zungen in Ziffer 24.1 und 24.2 nur bei einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.

27.3 §§ 435, 507 HGB bleiben in ihrem jeweiligen Anwendungs- 
bereich unberührt. 

27.4 Ziffer 27.1 findet keine Anwendung auf gesetzliche Vorschrif-
ten wie Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM oder Art. 20, 21 CMNI, die 
die Haftung des Spediteurs erweitern oder zulassen, diese zu 
erweitern, oder die Zurechnung des Verschuldens von Leuten 
oder sonstigen Dritten ausdehnen.

28. Haftungsversicherung des Spediteurs

28.1 Der Spediteur ist verpflichtet, bei einem Versicherer seiner 
Wahl eine Haftungsversicherung zu marktüblichen Be-
dingungen abzuschließen und aufrecht zu erhalten, die 
mindestens im Umfang der Regelhaftungssummen seine 
verkehrsvertragliche Haftung nach den ADSp und nach dem 
Gesetz abdeckt. Die Vereinbarung einer Höchstersatzleistung 
je Schadenfall, Schadenereignis und Jahr ist zulässig; ebenso 
die Vereinbarung einer angemessenen Selbstbeteiligung des 
Spediteurs. 

28.2 Der Spediteur hat dem Auftraggeber auf Verlangen das Be-
stehen eines gültigen Haftungsversicherungsschutzes durch 
die Vorlage einer Versicherungsbestätigung nachzuweisen. 
Erbringt er diesen Nachweis nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist, kann der Auftraggeber den Verkehrsvertrag 
außerordentlich kündigen.

28.3 Der Spediteur darf sich gegenüber dem Auftraggeber auf die 
Haftungsbestimmungen der ADSp nur berufen, wenn er bei 
Auftragserteilung einen ausreichenden Versicherungsschutz 
vorhält. 

29. Auftraggeberhaftung

29.1 Die Haftung des Auftraggebers aus §§ 414, 455, 468 und 488 
HGB ist begrenzt  auf 200.000 Euro je Schadenereignis.

29.2 Die vorstehende Haftungsbegrenzung findet keine Anwen-
dung bei Personenschäden, also Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn der Schaden 
verursacht worden ist durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen oder durch 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wobei Ersatzan-
sprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf den vorhersehba-
ren, typischen Schaden.
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30. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort,  
Gerichtsstand 

30.1 Für die Rechtsbeziehung zwischen Spediteur und Auftrag- 
geber gilt deutsches Recht.

30.2 Der Erfüllungsort ist für alle Beteiligten der Ort derjenigen 
Niederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag oder die 
Anfrage gerichtet ist.

30.3 Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem 
Verkehrsvertrag, seiner Anbahnung oder im Zusammenhang 
damit entstehen, ist für alle Beteiligten, soweit sie Kaufleute 
sind, entweder der Ort der Niederlassung des Auftraggebers 
oder derjenigen Niederlassung des Spediteurs, an die der 
Auftrag oder die Anfrage gerichtet ist. Die vorstehende Ge-
richtsstandsvereinbarung gilt im Fall der Art. 31 CMR und 46 
§ 1 CIM als zusätzliche Gerichtsstandsvereinbarung, im Falle 
der Art. 39 CMR, 33 MÜ, 28 WA nicht.

31. Geheimhaltung

Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen bei der Durch-
führung des Verkehrsvertrages bekannt werdenden, nicht 
öffentlich zugänglichen Informationen vertraulich zu behan-
deln. Die Informationen dürfen ausschließlich zum Zwecke 
der Leistungserbringung genutzt werden. Die Parteien haben 
andere Rechtspersonen, deren sie sich bei Erfüllung ihrer 
verkehrsvertraglichen Pflichten bedienen, diese Geheimhal-
tungsverpflichtung aufzuerlegen.

32. Compliance

32.1 Der Spediteur verpflichtet sich, Mindestlohnvorschriften und 
Vorschriften über Mindestbedingungen am Arbeitsplatz ein-
zuhalten und bestätigt dies auf Verlangen des Auftraggebers 
in Textform. Der Spediteur stellt den Auftraggeber von seiner 
Haftung auf den Mindestlohn frei, wenn der Spediteur oder 
ein im Rahmen des Verkehrsvertrages mit dem Auftraggeber 
eingesetzter Nachunternehmer oder Entleiher Arbeitnehmern 
nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlt und der Auftragge-
ber in Anspruch genommen wird.

32.2 Der Spediteur hat im Fall von Beförderungen sicherzustellen, 
dass er oder der die Beförderung ausführende Unternehmer 

32.2.1 im Anwendungsbereich des GüKG Inhaber einer Erlaubnis 
nach § 3 GüKG oder einer Berechtigung nach § 6 GüKG oder 
einer Gemeinschaftslizenz ist oder eine solche Erlaubnis, 
Berechtigung oder Lizenz nicht unzulässig verwendet,

32.2.2 im Anwendungsbereich des GüKG bei der Beförderung 
Fahrpersonal einsetzt, das die Voraussetzungen des § 7b Abs. 
1 Satz 1 GüKG erfüllt,

32.2.3 auf Anforderung alle bei der Beförderung gesetzlich mitzu-
führenden Dokumente vorlegt, soweit der Auftraggeber oder 
Dritte gesetzlichen Kontrollpflichten genügen müssen.

32.3 Der Spediteur oder der die Beförderung ausführende 
Unternehmer ist verpflichtet, die Tätigkeit seines Fahrperso-
nals so zu organisieren, dass die vorgeschriebenen Arbeits-, 
Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden können. Es besteht 
ein generelles Alkohol- und Drogenverbot beim Führen des 
Fahrzeugs.

32.4 Beide Parteien verpflichten sich, die für ihr Unternehmen 
geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Sie unter-
stützen und achten die Grundsätze des „Global Compact“ 
(„UNGC“), der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen und die Erklärung der International Labor 
Organization über grundlegende Prinzipien und Rechte bei 
der Arbeit von 1998 („Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work“) in Übereinstimmung mit nationalen 
Gesetzen und Gepflogenheiten. Insbesondere werden beide 
Parteien in ihren Unternehmen

32.4.1 keine Kinder beschäftigen oder Zwangsarbeiter einsetzen,

32.4.2 die jeweiligen nationalen Gesetze und Regelungen über 
Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter und sonstige Arbeitgeber-
verpflichtungen einhalten,

32.4.3 die geltenden Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen 
einhalten und für ein sicheres und gesundheitsförderliches 
Arbeitsumfeld sorgen, um die Gesundheit der Beschäftigten 
zu erhalten und Unfälle, Verletzungen sowie arbeitsbedingte 
Erkrankungen zu vermeiden,

32.4.4 jegliche Diskriminierung aufgrund Rasse, Religion, Behinde-
rung, Alter, sexueller Orientierung oder Geschlecht unterlas-
sen,

32.4.5 die internationalen Antikorruptionsstandards, wie sie im 
UNGC und lokalen Antikorruptions- und -bestechungsgeset-
zen festgelegt sind, beachten,

32.4.6 alle geltenden Umweltgesetze und -regelungen einhalten,

32.4.7 ihren Geschäftspartnern und Nachunternehmern antra-
gen, die zuvor genannten Grundsätze auch ihrem Handeln 
zugrunde zu legen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
DPD CLASSIC  

1 Geltung 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit 

DPD geschlossenen Beförderungsverträge über Pakete, 
soweit nicht in den DPD Beförderungsbedingungen für 
Luftfracht Abweichendes geregelt ist. 

1.2 Ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für DPD CLASSIC gelten für die Beförderung der 
betreffenden Produkte folgende Versandbedingungen in der 
jeweils aktuellen Fassung: 

• Beförderungsbedingungen für DPD 8:30  DPD 10:00  
DPD 12:00  DPD 18:00; 

• Beförderungsbedingungen für Luftfracht: DPD CLASSIC 
und DPD EXPRESS;  

• Beförderungsbedingungen für Nachnahmepakete;  
• Sondervereinbarung Gefahrgut und Gefahrgut in 

begrenzter Menge („Limited Quantity“); 
• Beförderungsbedingungen DPD Zusatzleistungen. 

2 Ausübung des Weisungs-/Verfügungsrechtes 
2.1 Zwischen dem Versender und DPD besteht Einigkeit, dass 

abweichend von § 418 Abs. 2 HGB bei Inanspruchnahme 
von Optionen, die DPD dem Empfänger hinsichtlich Ort 
und Zeit der Ablieferung anbietet, die Weisungs- und 
Verfügungsbefugnis über das Paket bereits vor dem ersten 
Zustellversuch auf den Empfänger übergeht.  

2.2 Die Möglichkeit der Korrektur von Adressfehlern durch den 
Versender bleibt davon unberührt. Korrekturen sind von 
DPD jedoch nur zu beachten, soweit diese noch vor 
Ablieferung an den Empfänger berücksichtigt werden 
können. 

3 Paket 
Befördert werden Pakete mit folgenden Maßen und 
Gewichten:  

 maximales Gewicht:  31,5 kg 
 maximale Länge:  175 cm 
 maximales Gurtmaß* :  300 cm 
 *Umfang (doppelte Breite + doppelte Höhe) + Länge 

4 Verpackung 
4.1 Dem Versender obliegt die ausschließliche Verantwortung 

für die Innen- und Außenverpackung. Die Beförderung 
erfordert eine Verpackung, die das Gut auch vor 
Beanspruchungen durch automatische Sortieranlagen und 
mechanischen Umschlag (Fallhöhe auf Kante, Ecke oder 
Seite aus ca. 80 cm) sowie erforderlichenfalls vor 
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen schützt und 
einen Zugriff auf den Inhalt ohne Spurenhinterlassung nicht 
zulässt. Der Versender muss prüfen, ob eine Handels-
/Verkaufsverpackung diesen Anforderungen entspricht.  

4.2 Aufdrucke auf der Verpackung, wie z.B. die Hinweise 
„Vorsicht Glas“ oder „oben/unten“ können grundsätzlich 
nicht berücksichtigt werden. Sie entlasten den Versender 
nicht von der Verwendung einer den Anforderungen der 
Ziffer 4.1 entsprechenden Transportverpackung. 

5 Beförderungsausschlüsse 
5.1 Von der Beförderung als DPD CLASSIC sind ausge-

schlossen: 

5.1.1 alle Pakete, die der Produktspezifikation gemäß Ziffer 3 
und den Anforderungen gemäß Ziffer 4 nicht entsprechen; 

5.1.2 Geld, Wertpapiere, Kredit-, Scheck- und Telefonkarten 
oder vergleichbare Wertzertifikate; 

5.1.3 Edelmetalle, Schmuck, Edelsteine, echte Perlen, Pelze, 
Teppiche, Uhren, Antiquitäten, Kunstgegenstände, 
Gutscheine und Eintrittskarten mit einem Wert von mehr 
als 520,-- Euro pro Paket;  

5.1.4 sonstige Güter, sofern sie einen höheren Wert als 13.000,- 
Euro haben; 

5.1.5 Pakete, deren Inhalt, Beförderung oder äußere Gestaltung 
gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen; 

5.1.6 Schusswaffen nach dem deutschen Waffengesetz oder 
nach den gesetzlichen Definitionen des Ziellandes oder 
eines Transitlandes sowie Teile von Schusswaffen für den 
grenzüberschreitenden Versand. Ein Versand von Teilen 
von Schusswaffen innerhalb Deutschlands ist 
ausschließlich mit Express-Service zulässig. Ist der 
Empfänger ein Verbraucher, hat der Express-Versand 
außerdem mit der Zusatzleistung ID-Check zu erfolgen;  

5.1.7 Pakete, die geeignet sind, Personen zu verletzen oder 
Sachschäden zu verursachen; leicht verderbliche Güter; 
lebende oder tote Tiere; medizinisches oder biologisches 
Untersuchungsgut; medizinische Abfälle; menschliche oder 
tierische sterbliche Überreste, Körperteile oder Organe; 

5.1.8 Gefahrgut und Gefahrgut in begrenzter Menge, es sei 
denn, dieses wurde unter Abschluss einer 
Sondervereinbarung übergeben; 

5.1.9 Fracht- und Wertnachnahmen, es sei denn, letztere 
wurden unter Abschluss einer Sondervereinbarung 
übergeben; 

5.1.10 bei grenzüberschreitender Beförderung Güter, deren Im- 
oder Export nach den Bestimmungen der jeweiligen 
Versand-, Transit- oder Zielländer verboten ist oder 
besondere Genehmigungen erfordern;  

5.1.11 alle Pakete, soweit deren Empfänger in den Anhängen I 
der EG-Antiterrorverordnungen 2580/2001 und 881/2002 
oder sonstigen Sanktionslisten in der jeweils geltenden 
Fassung aufgeführt sind.  

5.1.12 nicht gefährliche und gefährliche Abfälle im Sinne des 
deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetzes für den 
innerdeutschen und grenzüberschreitenden Versand. 

5.2 Erlangt DPD nach Übernahme des Gutes positive Kenntnis 
von einem Beförderungsausschluss gemäß Ziffer 5.1 oder 
sprechen konkrete Umstände für das Vorliegen eines 
solchen, ist DPD berechtigt, die Weiterbeförderung zu 
verweigern.  

5.3 Der Versender ist verpflichtet, vor Übergabe zu prüfen und 
DPD anzuzeigen, ob es sich um von der Beförderung 
ausgeschlossene Güter im Sinne von Ziffer 5.1 handelt. 
DPD überprüft nicht das Vorliegen eines Beförderungs-
ausschlusses. In Zweifelsfällen hat der Versender DPD 
hierüber zu informieren und die Entscheidung von DPD 
einzuholen. Unterlässt der Versender es, DPD zu 
informieren, gilt dies als Erklärung, dass das Paket keine 
ausgeschlossenen Güter enthält.  

5.4 Die Übernahme von gemäß Ziffer 5.1 ausgeschlossenen 
Gütern stellt keinen Verzicht auf den 
Beförderungsausschluss dar.  
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5.5 Der Versender haftet neben den gesetzlich geregelten 
Fällen für alle unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, die 
durch den Versand von gemäß Ziffer 5.1 
ausgeschlossenen Gütern oder in Fällen unterlassener 
Anzeige gemäß Ziffer 5.3 entstehen.  

5.6 Bei Verstoß gegen Beförderungsausschlüsse nach Ziffer 
5.1 und gegen die Anzeigepflicht nach Ziffer 5.3 ist die 
Haftung von DPD für Verlust und Beschädigung gemäß 
Ziffer 11.3 ausgeschlossen. 

6 Leistungsumfang 
6.1 Die Leistung umfasst 
6.1.1 die Besorgung der Beförderung und die Beförderung durch 

Frachtführer, die Übernahme, den Umschlag und die 
Zustellung von Paketen; 

6.1.2 die Ablieferung mit befreiender Wirkung an jede im 
Geschäft oder im Haushalt des Empfängers angetroffene 
empfangsbereite Person gegen Empfangsbestätigung, es 
sei denn, es bestehen begründete Zweifel an deren 
Empfangsberechtigung; die Identität dieser Person (z. B. 
anhand eines Personalausweises) muss nicht überprüft 
werden; 

6.1.3 bei Nichtantreffen des Empfängers einen zweiten und, falls 
notwendig, einen dritten Zustellversuch. Bei 
grenzüberschreitender Beförderung kann die Anzahl der 
Zustellversuche im Zielland variieren.  

6.1.4 die Rücksendung von unzustellbaren oder annahme-
verweigerten Paketen an den Versender.  

6.2 DPD ist berechtigt, nach dem ersten erfolglosen Zu-
stellversuch beim Empfänger Pakete bei einem empfangs-
bereiten Nachbarn des Empfängers im selben Haus und,
soweit ein solcher im selben Haus nicht existiert oder 
angetroffen wird, in einem/einer in unmittelbarer 
Nachbarschaft gelegenen (jedoch nicht weiter als 50 Meter 
entfernten) Nachbarhaus/Nachbarwohnung zuzustellen 
oder im nächstgelegenen Pickup Paketshop abzuliefern 
(alternative Zustellungen).  

 Bei einer Zustellung im Pickup Paketshop wird das Paket 
für 7 Kalendertage zur Abholung durch den Empfänger 
oder eine von ihm schriftlich bevollmächtigte Person 
bereitgehalten. Wird das Paket nicht innerhalb der 
genannten Frist abgeholt, erfolgt die Rücksendung an den 
Versender.  

 In allen Fällen einer alternativen Zustellung ist der 
Empfänger hierüber unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Nachbarn oder Pickup Paketshops in 
Kenntnis zu setzen.  

6.3 DPD ist berechtigt, kleinformatige Sendungen
(briefähnliche Sendungen im Sinne von § 449 Abs. 1 HGB) 
ohne vorhergehenden Zustellversuch gegen Empfangs-
bestätigung durch Einwurf in einen zugänglichen und 
ausreichend aufnahmefähigen Hausbriefkasten des 
Empfängers zuzustellen. Der Versender hat eine 
Zustellung in den Briefkasten ausdrücklich schriftlich zu 
untersagen, wenn der Wert einer solchen Sendung mehr 
als 50,- € beträgt. Im Falle des Vorliegens einer 
Abstellgenehmigung im Sinne von 6.5 hat diese gegenüber 
der Briefkastenzustellung Vorrang. 

6.4 Die Zustellalternativen gemäß 6.2 und 6.3 gelten nicht, 

wenn eine schriftliche Verfügung des Versenders oder 
Empfängers vorliegt, welche diese untersagt.  

6.5 Die Zustellung nach Ziffer 6.1.2 gilt auch dann als bewirkt, 
wenn das Paket entsprechend einer schriftlichen Erlaubnis 
des Versenders oder Empfängers an einem von ihm 
benannten Ort abgestellt worden ist 
(„Abstellgenehmigung“).  

6.6 Gleiches gilt, wenn das Paket aufgrund einer 
Abstellgenehmigung des Empfängers im Sinne von Ziffer 
6.5 in eine von ihm an der Empfangsadresse aufgestellte 
automatisierte Vorrichtung zur Annahme von Packstücken 
eingelegt worden ist.  

6.7 Wert- oder Interessendeklarationen nach CMR oder 
Warschauer Abkommen/Montrealer Übereinkommen 
werden nicht berücksichtigt. 

7 Lieferfristen 
Lieferfristen sind nicht vereinbart. Regellaufzeiten sind 
unverbindlich und gelten nicht als Fixtermine. 

8 Leistungsentgelt 
8.1 Sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen 

wurden, gelten die Leistungsentgelte entsprechend der 
Preisliste des DPD in der jeweils gültigen Fassung am 
Tage der Auftragserteilung.  

8.2 Aufwendungen für Import-/Exportsendungen (z.B. Zölle 
und Einfuhrabgaben) werden dem Empfänger im 
jeweiligen Empfangsland in Rechnung gestellt. Die 
Kostenschuldnerschaft des Versenders gegenüber DPD 
für diese Aufwendungen bleibt davon unberührt. 

8.3 Sind Leistungsentgelte, Kosten oder Aufwendungen von 
einem Empfänger im Ausland zu zahlen oder werden sie 
von ihm verursacht, hat der Versender diese Beträge zu 
zahlen, falls sie nicht auf erstes Anfordern durch den 
Empfänger im Ausland ausgeglichen werden. 

9 Mitwirkungspflichten 
9.1 Dem Versender obliegen die ordnungsgemäße 

Adressierung und Anbringung der Adresse und der 
Beförderungspapiere. Eine Postfachadressierung sowie 
eine Adressierung an automatisierte Vorrichtungen zur 
Annahme von Packstücken, welche nicht unter Ziffer 6.6 
fallen, sind nicht zulässig. 

9.2 Der Versender hat bei Versand von Zollgut alle Papiere 
außen am Paket in einer Dokumententasche beizufügen, 
die für die zollamtliche Abwicklung erforderlich sind. 

10 Wertdeklaration 
10.1 Der Versender hat - unbeschadet der Regelungen gemäß 

Ziffer 5.1 und Ziffer 6.7 - den Wert des Paketes 
anzugeben, wenn dieser über 520,-- Euro liegt. Wert-
deklarierte und über DPD höher versicherte Pakete 
unterliegen einer besonderen Behandlung durch DPD. Die 
Höherversicherung richtet sich nach den Ziffern 12.2 und 
12.3.  

10.2 Unter den Voraussetzungen der Ziffer 10.1 haftet DPD bis 
zur Höhe des deklarierten und höher versicherten Wertes.  

10.3 Unterlässt der Versender es, den Wert des Paketes zu
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deklarieren, erklärt er damit, dass dieser nicht über 520,-- 
Euro liegt. In diesem Fall ist die Entschädigung gemäß 
Ziffern 11 und 12 auf max. 520,-- Euro pro Paket 
beschränkt. 

11 Haftung 
11.1 Sofern kein Vorsatz oder keine grobe Fahrlässigkeit 

vorliegen, haftet DPD von der Übernahme bis zur 
Ablieferung unbeschadet Ziffer 10.2 und 10.3 wie folgt: 

11.1.1 für Verlust und Beschädigung des Gutes bei innerdeut-
schen Beförderungen im Rahmen der Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches;  

11.1.2 für Verlust und Beschädigung bei internationalen 
Beförderungen nach den Bestimmungen der CMR für den 
Straßengüterverkehr und nach den Bestimmungen des 
Warschauer Abkommens/Montrealer Übereinkommens für 
die Luftbeförderung.  

11.2 Die Haftung für Güterfolgeschäden ist ausgeschlossen.  
11.3 Die Haftung ist, außer in den Fällen des Vorsatzes oder 

der groben Fahrlässigkeit, neben den gesetzlich 
geregelten Fällen ausgeschlossen, wenn die Beförderung 
nach Ziffer 5.1 ausgeschlossen und der Versender seiner 
Prüf- und Anzeigepflicht aus Ziffer 5.3 nicht 
nachgekommen ist sowie wenn das Vorliegen eines 
Beförderungsausschlusses für DPD nicht offensichtlich 
erkennbar war.  

11.4 Ansprüche wegen Verlust, Beschädigung oder 
Verzögerung sind nicht abtretbar. 

12 Versicherung 
12.1 Sofern DPD nach Ziffer 11 haftet, besteht für jedes Paket 

zugunsten des Versenders eine Versicherung. Wenn der 
Haftungsbetrag nicht ausreicht, um den tatsächlich 
entstandenen Güterschaden auszugleichen, ersetzt die 
Versicherung darüber hinaus die Differenz zwischen dem 
Haftungsbetrag und dem tatsächlich entstandenen 
Güterschaden. Die Gesamtentschädigung aus Haftung und 
Versicherung ist auf max. 520,-- Euro pro Paket begrenzt.  

12.2 Ein höherer Versicherungsschutz kann bis zu 13.000,-- 
Euro pro Paket in Staffelungen zu je vollen 500,-- Euro 
Versicherungssumme gegen eine zusätzliche vom 
Versender zu entrichtende Prämie vereinbart werden. 
Diese Möglichkeit besteht in Pickup Paketshops und bei 
Online-Versand grundsätzlich nicht. 

12.3 Die Höherversicherung für Paketversendungen innerhalb 
Europas kann nach Maßgabe des Versenders für das 
gesamte Paketvolumen, für ein Teilvolumen oder für 
einzelne Pakete bei Vertragsschluss, spätestens jedoch 
bei Übernahme, vereinbart werden. Für 
Paketversendungen in Zielländer außerhalb Europas muss 
die Höherversicherung im Einzelfall mit DPD abgestimmt 
werden. 

12.4 Die Versicherung nach Ziffer 12 besteht allein zugunsten 
des Versenders. Ansprüche nach Ziffer 12 sind nicht 
abtretbar.  

12.5 Von der über die Haftung nach Ziffer 11 hinausgehenden 
Versicherung sind Pakete ausgeschlossen, für die 
anderweitig eine Versicherungsdeckung besteht. Dies gilt 

auch für den Fall, dass die anderweitige Versicherung eine 
Unterdeckung aufweist und den Güterschaden nicht voll 
ersetzt. 

13 Öffnung, Rücksendung, Verwertung, Vernichtung von 
Paketen 
DPD ist unter den nachfolgend aufgeführten 
Voraussetzungen berechtigt, Pakete zu öffnen, 
zurückzusenden, zu verwerten oder zu vernichten.  

13.1 DPD darf unter folgenden Voraussetzungen eine Öffnung 
von Paketen vornehmen:  

13.1.1 zwecks Sicherung des Inhalts einer beschädigten 
Sendung;  

13.1.2 zwecks Ermittlung des auf anderem Weg nicht 
feststellbaren Empfängers oder Versenders einer nicht 
zustellbaren Sendung; 

13.1.3 zwecks Abwendung von Gefahren, die von einer Sendung 
für Personen oder Sachen ausgehen; 

13.1.4 zwecks Feststellung, ob  
• das Paket verderbliches Gut enthält; 
• der Zustand des Gutes eine sofortige Verwertung 

erfordert;  
• der Wert des Gutes zu den Kosten einer Verwahrung in 

keinem Verhältnis steht, sofern Anhaltspunkte dafür 
vorliegen;  

13.1.5 zwecks Erfüllung einer gesetzlichen Bestimmung oder 
einer behördlichen Anordnung.  

13.2 DPD ist berechtigt, bei endgültigen 
Ablieferungshindernissen die Rücksendung eines Paketes 
an den Versender nach folgender Maßgabe vorzunehmen:  

13.2.1 im innerdeutschen Versand ohne Einholung einer Weisung 
des Versenders unverzüglich;  

13.2.2 im grenzüberschreitenden Versand ohne Verzollung, wenn 
auf Anfrage nach 7 Kalendertagen keine anderweitige 
Weisung durch den Versender erfolgt ist;  

13.2.3 im grenzüberschreitenden Versand mit Verzollung, wenn 
mangels Weisung und/oder aus sonstigen Gründen eine 
Verzollung nicht möglich ist, nach 14  Kalendertagen.

13.3 DPD ist berechtigt, bei endgültigen 
Ablieferungshindernissen eine Verwertung des Gutes unter 
den folgenden Voraussetzungen vorzunehmen: 

13.3.1 Versender hat DPD auf Anfrage keine Weisung erteilt: 
• im innerdeutschen Versand innerhalb von 7 

Kalendertagen;  
• im grenzüberschreitenden Versand ohne Verzollung: 

nach 7 Kalendertagen;  
• im grenzüberschreitenden Versand mit Verzollung: nach 

14 Kalendertagen;  
13.3.2 die Einholung einer Weisung ist für DPD mangels Kenntnis 

und fehlender Ermittelbarkeit des Versenders und des 
Empfängers nicht möglich. Von einer fehlenden 
Ermittelbarkeit ist auszugehen, wenn weder Versender 
noch Empfänger innerhalb einer Frist von 90 
Kalendertagen ermittelt werden können; 

13.3.3 ohne vorherige Einholung einer Weisung des Versenders, 
wenn 
• es sich bei dem Gut um verderbliche Ware handelt; 
• der Zustand des Gutes eine solche Maßnahme 
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rechtfertigt; 
• die Verwahrung in keinem angemessenen Verhältnis 

zum Wert des Gutes steht; 
• von dem Gut Gefahren für Personen oder Sachen 

ausgehen;  
• eine behördliche Anordnung dies  erfordert. 

13.4 DPD ist bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziffer 13.3 
zur Vernichtung des Gutes berechtigt, wenn das Gut 
unverwertbar ist und die Vernichtung nicht gegen für DPD 
erkennbare Interessen des Versenders verstößt. 
Unverwertbarkeit liegt vor, wenn das Gut unverkäuflich ist.  

13.5 Versender hat DPD alle Kosten und Auslagen zu ersetzen, 
die DPD durch Öffnung und/oder Verwertung und/oder 
Vernichtung und/oder Rücksendung aus dem Ausland 
entstehen. 

14 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht 
Der Versender ist nicht berechtigt, gegen Ansprüche des 
DPD aufzurechnen oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu 
machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, die rechtskräftig 
festgestellt oder von DPD als berechtigt anerkannt wurden. 

15 Abweichende Vereinbarungen 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis kann 
nicht mündlich abbedungen werden. 

16 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Regelungslücken, 
anwendbares Recht, Teilnichtigkeit 

16.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist bei Kaufleuten der Ort 
derjenigen Niederlassung des DPD, an die der Versender 
den Auftrag gerichtet hat. Ist ein Versender Verbraucher, 
gelten die gesetzlichen Regelungen desjenigen Staates, in 
welchem der Verbraucher ansässig ist.  

16.2 Regelungslücken sind auf der Grundlage des 
anwendbaren Rechtes durch Regelungen zu schließen, die 
dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung 
soweit wie möglich entsprechen.  

16.3 Anzuwenden ist das Recht desjenigen Staates, in welchem 
nach Ziffer 16.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand liegen. Bei 
grenzüberschreitender Beförderung gelten die 
Bestimmungen der CMR oder des Warschauer 
Abkommens/Montrealer Übereinkommens, soweit sie 
zwingende Bestimmungen enthalten.  

16.4 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen führt nicht zur 
Gesamtnichtigkeit. 



 

1 Stand 05/2014 
 

Beförderungsbedingungen. 
DPD Zusatzleistungen. 

Zusatzleistungen zum Paketversand werden bei der Nutzung von DPD Classic-Service und/oder Express-
Service angeboten. Teilweise gibt es Einschränkungen im nationalen und/oder internationalen Versand. 
Eine Aufstellung der angebotenen Zusatzleistungen sowie deren Kombinationsmöglichkeiten können unter 
www.dpd.com/de eingesehen oder beim zuständigen DPD Depot erfragt werden.  

Soweit durch die Beauftragung von Zusatzleistungen nichts anderes vereinbart wurde, gelten im Übrigen die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC, die Beförderungsbedingungen für Express-Service, 
die Beförderungsbedingungen für Nachnahmepakete sowie die Sondervereinbarung Gefahrgut und Gefahr-
gut in begrenzten Mengen (LQ) in der jeweils aktuellen Fassung. 

Abteilungsbelieferung: Die Abteilungsbelieferung wird ausschließlich für Sendungen an gewerbliche Emp-
fänger angeboten. Der Auftraggeber gibt zusätzlich zu den Empfänger- und Adressangaben eine bestimmte 
Räumlichkeit (Gebäude, Abteilung, Stockwerk, Zimmer) als weitere Detailinformation für die Ablieferung an. 
Diese Angaben müssen vom Auftraggeber per Datenfernübertragung am Versandtag zur Verfügung gestellt 
werden. Sie sind für die Abwicklung der Ablieferung verbindlich. Kann die Ablieferung aus Gründen, die DPD 
nicht zu vertreten hat, nicht entsprechend den Zusatzangaben des Versenders durchgeführt werden (insbe-
sondere weil die benannte Ablieferstelle für DPD nicht zugänglich ist und/oder in der vom Auftraggeber be-
nannten Räumlichkeit niemand angetroffen wird), ist DPD berechtigt, die Ablieferung mit befreiender Wir-
kung an eine sonstige empfangsbereite Person im Geschäft des Empfängers vorzunehmen (z.B. Warenan-
nahme, Poststelle, Nachbarbüro). Sofern im Rahmen der Ablieferung eine Weisung des Empfängers hin-
sichtlich der konkreten Ablieferstelle erfolgt und diese von der in der Abteilungsbelieferung benannten 
Räumlichkeit abweicht, hat die Empfängerweisung grundsätzlich Vorrang. Sofern der Empfänger nach ei-
nem ersten erfolglosen Zustellversuch eine Umverfügung auf eine andere Adresse vornimmt, ist eine solche 
nur mit Standardadressierung möglich. 

Austausch: Der Auftraggeber hat das Paket mit dem entsprechenden Paketschein und dem Zusatzlabel 
„Austausch-Auftrag“ zu kennzeichnen. Zur Durchführung des Rückversandes hat der Auftraggeber den vor-
ab erstellten weiteren Paketschein sowie das Zusatzlabel „Austausch-Einrollung“ entweder dem Paketinhalt 
oder in einer außen angebrachten Lieferscheintasche beizufügen. Die Kennzeichnungen durch Zusatzlabel 
entfallen bei selbstdruckenden Auftraggebern. Werden für den Rücktransport Paketscheine ohne Durch-
schlag verwendet, muss ein Quittungsvordruck beigelegt werden, auf dem der Zusteller nach dem Aus-
tausch des Paketes/Inhaltes auf Verlangen die Übernahme quittieren kann. Bei der Anlieferung des Paketes 
wird vom Empfänger entweder der Inhalt dieses Paketes oder das Paket gegen ein anderes Paket ausge-
tauscht. Der Rückversand des Austauschpaketes erfolgt taggleich an die im beigefügten Paketschein ange-
gebene Empfängeradresse. Steht das Austauschpaket bzw. die Austauschware beim Empfänger nicht zur 
Verfügung, erfolgt keine Ablieferung des angelieferten Paketes. 

Guarantee: Der Auftraggeber hat das Paket mit dem entsprechenden Paketschein zu kennzeichnen. Die 
Ablieferung erfolgt an dem auf den Versandtag folgenden Werktag (Montag bis Freitag), bei länderspezifi-
schen Regellaufzeiten von mehreren Tagen spätestens am letzten Werktag dieser Laufzeit, jeweils bis zum 
Ende des Geschäftstages (in der Regel 18.00 Uhr Ortszeit am Zielort). Das Ende des Geschäftstages kann 
länderspezifisch variieren. Sollte das Ende der Laufzeit auf einen Samstag oder Sonntag oder auf einen am 
Zielort geltenden gesetzlichen oder regionalen Feiertag fallen, wird die Ablieferung an dem darauf folgenden 
Werktag vorgenommen. Gleiches gilt, wenn sich die Laufzeit aufgrund eines gesetzlichen oder regionalen 
Feiertages in einem Transitland verzögert. Die Zielländer und Laufzeiten können unter www.dpd.com/de 
eingesehen oder beim zuständigen DPD Depot erfragt werden. 

ID-Check: Die Ablieferung erfolgt ausschließlich nach Prüfung der Identität des vom Auftraggeber benann-
ten Empfängers anhand von Personalausweis, Pass oder Führerschein. Die Sendungsinformationen inklusi-
ve Vor- und Zuname des Empfängers müssen vom Auftraggeber per Datenfernübertragung am Versandtag 
zur Verfügung gestellt werden. Sie sind für die Abwicklung der Ablieferung verbindlich. Die Identifikation des 
Empfängers wird im Ablieferbeleg dokumentiert. Ist eine Identitätsprüfung anhand eines amtlichen Auswei-
ses nicht möglich, erfolgt keine Ablieferung. Dasselbe gilt, wenn eine dritte Person ein Ausweisdokument 
des Empfängers oder eine von ihm ausgestellte Vollmacht vorlegt. 

 



 

2 Stand 05/2014 
 

Beförderungsbedingungen. 
DPD Zusatzleistungen. 

Rückholung: DPD holt das Paket an einer vom Auftraggeber benannten Versandadresse ab und stellt es, je 
nach Beauftragung, entweder an den Auftraggeber oder an einen von ihm benannten anderen Empfänger 
zu. Ist der erste Abholversuch fehlgeschlagen, führt DPD, je nach Grund, einen erneuten Abholversuch ent-
weder am folgenden Werktag (Montag bis Freitag) oder nach Terminvereinbarung durch, oder es erfolgt kein 
weiterer Abholversuch. DPD unternimmt bis zu drei Abholversuche. Die Abwicklung der Rückholung sowie 
die Anzahl der Abholversuche können länderspezifisch variieren. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der 
Versender Maße und Gewicht sowie Verpackungsvorgaben gemäß den Ziffern 3 und 4 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC einhält.  

Samstagszustellung: Die Samstagszustellung wird ausschließlich beim Express-Service DPD 12:00 und 
nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) angeboten. Der Auftraggeber hat das Paket mit dem entsprechen-
den Paketschein zu kennzeichnen. Pakete für eine Samstagszustellung werden von DPD nur freitags über-
nommen. Bei Übergabe an anderen Werktagen (Montag bis Donnerstag) erfolgt die Ablieferung am jeweili-
gen darauf folgenden Werktag bis 12:00 Uhr. Die Samstagszustellung ist ausgeschlossen, wenn ein am 
Zielort geltender gesetzlicher oder regionaler Feiertag auf den für die Ablieferung vorgesehenen Samstag 
fällt. Die Ablieferung erfolgt dann ebenfalls am darauf folgenden Werktag. Sofern ein Freitag wegen eines 
gesetzlichen oder regionalen Feiertags als Versandtag ausscheidet, hat die Übergabe an DPD am vorher-
gehenden Werktag zu erfolgen.  

Mitnahme: Die Übernahme von Paketen erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zustellung von Paketen bei 
Empfängern des Auftraggebers und bedarf keiner gesonderten Beauftragung. Die Pakete sind mit dem ent-
sprechenden Paketschein zu kennzeichnen. Hierfür erwirbt der Auftraggeber die Mitnahme-Paketscheine 
von DPD und stellt diese seinen Kunden (den späteren Versendern) für den Versand zur Verfügung. Ein 
Durchschlag des Mitnahme-Paketscheins bleibt zu Kontrollzwecken beim Auftraggeber. Auf Verlangen des 
Versenders wird die Übernahme von Paketen ebenfalls durch einen Durchschlag des Mitnahme-
Paketscheins quittiert. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Versender Maße und Gewicht sowie Verpa-
ckungsvorgaben gemäß den Ziffern 3 und 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC 
einhält.  
 
Predict: Der Auftraggeber stellt DPD die Mobilfunknummer und/oder die E-Mailadresse des Empfängers am 
Versandtag per Datenfernübertragung zur Verfügung. Nach Information an den Empfänger über die voraus-
sichtliche Auslieferung hat dieser die Möglichkeit, die Zustellmodalitäten festzulegen bzw. die Zustellung zu 
verschieben. DPD kündigt dem Empfänger ein Zeitfenster an, innerhalb dessen das Paket zugestellt werden 
soll. Der Informationszeitpunkt und die Definition des Zeitfensters können in den Zielländern variieren. Die 
Zustellung innerhalb des genannten Zeitfensters wird nicht garantiert.  
 
DPD PaketShop Zustellung:  
1. Der Auftraggeber stellt DPD die Mobilfunknummer und/oder die E-Mailadresse des Empfängers sowie die 

Daten des DPD PaketShops, auf welchen die Zustellung gewünscht wird, am Versandtag per Datenfern-
übertragung zur Verfügung. Welche DPD PaketShops Zustellungen annehmen, kann mit Hilfe des Web-
Service PaketShop Finders oder unter www.dpd.com/de ermittelt werden. DPD teilt dem Empfänger per 
SMS und/oder E-Mail mit, auf welchen DPD PaketShop die Zustellung erfolgt ist. Nach Zustellung im 
DPD PaketShop liegt das Paket für 7 Kalendertage zur Abholung durch den Empfänger bereit. Nicht ab-
geholte Pakete werden nach Ablauf dieser Frist an den Auftraggeber zurückgesendet. 

2. Bei grenzüberschreitendem Versand in ausgesuchte Länder gelten in Abweichung zu Ziffer 3 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC folgende Maße und Gewichte:  
maximale Länge: 100 cm; maximales Gurtmaß: 250 cm; maximales Gewicht: 20 kg.  
Die Lagerfrist kann in einzelnen angebotenen Zielländern zwischen 7 und 14 Kalendertage betragen.  
Die Aufstellung der Zielländer kann unter www.dpd.com/de eingesehen oder im zuständigen Depot er-
fragt werden. 

3. Pakete für eine DPD PaketShop Zustellung müssen in formstabiler Kartonage verpackt und quaderförmig 
sein. Abweichende Formen wie z.B. Rollen oder Reifen sowie Pakete, bei denen Teile aus der Kartonage 
herausragen, sind nicht zulässig. 

4. In Abweichung zu Ziffer 12.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC ist die Ersatz-
leistung im Schadensfall auf maximal 265,-- Euro pro Paket begrenzt. 

 
 



 

3 Stand 05/2014 
 

Beförderungsbedingungen. 
DPD Zusatzleistungen. 

 
Retoure über DPD PaketShop:  
1. Der Auftraggeber stellt seinen Kunden (den späteren Versendern) einen Retouren-Paketschein zur Ver-

fügung. Das Retouren-Paket kann in einem DPD PaketShop für den Versender kostenlos aufgegeben 
werden. Welche DPD PaketShops Retouren-Pakete annehmen, kann im DPD PaketShop Finder unter 
www.dpd.com/de eingesehen werden. Die Nutzung dieser Zusatzleistung ist auf bei DPD registrierte Re-
tour-Empfangsadressen beschränkt. 

2. Bei grenzüberschreitenden Retouren aus ausgesuchten Ländern gelten in Abweichung zu Ziffer 3 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC folgende Maße und Gewichte:  
maximale Länge: 100 cm; maximales Gurtmaß: 250 cm; maximales Gewicht: 20 kg.  
Die Aufstellung der angebotenen Versandländer kann unter www.dpd.com/de eingesehen oder im zu-
ständigen Depot erfragt werden. 

3. Pakete für eine Retoure über DPD PaketShops müssen in formstabiler Kartonage verpackt und quader-
förmig sein. Abweichende Formen wie z.B. Rollen oder Reifen sowie Pakete, bei denen Teile aus der 
Kartonage herausragen, sind nicht zulässig. 

4. In Abweichung zu Ziffer 12.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC ist die Ersatz-
leistung im Schadensfall auf maximal 265,-- Euro pro Paket begrenzt.!

SMS-Benachrichtigungsservice:  
Der Auftraggeber stellt DPD seine Mobilfunknummer am Versandtag per Datenfernübertragung zur Verfü-
gung. DPD informiert ihn über den aktuellen Versandstatus. Sofern statt des Auftraggebers eine andere 
Person über den Versandstatus informiert werden soll, hat der Auftraggeber die betreffende Mobilnummer 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Persönliche Zustellbenachrichtigung via Telefon:  
Diese Zusatzleistung wird ausschließlich beim Express-Service DPD 8:30 angeboten. Der Auftraggeber stellt 
DPD seine Telefonnummer am Versandtag per Datenfernübertragung zur Verfügung. DPD informiert telefo-
nisch über die erfolgreiche Ablieferung beim Empfänger. Sofern statt des Auftraggebers eine andere Person 
über die Ablieferung informiert werden soll, hat der Auftraggeber die betreffende Telefonnummer zur Verfü-
gung stellen.  
 



 

Stand: 05/2013 

Beförderungsbedingungen. 
DPD 8:30, DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00 

 
1 Vertragsgegenstand und Leistung 
1.1 In Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC (AGB) gelten diese Beför-

derungsbedingungen für Pakete mit den Servicebezeichnungen DPD 8:30, DPD 10:00, DPD 12:00 und 
DPD 18:00.  

1.2 Die Übergabemöglichkeit in DPD Paket-Shops sowie ausgeschlossene Postleitzahlgebiete können 
unter www.dpd.com abgerufen werden.  

1.3 Die Zustellung erfolgt für DPD 8:30 bis spätestens 08.30 Uhr, für DPD 10:00 bis spätestens 10.00 Uhr, 
für DPD 12:00 bis spätestens 12.00 Uhr und für DPD 18:00 bis spätestens 18.00 Uhr an dem auf den 
Übernahmetag folgenden Werktag (Montag bis Freitag).  

 Der Auftraggeber hat sicher zu stellen, dass die Zustellung beim Empfänger ab 08.00 Uhr möglich ist. 
Für DPD 8:30 ist die Zustellung ab 07.30 Uhr sicherzustellen.  

1.4 Ist die Zustellung nicht bis zu den in Ziffer 1.3 genannten Zeitpunkten möglich, informiert der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber unverzüglich nach bekannt werden unter Angabe der Gründe hierüber, um 
mit ihm die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Diese Mitteilung erfolgt kostenlos an den Auftragge-
ber (proaktive Statusrückmeldung). Die entsprechenden Kontaktdaten stellt der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer spätestens bei Übergabe von Paketen zur Verfügung.  

 Bei weiteren Zustellversuchen erlischt die Terminvorgabe und es erfolgt keine proaktive Statusrückmel-
dung. Die Zusatzleistungen Nachnahme, Austausch, ID-Check und Abteilungsbelieferung werden je-
doch erbracht. 

1.5 Die Zusammenfassung mehrerer Express-Pakete zu einer Sendung ist nur für Pakete mit denselben 
Terminvorgaben und Zusatzleistungen zulässig. Anderenfalls nimmt der Auftragnehmer eine Aufteilung 
in Einzelsendungen sowie entsprechende Berechnungen vor.  

1.6 Die Leistungsaussagen erlöschen, wenn die Laufzeit aufgrund von Verzögerungen nicht eingehalten 
werden kann, die nicht von DPD zu vertreten sind. Gleiches gilt bei Sammelverzollungen, sofern  
Express-Pakete unzulässigerweise zusammen mit DPD CLASSIC Paketen innerhalb einer Sendung 
zum Versand übergeben werden.  

 
2 Zusatzleistungen  

Für Zusatzleistungen gelten die „Beförderungsbedingungen für DPD Zusatzleistungen“. Die Kombinati-
onsmöglichkeiten für Express-Services können unter www.dpd.com eingesehen oder beim zuständigen 
DPD Depot erfragt werden.  

 
3 Kennzeichnung  
3.1 Der Auftraggeber hat die Pakete mit einer eindeutigen Terminvorgabe sowie mit der rot/weiß gestreiften 

DPD Banderole zu kennzeichnen.  
3.2 Bei fehlender oder nicht eindeutiger Angabe der Terminvorgabe für DPD 8:30, DPD 10:00, DPD 12:00 

oder DPD 18:00 wird das Paket als DPD 10:00 abgewickelt und berechnet.  
3.3 Stimmt die Terminvorgabe des Auftraggebers nicht mit der möglichen Zeitoption der Zielpostleitzahl 

bzw. des Ziellandes überein, wird das Paket entsprechend der nächst späteren Zeitoption weiterbe-
fördert.  

 
4 Rücksendung  
 Rücksendungen an den Auftraggeber (inkl. Rückversand bei der Zusatzleistung Austausch) erfolgen 

ausschließlich als DPD CLASSIC. 
 
5 Haftung 
5.1 Die Haftung für Lieferfristüberschreitung ist, soweit gesetzlich zulässig, für hierdurch verursachte Ver-

mögensschäden bei nationaler Beförderung auf das dreifache Leistungsentgelt und bei grenzüber-
schreitender Beförderung auf das einfache Leistungsentgelt beschränkt.  

5.2 Im Übrigen gelten die Haftungsregelungen der AGB für DPD CLASSIC. 
 
6 Allgemeine Geschäftsbedingungen für DPD CLASSIC 
 Soweit vorstehend nichts anderes vereinbart wurde, gelten im Übrigen die AGB der  

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG für DPD CLASSIC in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung. 
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TNT Express GmbH (folgend: TNT) finden 
auf alle Aufträge Anwendung, die der TNT erteilt werden, gleichgültig ob es sich um 
Speditions-, Fracht- oder Lagergeschäfte handelt. Alle Aufträge, auch von 
Nichtkaufleuten, werden ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Vereinbarungen erbracht. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 
Verträge, selbst wenn nicht nochmals auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
TNT hingewiesen wird. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch TNT. Die Fahrer sind zur Entgegennahme oder Abgabe 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen nicht bevollmächtigt. 
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbeschränkungen, auf die sich TNT und die von TNT beauftragten 
Unternehmen berufen können. Daher weist TNT ausdrücklich auf den Abschluss 
einer ausreichenden Transportversicherung hin. 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die in unseren 
Geschäftsräumen ausliegenden produktbegleitenden Informationsbroschüren sowie der 
Haustarif zur Transportversicherung. Diese Unterlagen werden Ihnen auf Wunsch gerne 
durch Ihre TNT Niederlassung zugesandt. 
 
1. Allgemeines 
Geltungsbereich für unsere Tarife und Konditionen ist die Bundesrepublik Deutschland 
bis Festlandende. Für die Zustellung von Sendungen auf die Nord
berechnen wir einen Aufschlag von netto 30,70 Euro pro Sendung, wobei keine 
Laufzeitzusage gegeben wird. 
 
2. Von der Beförderung ausgeschlossene Güter 
TNT übernimmt keine Aufträge, die sich auf folgende Güter beziehen:
 
Edelmetalle, Schmuck, Edelsteine, Geld, Münzen, Wertpapiere, Antiquitäten, 
Kunstgegenstände, Brief- oder andere Wertmarken, Unikate und andere Güter von 
außergewöhnlich hohem Wert; gefährliche Güter im Sinne des Gefahrgutgesetzes, 
insbesondere radioaktive Stoffe, explosive Güter, Waffen, Munition und Güter, von denen 
Gefahren für andere Güter, Umwelt oder Personen ausgehen können oder deren 
Beförderung, Aus- oder Einfuhr nach geltendem Recht verboten sind; Zytostatika; 
lebende Pflanzen und lebende Tiere, ausgenommen sind wirbellose Tiere, sofern der 
Absender sämtliche Vorkehrungen trifft, die einen gefahrlosen, tiergerechten Transport 
ohne Sonderbehandlung sicherstellen; leicht verderbliche Güter und 
temperaturempfindliche Waren sowie sterbliche Überreste; Sendungen, die dem 
Beförderungsmonopol der Post unterliegen; Sendungen, deren Inhalt, ä
Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen ein gesetzliches oder behördliches 
Verbot verstoßen oder besondere Einrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen oder 
Genehmigungen erfordern würden. 
 
Ausgeschlossene Güter dürfen vom Versender TNT nur übergeben w
eine besondere schriftliche Vereinbarung mit TNT getroffen wurde, beispielsweise der 
Versand der Güter unter besonderen Sicherungsmaßnahmen im Special Services oder 
als Gefahrgut (Gefahrgut ausschließlich ohne Laufzeitzusage). Gefahrgutpa
über 100 kg/ L werden im Netzwerk vom Transport ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Paletten, solange die einzelnen Packstücke auf der Palette die Mengenbegrenzung nicht 
überschreiten. Gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotenzial nach ADR
sind ohne Ausnahme von der Beförderung ausgeschlossen. TNT haftet nicht für Verlust 
und/oder Beschädigung von Gütern, die entgegen dem Beförderungsausschluss zur 
Beförderung übergeben wurden. TNT obliegt es nicht, Güter hinsichtlich eines 
Beförderungsausschlusses zu überprüfen. 
 
3. Frankatur 
Wir fertigen grundsätzlich „Frei Haus“-Sendungen ab. „Unfrei“
solche ausdrücklich auf dem TNT Speditionsauftrag zu deklarieren. Eine 
Nachnahmeanweisung ist hiermit nicht verbunden. TNT ist ber
verpflichtet, die Speditionsentgelte beim Empfänger einzuziehen. Der Auftraggeber bleibt 
stets zur Zahlung der Speditionsentgelte gegenüber TNT verpflichtet.
 
4. Nachnahme 
Nachnahmebeträge werden nur auf der Grundlage einer besonderen s
Vereinbarung akzeptiert. Eine – ohne Beachtung dieser Form 
Nachnahmeanweisung verpflichtet TNT nicht zur Erhebung der Nachnahme.
 
5. Kosten 
Die Speditionsentgelte pro Auftrag berechnen sich nach unseren jeweils gültige
zuzüglich Mehrwertsteuer und Transportversicherungsprämie. Die Tarife sind Bestandteil 
der Vereinbarung zwischen TNT und dem Versender. In den Vereinbarungen werden 
auch anteilige Service-Gebühren für u.a. Maut, Treibstoff, Finanzierungskosten un
die manuelle Datenerfassung sowie für Papierrechnungen geregelt und gesondert in der 
Rechnung ausgewiesen. Ihre TNT Niederlassung sendet Ihnen gerne auf Wunsch Ihre 
Vereinbarung und Ihren Tarif zu. 
 
6. Geld-zurück-Garantie 
Wird die vereinbarte Laufzeit nicht eingehalten, bestimmt sich die Höhe des 
Speditionsentgelts nach dem tatsächlich erbrachten Service. Diese Geld
gilt nicht bei Auslieferungsverzögerungen, die durch höhere Gewalt (z. B. Witterung, 
Streik, Aussperrung, behördliche Hindernisse usw.), fehlende oder mangelnde 
Dokumentation (z.B. falsch ausgefüllte TNT Speditionsaufträge, fehlende oder falsche 
Markierung mit TNT Aufklebern je nach Service), nachträgliche Verfügungen des 
Absenders oder Anweisungen des Empfängers, die den Transportablauf unmittelbar 
beeinflussen, verursacht werden. Je nach Service gilt die vereinbarte Laufzeit von 
Montag bis Freitag bzw. Samstag ab Übernahmetag. 
 
7. Kostenverantwortung 
Die Kosten, die bei einer Annahmeverweigerung durch den Empfänger o
dritten und jeden weiteren Zustellversuch an dieselbe Adresse (zweiter Versuch 
kostenlos) sowie bei einer Tourenumverfügung (z. B. wegen einer falschen Adresse) 
entstehen, trägt der Auftraggeber. Ist der Empfänger mehr als fünf Werktage nicht 
annahmebereit, so werden die entstehenden Lagerkosten ebenfalls dem Auftraggeber 
belastet. 
 
8. Rechnungen / Zahlungsbedingungen 
Alle Entgelte und Auslagen sind sofort zur Zahlung fällig. Dem Rechnungsbetrag werden 
grundsätzlich 6 % Finanzierungskosten zugeschlagen, die bei Zahlung innerhalb der 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
EXPRESS-DIENSTE 

VORBEHALTEN! 

53842 TROISDORF | WWW.TNT.DE | UST.-ID.-NR.: DE 812 696 740 | AMTSGERICHT
SEIFERT, KATJA BODNER 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TNT Express GmbH (folgend: TNT) finden 
auf alle Aufträge Anwendung, die der TNT erteilt werden, gleichgültig ob es sich um 

Lagergeschäfte handelt. Alle Aufträge, auch von 
Nichtkaufleuten, werden ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Vereinbarungen erbracht. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 

n Geschäftsbedingungen von 
TNT hingewiesen wird. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch TNT. Die Fahrer sind zur Entgegennahme oder Abgabe 

gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbeschränkungen, auf die sich TNT und die von TNT beauftragten 
Unternehmen berufen können. Daher weist TNT ausdrücklich auf den Abschluss 

Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die in unseren 
Geschäftsräumen ausliegenden produktbegleitenden Informationsbroschüren sowie der 
Haustarif zur Transportversicherung. Diese Unterlagen werden Ihnen auf Wunsch gerne 

Geltungsbereich für unsere Tarife und Konditionen ist die Bundesrepublik Deutschland 
bis Festlandende. Für die Zustellung von Sendungen auf die Nord- und Ostsee-Inseln 

o pro Sendung, wobei keine 

TNT übernimmt keine Aufträge, die sich auf folgende Güter beziehen: 

Edelmetalle, Schmuck, Edelsteine, Geld, Münzen, Wertpapiere, Antiquitäten, 
oder andere Wertmarken, Unikate und andere Güter von 

außergewöhnlich hohem Wert; gefährliche Güter im Sinne des Gefahrgutgesetzes, 
insbesondere radioaktive Stoffe, explosive Güter, Waffen, Munition und Güter, von denen 

ter, Umwelt oder Personen ausgehen können oder deren 
oder Einfuhr nach geltendem Recht verboten sind; Zytostatika; 

lebende Pflanzen und lebende Tiere, ausgenommen sind wirbellose Tiere, sofern der 
ie einen gefahrlosen, tiergerechten Transport 

ohne Sonderbehandlung sicherstellen; leicht verderbliche Güter und 
findliche Waren sowie sterbliche Überreste; Sendungen, die dem 

Beförderungsmonopol der Post unterliegen; Sendungen, deren Inhalt, äußere 
Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen ein gesetzliches oder behördliches 
Verbot verstoßen oder besondere Einrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen oder 

Ausgeschlossene Güter dürfen vom Versender TNT nur übergeben werden, wenn zuvor 
eine besondere schriftliche Vereinbarung mit TNT getroffen wurde, beispielsweise der 
Versand der Güter unter besonderen Sicherungsmaßnahmen im Special Services oder 
als Gefahrgut (Gefahrgut ausschließlich ohne Laufzeitzusage). Gefahrgutpackstücke 
über 100 kg/ L werden im Netzwerk vom Transport ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Paletten, solange die einzelnen Packstücke auf der Palette die Mengenbegrenzung nicht 
überschreiten. Gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotenzial nach ADR-Tabelle 1.10.3 
sind ohne Ausnahme von der Beförderung ausgeschlossen. TNT haftet nicht für Verlust 
und/oder Beschädigung von Gütern, die entgegen dem Beförderungsausschluss zur 
Beförderung übergeben wurden. TNT obliegt es nicht, Güter hinsichtlich eines 

Sendungen ab. „Unfrei“-Sendungen sind als 
solche ausdrücklich auf dem TNT Speditionsauftrag zu deklarieren. Eine 
Nachnahmeanweisung ist hiermit nicht verbunden. TNT ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Speditionsentgelte beim Empfänger einzuziehen. Der Auftraggeber bleibt 
stets zur Zahlung der Speditionsentgelte gegenüber TNT verpflichtet. 

Nachnahmebeträge werden nur auf der Grundlage einer besonderen schriftlichen 
ohne Beachtung dieser Form – im Einzelfall erteilte 

Nachnahmeanweisung verpflichtet TNT nicht zur Erhebung der Nachnahme. 

Die Speditionsentgelte pro Auftrag berechnen sich nach unseren jeweils gültigen Tarifen 
zuzüglich Mehrwertsteuer und Transportversicherungsprämie. Die Tarife sind Bestandteil 
der Vereinbarung zwischen TNT und dem Versender. In den Vereinbarungen werden 

Gebühren für u.a. Maut, Treibstoff, Finanzierungskosten und für 
die manuelle Datenerfassung sowie für Papierrechnungen geregelt und gesondert in der 
Rechnung ausgewiesen. Ihre TNT Niederlassung sendet Ihnen gerne auf Wunsch Ihre 

Laufzeit nicht eingehalten, bestimmt sich die Höhe des 
Speditionsentgelts nach dem tatsächlich erbrachten Service. Diese Geld-zurück-Garantie 
gilt nicht bei Auslieferungsverzögerungen, die durch höhere Gewalt (z. B. Witterung, 

che Hindernisse usw.), fehlende oder mangelnde 
Dokumentation (z.B. falsch ausgefüllte TNT Speditionsaufträge, fehlende oder falsche 
Markierung mit TNT Aufklebern je nach Service), nachträgliche Verfügungen des 

den Transportablauf unmittelbar 
beeinflussen, verursacht werden. Je nach Service gilt die vereinbarte Laufzeit von 

Die Kosten, die bei einer Annahmeverweigerung durch den Empfänger oder für den 
dritten und jeden weiteren Zustellversuch an dieselbe Adresse (zweiter Versuch 
kostenlos) sowie bei einer Tourenumverfügung (z. B. wegen einer falschen Adresse) 
entstehen, trägt der Auftraggeber. Ist der Empfänger mehr als fünf Werktage nicht 

nnahmebereit, so werden die entstehenden Lagerkosten ebenfalls dem Auftraggeber 

Alle Entgelte und Auslagen sind sofort zur Zahlung fällig. Dem Rechnungsbetrag werden 
grundsätzlich 6 % Finanzierungskosten zugeschlagen, die bei Zahlung innerhalb der 

angegebenen Fälligkeit vom Rechnungsbetrag abzugsfähig sind. Muss wegen falscher 
Angaben im Speditionsauftrag oder weil der Empfänger einer „Unfrei“
Zahlung des Speditionsentgelts verweigert, eine neue Rechnung erstellt werden, 
berechnet TNT eine Gebühr in Höhe von netto 17,80 Euro. Wird das Hinzufügen von 
Speditionsaufträgen/Frachtbriefen zu den Rechnungen gewünscht, wird hierfür netto 
1,00 Euro pro Anlage berechnet. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre zuständige TNT 
Niederlassung. Die Aufrechnung ist gegenüber TNT Forderungen nur mit Forderungen 
zulässig, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Gleiches gilt für die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.
 
9. Versicherung 
TNT deckt zugunsten des Auftraggebers und auf seine Kosten nach Maßgabe des 
Haustarifs zur Transportversicherung eine Waren
(Transportversicherung) bis 2.500,00 Euro ein, es sei denn, der Auftraggeber hat darauf 
schriftlich verzichtet. Soweit keine schriftliche Verzichtserklärung vorliegt, wird bei 
höheren Werten durch Deklaration des Warenwertes auf der 
Speditionsauftrages der Auftrag zur weitergehenden Eindeckung einer 
Transportversicherung erteilt. Versicherungsaufträge, d
40.000,00 Euro übersteigen, werden erst nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung 
durch Ihre TNT Niederlassung wirksam.  
Schadenersatzansprüche können nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein 
entsprechender schriftlicher Vorbehalt angebracht wird. Allgemeine Vorbehalte wie „nicht 
kontrolliert“ oder „unter Vorbehalt“ bedeuten Mänge
 
Für Dokumente bzw. Drucksachen ist eine Transportversicherung bis 75,00 Euro 
und für Business Pak bis 750,00 Euro eingeschlossen. Eine Höherversicherung ist 
jeweils nicht möglich. 
 
10. Paletten-Austauschgebühr 
Grundsätzlich schließen wir den Tausch von Ladehilfsmitteln aus. In Ausnahmefällen und 
nach vorheriger Absprache übernehmen wir den Tausch und den Rücktransport gegen 
eine Kostenerstattung von netto 10,20 Euro pro Europalette und netto 76,70 Euro pro 
Gitterbox. 
 
11. Außergewöhnliche Kostensteigerung
Unvorhersehbare Kostensteigerungen (z. B. bei Treibstoffen) werden nach vorheriger 
Information dem Tarif zugeschlagen. 
 
12. Voluminöse Güter, besondere Abmessungen, spezielles Handling
Als voluminös gelten Güter, deren Volumengewicht höher ist
Abrechnung erfolgt nach dem Volumengewicht, sofern das Volumengewicht höher ist als 
das Effektivgewicht. Die Berechnung des Volumengewichts wird auf der Basis 1 cbm = 
200 kg bzw. 1 Lademeter = 1.200 kg durchgeführt. Zur Gewähr
sicheren Abwicklung bitten wir Sie, zur Übernahme von Einzelkolli, die mehr als 3,00 m 
(L) oder 1,20 m (B) oder 1.40 m (H) sind, Ihre TNT Niederlassung vorab zu informieren. 
Bei Sendungen mit mehr als 5,00 m (L), 2,40 m (B) oder 1
Beförderung nur nach vorheriger Absprache mit Ihrer zuständigen TNT Niederlassung. 
Für Sendungen, die erhöhte operative Anforderungen an TNT stellen, erheben wir eine 
Service-Gebühr für spezielles Handling. 
 
13. Haftungsbegrenzung 
Die Haftung von TNT für Güterschäden ist auf zwei Sonderziehungsrechte (SZR) 
pro beschädigtes oder in Verlust geratenes Kilogramm des Sendungsgutes 
begrenzt. Die Haftung von TNT für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 
Personenschäden und Sachschäden an 
das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens 
auf einen Betrag von 100.000,00 Euro je Schadensfall. Übersteigt das 
vorhersehbare Vermögensschadenrisiko nach Auffassung des Auftraggeb
Vertragsabschluss die vorstehenden Summen, so wird TNT dem Auftraggeber auf 
dessen Verlangen angemessene höhere Haftungssummen anbieten. TNT hat das 
Recht, die Erhöhung der Haftungssummen mit einer Erhöhung der Vergütung zu 
verbinden. Die §§ 431 Abs. 3, 433 HGB bleiben unberührt. Bei verfügten 
Lagerungen ist die Haftung von TNT für Güterschäden auf 5,00 Euro / kg, für 
Vermögensschäden auf 5.000,00 Euro je Schadensfall begrenzt. Bei 
Inventurdifferenzen findet eine wertmäßige Saldierung von Fehl
Mehrbeständen statt. Die Haftungsbegrenzungen gelten entsprechend §§ 434, 436 
HGB auch für außervertragliche Ansprüche. Vorstehende Haftungsbegrenzungen 
gelten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung 
zurückzuführen ist, die TNT, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird, begangen hat.
 
14. Ablieferung 
Die Ablieferung von Sendungen erfolgt an den Empfänger oder sonstige P
denen nach den Umständen angenommen werden kann, dass sie zur Annahme der 
Sendungen berechtigt sind. Hierzu zählt insbesondere jede im Geschäft oder Haushalt 
des Empfängers anwesende Person, Hausbewohner und Nachbarn des Empfängers. 
Nachbar ist jede Person, die im gleichen oder nächstgelegenen Gebäude wohnt oder 
arbeitet. Messesendungen werden grundsätzlich „frei Haus“ abgefertigt. Da durch die 
Messeveranstalter die Zustellzeiten unterschiedlich geregelt werden können, bedarf die 
Abwicklung jeweils einer Absprache mit der zuständigen TNT Niederlassung. Eine 
Laufzeitzusage entfällt aus diesem Grund. Zustellgebühren belasten wir ergänzend zu 
den TNT Standardtarifen. TNT darf elektronische Hilfsmittel zum Nachweis der 
Zustellung einsetzen. 
 
15. Abliefernachweis 
Kostenlos erhalten Sie von uns auf Anfrage, innerhalb von vier Wochen nach 
Leistungsdatum, eine EDV-Bildschirmauskunft. Einen schriftlichen Abliefernachweis 
senden wir Ihnen zum Preis von netto 12,80 Euro pro Nachweis zu. Wenden Sie sich 
dazu direkt an Ihre zuständige TNT Niederlassung.
 
16. Dokumentation 
Nutzen Sie mit uns die elektronische Datenübertragung (EDI) und Barcoding. TNT 
Speditionsaufträge und TNT Aufkleber erhalten Sie kostenlos von Ihrer TNT 
Niederlassung. Der TNT Speditionsauftrag muss durch den Auftraggeber vollständig 
ausgefüllt werden. Für Fehler beim Ausfüllen der Formulare durch TNT Personal 
ausnahmsweise ein Auftrag telefonisch entgegengenommen wurde 
Jedes Packstück ist durch den Auftraggeber/ Ver
markieren. Bedient sich der Auftraggeber/Versender hierbei der Hilfe des Abholfahrers, 
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angegebenen Fälligkeit vom Rechnungsbetrag abzugsfähig sind. Muss wegen falscher 
im Speditionsauftrag oder weil der Empfänger einer „Unfrei“-Sendung die 

Zahlung des Speditionsentgelts verweigert, eine neue Rechnung erstellt werden, 
berechnet TNT eine Gebühr in Höhe von netto 17,80 Euro. Wird das Hinzufügen von 

htbriefen zu den Rechnungen gewünscht, wird hierfür netto 
1,00 Euro pro Anlage berechnet. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre zuständige TNT 
Niederlassung. Die Aufrechnung ist gegenüber TNT Forderungen nur mit Forderungen 

echtskräftig festgestellt sind. Gleiches gilt für die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts. 

TNT deckt zugunsten des Auftraggebers und auf seine Kosten nach Maßgabe des 
Haustarifs zur Transportversicherung eine Waren- und Vermögensschadenversicherung 
(Transportversicherung) bis 2.500,00 Euro ein, es sei denn, der Auftraggeber hat darauf 

Soweit keine schriftliche Verzichtserklärung vorliegt, wird bei 
höheren Werten durch Deklaration des Warenwertes auf der Vorderseite des 
Speditionsauftrages der Auftrag zur weitergehenden Eindeckung einer 
Transportversicherung erteilt. Versicherungsaufträge, die einen Versicherungswert von 

0.000,00 Euro übersteigen, werden erst nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung 

Schadenersatzansprüche können nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein 
entsprechender schriftlicher Vorbehalt angebracht wird. Allgemeine Vorbehalte wie „nicht 
kontrolliert“ oder „unter Vorbehalt“ bedeuten Mängelfreiheit. 

Für Dokumente bzw. Drucksachen ist eine Transportversicherung bis 75,00 Euro 
und für Business Pak bis 750,00 Euro eingeschlossen. Eine Höherversicherung ist 

Tausch von Ladehilfsmitteln aus. In Ausnahmefällen und 
nach vorheriger Absprache übernehmen wir den Tausch und den Rücktransport gegen 
eine Kostenerstattung von netto 10,20 Euro pro Europalette und netto 76,70 Euro pro 

ensteigerung 
Unvorhersehbare Kostensteigerungen (z. B. bei Treibstoffen) werden nach vorheriger 

12. Voluminöse Güter, besondere Abmessungen, spezielles Handling 
Als voluminös gelten Güter, deren Volumengewicht höher ist als das Effektivgewicht. Die 
Abrechnung erfolgt nach dem Volumengewicht, sofern das Volumengewicht höher ist als 
das Effektivgewicht. Die Berechnung des Volumengewichts wird auf der Basis 1 cbm = 
200 kg bzw. 1 Lademeter = 1.200 kg durchgeführt. Zur Gewährleistung einer schnellen, 
sicheren Abwicklung bitten wir Sie, zur Übernahme von Einzelkolli, die mehr als 3,00 m 
(L) oder 1,20 m (B) oder 1.40 m (H) sind, Ihre TNT Niederlassung vorab zu informieren. 
Bei Sendungen mit mehr als 5,00 m (L), 2,40 m (B) oder 1,80 m (H), erfolgt die 
Beförderung nur nach vorheriger Absprache mit Ihrer zuständigen TNT Niederlassung. 
Für Sendungen, die erhöhte operative Anforderungen an TNT stellen, erheben wir eine 

e Haftung von TNT für Güterschäden ist auf zwei Sonderziehungsrechte (SZR) 
pro beschädigtes oder in Verlust geratenes Kilogramm des Sendungsgutes 
begrenzt. Die Haftung von TNT für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 
Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf 
das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens 
auf einen Betrag von 100.000,00 Euro je Schadensfall. Übersteigt das 
vorhersehbare Vermögensschadenrisiko nach Auffassung des Auftraggebers bei 
Vertragsabschluss die vorstehenden Summen, so wird TNT dem Auftraggeber auf 
dessen Verlangen angemessene höhere Haftungssummen anbieten. TNT hat das 
Recht, die Erhöhung der Haftungssummen mit einer Erhöhung der Vergütung zu 

s. 3, 433 HGB bleiben unberührt. Bei verfügten 
Lagerungen ist die Haftung von TNT für Güterschäden auf 5,00 Euro / kg, für 
Vermögensschäden auf 5.000,00 Euro je Schadensfall begrenzt. Bei 
Inventurdifferenzen findet eine wertmäßige Saldierung von Fehl- und 
Mehrbeständen statt. Die Haftungsbegrenzungen gelten entsprechend §§ 434, 436 
HGB auch für außervertragliche Ansprüche. Vorstehende Haftungsbegrenzungen 
gelten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung 

setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird, begangen hat. 

Die Ablieferung von Sendungen erfolgt an den Empfänger oder sonstige Personen, von 
denen nach den Umständen angenommen werden kann, dass sie zur Annahme der 
Sendungen berechtigt sind. Hierzu zählt insbesondere jede im Geschäft oder Haushalt 
des Empfängers anwesende Person, Hausbewohner und Nachbarn des Empfängers. 

t jede Person, die im gleichen oder nächstgelegenen Gebäude wohnt oder 
arbeitet. Messesendungen werden grundsätzlich „frei Haus“ abgefertigt. Da durch die 
Messeveranstalter die Zustellzeiten unterschiedlich geregelt werden können, bedarf die 

eils einer Absprache mit der zuständigen TNT Niederlassung. Eine 
Laufzeitzusage entfällt aus diesem Grund. Zustellgebühren belasten wir ergänzend zu 
den TNT Standardtarifen. TNT darf elektronische Hilfsmittel zum Nachweis der 

Kostenlos erhalten Sie von uns auf Anfrage, innerhalb von vier Wochen nach 
Bildschirmauskunft. Einen schriftlichen Abliefernachweis 

senden wir Ihnen zum Preis von netto 12,80 Euro pro Nachweis zu. Wenden Sie sich 
direkt an Ihre zuständige TNT Niederlassung. 

Nutzen Sie mit uns die elektronische Datenübertragung (EDI) und Barcoding. TNT 
Speditionsaufträge und TNT Aufkleber erhalten Sie kostenlos von Ihrer TNT 

ag muss durch den Auftraggeber vollständig 
ausgefüllt werden. Für Fehler beim Ausfüllen der Formulare durch TNT Personal – wenn 
ausnahmsweise ein Auftrag telefonisch entgegengenommen wurde – haftet TNT nicht. 
Jedes Packstück ist durch den Auftraggeber/ Versender mit einem TNT Aufkleber zu 
markieren. Bedient sich der Auftraggeber/Versender hierbei der Hilfe des Abholfahrers, 
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so handelt dieser insoweit als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers/Versenders. TNT ist 
nicht verpflichtet, die Angaben auf dem TNT Speditionsauftrag zu überprüfen oder mit 
Lieferscheinen oder sonstigen Angaben auf dem Packstück abzugleichen. Sollte jedoch 
das vom Auftraggeber genannte Gewicht in Kilogramm nicht oder fehlerhaft angegeben 
sein, ist TNT berechtigt, die Sendung nachzuwiegen, um das korrekte Transportentgelt 
dieser Sendung zu ermitteln. Für eine Frachtbrieferstellung oder 
berechnen wir 5,00 Euro. 
 
17. Elektronische Unterschrift 
Soweit die Sendungszustellung durch eine elektronische Unterschrift des Empfän
bestätigt wird, erklärt der Auftraggeber sein ausdrückliches Einverständnis, dass die 
spätere Reproduktion dieser aufgezeichneten Unterschrift als Abliefernachweis gilt.
 
18. Zur besonderen Beachtung 
1. Ihre Güter müssen transportüblich (für Umschlag- und LKW

verpackt sein. UN3373 Biologische Stoffe, Kategorie B werden nur in Verpackungen 
gemäß IATA-DGR PI 650 akzeptiert. Freigestellte medizinische Proben und 
Freigestellte veterinärmedizinische Proben werden nur in starren 
Außenverpackungen akzeptiert. 

2. Achtung! Unsere Laufzeiten können nur eingehalten werden, wenn die gesamte 
speditionelle Abwicklung unter der Regie von TNT verläuft. Ist ein 
Empfangsspediteur oder Selbstabholer vorgeschrieben, endet die Laufzeitzusage 
bei Ankunft der Sendung an unserer Empfangsniederlassung.

3. Die Empfangsstelle muss mindestens 90 Minuten vor dem gebuchten Service für die 
Entgegennahme der Sendungen bereitstehen (z. B. ab 6:30 Uhr für eine Anlieferung 
mit 8:00 Express). Diese Regelung gilt für alle Services mit zeit
also 8:00 Express, 9:00 Express und 10:00 Express sowie Business Pak, mit 
entsprechenden Zeitoptionen. 12:00 Express Sendungen können bereits ab 8:30 Uhr 
zugestellt werden. Für den Express-Service endet die normale Z
Montag bis Freitag um 17:00 Uhr. Die zuschlagspflichtige Samstag
um 14:00 Uhr. 

4. Verpackungsmaterial transportieren wir nur mit Transportauftrag.
5. Ist keine Sendungsart (Waren oder Dokumente) angegeben oder mehrere (sich 

ausschließende), wird die Sendung als „Ware“ über den Express
transportiert. 

6. Wird ein 8:00 Express für eine Zustelladresse beauftragt, die nicht mit diesem 
Service bedient werden kann, erfolgt die Zustellung automatisch mit dem Service 
9:00 Express und der Option „Bevorzugte Zustellung“. 

7. Auch in einem hochwertigen Sammelverkehr bleiben Restrisiken. Besonders 
wichtige und/oder wertvolle Sendungen melden Sie deshalb bitte vorher zur 
Festlegung besonderer Sicherheitsmaßnahmen an. 

8. Aus abwicklungstechnischen Gründen müssen sendungsbegleitende, für Dritte 
bestimmte Unterlagen (z. B. Lieferscheine) unmittelbar und sicher am Sendungsgut 
befestigt sein. Handelt es sich um Sendungen in einem Versandverfahren, so muss 
das Versandbegleitdokument inkl. aller relevanten Zolldokumente, nachweisbar 
durch die Unterschrift des TNT Fahrers auf der Zollgutübergabebescheinigung
TC11, an die TNT übergeben werden. 

9. TNT ist berechtigt, die Daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, die vom 
Absender oder Empfänger im Zusammenhang mit den von ihr durchgeführten 
Leistungen übermittelt und/oder dafür benötigt werden. 

10. Absender, Empfänger und Drittbegünstigte dürfen nicht auf Sanktions
Boykottlisten aufgeführt sein, gleich welcher Organisation oder welchen Staates und 
unabhängig davon, ob sich der Abgleich auf den konkreten Transport bezieht.

11. Im Falle von Zustellungen an eine Geschäfts- und Privatadresse erfolgt nach dem 
ersten erfolglosen Zustellversuch ein weiterer Zustellversuch nur nach vorheriger 
telefonischer/schriftlicher Abstimmung mit dem Empfänger. Bitte beachten Sie, dass 
bei bestimmten Service-Arten eine Ablieferung an Hausbewohner und Nachbarn des 
Empfängers ausgeschlossen ist, sofern der Absender eine entgegenstehende 
Vorausverfügung erteilt oder der Empfänger gegenüber TNT durch schriftliche 
Mitteilung eine derartige Ablieferung untersagt hat. Generell erfolgt der erste 
Zustellversuch nicht beim Nachbarn, wenn es sich bei der originären Zustelladresse 
offensichtlich um eine Geschäftsadresse handelt. 

 
19. Gerichtsstand 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Siegburg, es sei denn, zwingende 
gesetzliche Vorschriften bestimmen einen anderen Gerichtsstand oder es handelt sich 
um einen Vertrag mit einem Verbraucher und sonstigen Nichtkaufleuten.
 
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben oder über Dienstleistungen informiert 
werden möchten, die über die hier beschriebenen Standardleistungen hinausgehen, 
dann wenden Sie sich bitte an die TNT Fachleute, die Sie betreuen.
 
Stand: 07 | 2015. Gültig in der jeweils neuesten Fassung. Änderungen vorbehalten. Sie 
erhalten die aktuellen AGB und Informationen über die oben aufgeführten Kosten und 
Service-Gebühren in Ihrer TNT Niederlassung oder unter www.tnt.de.
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so handelt dieser insoweit als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers/Versenders. TNT ist 
itionsauftrag zu überprüfen oder mit 

Lieferscheinen oder sonstigen Angaben auf dem Packstück abzugleichen. Sollte jedoch 
das vom Auftraggeber genannte Gewicht in Kilogramm nicht oder fehlerhaft angegeben 

um das korrekte Transportentgelt 
dieser Sendung zu ermitteln. Für eine Frachtbrieferstellung oder -zustellung durch TNT 

Soweit die Sendungszustellung durch eine elektronische Unterschrift des Empfängers 
bestätigt wird, erklärt der Auftraggeber sein ausdrückliches Einverständnis, dass die 
spätere Reproduktion dieser aufgezeichneten Unterschrift als Abliefernachweis gilt. 

d LKW-Transport tauglich) 
verpackt sein. UN3373 Biologische Stoffe, Kategorie B werden nur in Verpackungen 

DGR PI 650 akzeptiert. Freigestellte medizinische Proben und 
Freigestellte veterinärmedizinische Proben werden nur in starren 

Achtung! Unsere Laufzeiten können nur eingehalten werden, wenn die gesamte 
speditionelle Abwicklung unter der Regie von TNT verläuft. Ist ein 
Empfangsspediteur oder Selbstabholer vorgeschrieben, endet die Laufzeitzusage 

Sendung an unserer Empfangsniederlassung. 
Die Empfangsstelle muss mindestens 90 Minuten vor dem gebuchten Service für die 
Entgegennahme der Sendungen bereitstehen (z. B. ab 6:30 Uhr für eine Anlieferung 

Services mit zeitsensitiver Zustellung, 
also 8:00 Express, 9:00 Express und 10:00 Express sowie Business Pak, mit 
entsprechenden Zeitoptionen. 12:00 Express Sendungen können bereits ab 8:30 Uhr 

Service endet die normale Zustellzeit von 
Montag bis Freitag um 17:00 Uhr. Die zuschlagspflichtige Samstag-Zustellung endet 

Verpackungsmaterial transportieren wir nur mit Transportauftrag. 
Ist keine Sendungsart (Waren oder Dokumente) angegeben oder mehrere (sich 

ließende), wird die Sendung als „Ware“ über den Express-Service 

Wird ein 8:00 Express für eine Zustelladresse beauftragt, die nicht mit diesem 
Service bedient werden kann, erfolgt die Zustellung automatisch mit dem Service 

Auch in einem hochwertigen Sammelverkehr bleiben Restrisiken. Besonders 
wichtige und/oder wertvolle Sendungen melden Sie deshalb bitte vorher zur 

ründen müssen sendungsbegleitende, für Dritte 
bestimmte Unterlagen (z. B. Lieferscheine) unmittelbar und sicher am Sendungsgut 

Handelt es sich um Sendungen in einem Versandverfahren, so muss 
Zolldokumente, nachweisbar 

der Zollgutübergabebescheinigung 

TNT ist berechtigt, die Daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, die vom 
nhang mit den von ihr durchgeführten 

Absender, Empfänger und Drittbegünstigte dürfen nicht auf Sanktions- oder 
Boykottlisten aufgeführt sein, gleich welcher Organisation oder welchen Staates und 

ngig davon, ob sich der Abgleich auf den konkreten Transport bezieht. 
und Privatadresse erfolgt nach dem 

ersten erfolglosen Zustellversuch ein weiterer Zustellversuch nur nach vorheriger 
her Abstimmung mit dem Empfänger. Bitte beachten Sie, dass 

Arten eine Ablieferung an Hausbewohner und Nachbarn des 
Empfängers ausgeschlossen ist, sofern der Absender eine entgegenstehende 

genüber TNT durch schriftliche 
Generell erfolgt der erste 

Zustellversuch nicht beim Nachbarn, wenn es sich bei der originären Zustelladresse 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Siegburg, es sei denn, zwingende 
gesetzliche Vorschriften bestimmen einen anderen Gerichtsstand oder es handelt sich 
um einen Vertrag mit einem Verbraucher und sonstigen Nichtkaufleuten. 

Fragen zu diesen Bedingungen haben oder über Dienstleistungen informiert 
werden möchten, die über die hier beschriebenen Standardleistungen hinausgehen, 
dann wenden Sie sich bitte an die TNT Fachleute, die Sie betreuen. 

. Gültig in der jeweils neuesten Fassung. Änderungen vorbehalten. Sie 
erhalten die aktuellen AGB und Informationen über die oben aufgeführten Kosten und 

w.tnt.de. 
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TNT Express GmbH (folgend: TNT) finden 
auf alle Aufträge Anwendung, die der TNT erteilt werden, gleichgültig ob es sich um 
Speditions-, Fracht- oder Lagergeschäfte handelt. Alle Aufträge, auch von 
Nichtkaufleuten, werden ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Vereinbarungen erbracht. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 
Verträge, selbst wenn nicht nochmals auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
TNT hingewiesen wird. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch TNT. Die Fahrer sind zur Entgegennahme oder Abgabe 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen nicht bevollmächtigt. 
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbeschränkungen, auf die sich TNT und die von TNT beauftragten 
Unternehmen berufen können. Daher weist TNT ausdrücklich auf den Abschluss 
einer ausreichenden Transportversicherung hin. 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die in unseren 
Geschäftsräumen ausliegenden produktbegleitenden Informationsbroschüren sowie der 
Haustarif zur Transportversicherung. Diese Unterlagen werden Ihnen auf Wunsch gerne 
durch Ihre TNT Niederlassung zugesandt. 
 
1. Allgemeines 
Diese Bedingungen gelten, wenn der Ort der Übernahme des zu befördernden Gutes 
und der für die Ablieferung (oder ggf. verfügte Lagerung) vorgesehene Ort in zwei 
verschiedenen Staaten liegen. Liegt bei einem Transport auf dem Luftweg das Endziel 
oder ein Zwischenstopp in einem anderen als dem Absenderland, können die 
internationalen Luftverkehrsabkommen zur Anwendung kommen. Bei den internationalen 
Luftverkehrsabkommen kann es sich um das „Übereinkommen vom 28.05.1999 z
Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr (Montrealer Übereinkommen)“ oder um das „Abkommen über die 
Vereinheitlichung bestimmter Regeln im internationalen Luftverkehr“, unterzeichnet in 
Warschau am 12.10.1929 oder um diese durch ein Protokoll oder ein ergänzendes 
Abkommen geändertes oder ergänztes Abkommen oder jegliches sonstige internationale 
Abkommen, das eines der vorstehenden Abkommen ersetzt oder Vorrang davor hat, 
handeln. Weiterhin kann eine internationale Beförderung den Vorschriften des am 
19.05.1956 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR) unterliegen. Die internationalen 
Luftverkehrsabkommen und die CMR regeln und begren
Frachtunternehmens bei Verlust, Beschädigung oder Verspätung des Frachtgutes.
 
2. Von der Beförderung ausgeschlossene Güter 
TNT übernimmt keine Aufträge, die sich auf folgende Güter beziehen:
Edelmetalle, Schmuck, Edelsteine, Geld, Münzen, Wertpapiere, Antiquitäten, 
Kunstgegenstände, Brief- oder andere Wertmarken, Unikate und andere Güter von 
außergewöhnlich hohem Wert; gefährliche Güter im Sinne des Gefahrgutgesetzes, 
insbesondere radioaktive Stoffe, explosive Güter, Waffen, Munition un
Gefahren für andere Güter, Umwelt oder Personen ausgehen können oder deren 
Beförderung, Aus- oder Einfuhr nach geltendem Recht verboten sind; Zytostatika; 
lebende Tiere und lebende Pflanzen, leicht verderbliche Güter und 
temperaturempfindliche Waren sowie sterbliche Überreste; pornografische Erzeugnisse; 
Sendungen, die dem Beförderungsmonopol der Post unterliegen; Sendungen, deren 
Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen ein gesetzliches oder 
behördliches Verbot verstoßen oder besondere Einrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen 
oder Genehmigungen erfordern würden. 
 
Ausgeschlossene Güter dürfen vom Versender TNT nur übergeben werden, wenn zuvor 
eine besondere schriftliche Vereinbarung mit TNT getroffen wurde, beispielsweise d
Versand der Güter unter besonderen Sicherungsmaßnahmen im Special Services oder 
als Gefahrgut (Gefahrgut ausschließlich ohne Laufzeitzusage). Gefahrgutpackstücke 
über 100 kg/ L werden im Netzwerk vom Transport ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Paletten, solange die einzelnen Packstücke auf der Palette die Mengenbegrenzung nicht 
überschreiten. Gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotenzial nach ADR
sind ohne Ausnahme von der Beförderung ausgeschlossen. TNT haftet nicht für Verlust 
und/oder Beschädigung von Gütern, die entgegen dem Beförderungsausschluss zur 
Beförderung übergeben wurden. TNT obliegt es nicht, Güter hinsichtlich eines 
Beförderungsausschlusses zu überprüfen.  
 
3. Frankatur 
Wir fertigen grundsätzlich „Frei Haus“-Sendungen ab. „Unfrei“
solche ausdrücklich auf dem TNT Speditionsauftrag zu deklarieren. Eine 
Nachnahmeanweisung ist hiermit nicht verbunden. TNT ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Speditionsentgelte beim Empfänger einzuziehen. Der Auftraggeb
stets zur Zahlung der Speditionsentgelte gegenüber TNT verpflichtet.
 
4. Nachnahme 
Die Erhebung von Warennachnahme (Inkasso) ist unvereinbar mit dem internationalen 
Express-System. TNT akzeptiert deshalb ausnahmslos keine Verpflichtung zur Erhebu
von Warennachnahme. Entsprechende Klauseln, die der Versender/Auftraggeber in den 
Speditionsauftrag/Luft-/Frachtbrief aufnimmt, begründen – auch wenn dem nicht 
ausdrücklich widersprochen wird – für TNT keinerlei Verpflichtung zur Beachtung dieser 
Klauseln. 
 
5. Kosten 
Die Speditionsentgelte pro Auftrag berechnen sich nach unseren jeweils gültigen Tarifen 
zuzüglich Mehrwertsteuer  
und Transportversicherungsprämie. Die Tarife sind Bestandteil der Vereinbarung 
zwischen TNT und dem Versender. In den Vereinbarungen werden auch anteilige 
Service-Gebühren für u.a. Maut, Treibstoff, Security, Finanzierungskosten, Verzollung 
sowie Out-of-Area-Sendungen und für die manuelle Datenerfassung geregelt und 
gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Dasselbe gilt für Papier
Importe, deren Rechnungsstellung in Deutschland erfolgt. Der Auftraggeber hat darüber 
hinaus sämtliche Kosten zu erstatten, die TNT aus Anlass der Beförderung im Interesse 
des Absenders verauslagt. Ihre TNT Niederlassung sendet Ihnen gerne au
Vereinbarung und Ihren Tarif zu. 
 
6. Geld-zurück-Garantie 
Wird die vereinbarte Laufzeit nicht eingehalten, bestimmt sich die Höhe des 
Speditionsentgelts nach dem tatsächlich erbrachten Service. Diese Geld
gilt nicht bei Auslieferungsverzögerungen, die durch höhere Gewalt (z. B. Witterung, 
Streik, Aussperrung, behördliche Hindernisse usw.), fehlende oder mangelnde 
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TNT Express GmbH (folgend: TNT) finden 
auf alle Aufträge Anwendung, die der TNT erteilt werden, gleichgültig ob es sich um 

Lagergeschäfte handelt. Alle Aufträge, auch von 
Nichtkaufleuten, werden ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden 
Vereinbarungen erbracht. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige 

n Geschäftsbedingungen von 
TNT hingewiesen wird. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch TNT. Die Fahrer sind zur Entgegennahme oder Abgabe 

gemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbeschränkungen, auf die sich TNT und die von TNT beauftragten 
Unternehmen berufen können. Daher weist TNT ausdrücklich auf den Abschluss 

Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die in unseren 
Geschäftsräumen ausliegenden produktbegleitenden Informationsbroschüren sowie der 
Haustarif zur Transportversicherung. Diese Unterlagen werden Ihnen auf Wunsch gerne 

Diese Bedingungen gelten, wenn der Ort der Übernahme des zu befördernden Gutes 
und der für die Ablieferung (oder ggf. verfügte Lagerung) vorgesehene Ort in zwei 

auf dem Luftweg das Endziel 
oder ein Zwischenstopp in einem anderen als dem Absenderland, können die 
internationalen Luftverkehrsabkommen zur Anwendung kommen. Bei den internationalen 
Luftverkehrsabkommen kann es sich um das „Übereinkommen vom 28.05.1999 zur 
Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr (Montrealer Übereinkommen)“ oder um das „Abkommen über die 
Vereinheitlichung bestimmter Regeln im internationalen Luftverkehr“, unterzeichnet in 

.10.1929 oder um diese durch ein Protokoll oder ein ergänzendes 
Abkommen geändertes oder ergänztes Abkommen oder jegliches sonstige internationale 
Abkommen, das eines der vorstehenden Abkommen ersetzt oder Vorrang davor hat, 

ternationale Beförderung den Vorschriften des am 
19.05.1956 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR) unterliegen. Die internationalen 
Luftverkehrsabkommen und die CMR regeln und begrenzen die Haftung des 
Frachtunternehmens bei Verlust, Beschädigung oder Verspätung des Frachtgutes. 

TNT übernimmt keine Aufträge, die sich auf folgende Güter beziehen: 
en, Wertpapiere, Antiquitäten, 

oder andere Wertmarken, Unikate und andere Güter von 
außergewöhnlich hohem Wert; gefährliche Güter im Sinne des Gefahrgutgesetzes, 
insbesondere radioaktive Stoffe, explosive Güter, Waffen, Munition und Güter, von denen 
Gefahren für andere Güter, Umwelt oder Personen ausgehen können oder deren 

oder Einfuhr nach geltendem Recht verboten sind; Zytostatika; 
lebende Tiere und lebende Pflanzen, leicht verderbliche Güter und 

dliche Waren sowie sterbliche Überreste; pornografische Erzeugnisse; 
Sendungen, die dem Beförderungsmonopol der Post unterliegen; Sendungen, deren 
Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen ein gesetzliches oder 

n oder besondere Einrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen 

Ausgeschlossene Güter dürfen vom Versender TNT nur übergeben werden, wenn zuvor 
eine besondere schriftliche Vereinbarung mit TNT getroffen wurde, beispielsweise der 
Versand der Güter unter besonderen Sicherungsmaßnahmen im Special Services oder 
als Gefahrgut (Gefahrgut ausschließlich ohne Laufzeitzusage). Gefahrgutpackstücke 
über 100 kg/ L werden im Netzwerk vom Transport ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 

n, solange die einzelnen Packstücke auf der Palette die Mengenbegrenzung nicht 
otenzial nach ADR-Tabelle 1.10.3 

sind ohne Ausnahme von der Beförderung ausgeschlossen. TNT haftet nicht für Verlust 
Beschädigung von Gütern, die entgegen dem Beförderungsausschluss zur 

Beförderung übergeben wurden. TNT obliegt es nicht, Güter hinsichtlich eines 

Unfrei“-Sendungen sind als 
solche ausdrücklich auf dem TNT Speditionsauftrag zu deklarieren. Eine 
Nachnahmeanweisung ist hiermit nicht verbunden. TNT ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Speditionsentgelte beim Empfänger einzuziehen. Der Auftraggeber bleibt 
stets zur Zahlung der Speditionsentgelte gegenüber TNT verpflichtet. 

Die Erhebung von Warennachnahme (Inkasso) ist unvereinbar mit dem internationalen 
System. TNT akzeptiert deshalb ausnahmslos keine Verpflichtung zur Erhebung 

von Warennachnahme. Entsprechende Klauseln, die der Versender/Auftraggeber in den 
auch wenn dem nicht 

für TNT keinerlei Verpflichtung zur Beachtung dieser 

Die Speditionsentgelte pro Auftrag berechnen sich nach unseren jeweils gültigen Tarifen 

und Transportversicherungsprämie. Die Tarife sind Bestandteil der Vereinbarung 
ungen werden auch anteilige 

Gebühren für u.a. Maut, Treibstoff, Security, Finanzierungskosten, Verzollung 
Sendungen und für die manuelle Datenerfassung geregelt und 

gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Dasselbe gilt für Papier-Rechnungen und 
Importe, deren Rechnungsstellung in Deutschland erfolgt. Der Auftraggeber hat darüber 
hinaus sämtliche Kosten zu erstatten, die TNT aus Anlass der Beförderung im Interesse 
des Absenders verauslagt. Ihre TNT Niederlassung sendet Ihnen gerne auf Wunsch Ihre 

Wird die vereinbarte Laufzeit nicht eingehalten, bestimmt sich die Höhe des 
Speditionsentgelts nach dem tatsächlich erbrachten Service. Diese Geld-zurück-Garantie 
gilt nicht bei Auslieferungsverzögerungen, die durch höhere Gewalt (z. B. Witterung, 

Aussperrung, behördliche Hindernisse usw.), fehlende oder mangelnde 

Dokumentation (z. B. falsch ausgefüllte TNT Speditionsaufträge, fehlende oder falsche 
Markierung mit TNT Aufklebern je nach Service, fehlende oder unvollständige 
Verpflichtungserklärung des Geschäftlichen Versenders oder Sicherheitserklärung des 
bekannten Versenders), nachträgliche Verfügungen des Absenders oder Anweisungen 
des Empfängers, die den Transportablauf unmittelbar beeinflussen, verursacht werden. 
Je nach Service gilt die vereinbarte Laufzeit von Montag bis Freitag bzw. Samstag 
(bestimmungsortabhängig) ab Übernahmetag.
 
7. Kostenverantwortung 
Im Hinblick auf Sendungen, deren Annahme vom Empfänger verweigert wird, erfolgt die 
Rücksendung auf Anweisung des Versenders/Auftraggebers zu
Tarifen. Kosten, die durch eine Tourenumverfügung des Auftraggebers oder sonstigen 
Berechtigten entstehen, trägt der Auftraggeber. Ist der Empfänger mehr als fünf 
Werktage nicht annahmebereit, so werden entstehende Lagerkosten ebenfal
Auftraggeber belastet. 
 
8. Rechnungen / Zahlungsbedingungen 
Alle Entgelte und Auslagen sind sofort zur Zahlung fällig. Dem Rechnungsbetrag werden 
grundsätzlich 6 % Finanzierungskosten zugeschlagen, die bei Zahlung innerhalb der 
angegebenen Fälligkeit vom Rechnungsbetrag abzugsfähig sind. Muss wegen falscher 
Angaben im Speditionsauftrag oder weil der Empfänger einer „Unfrei“
Zahlung des Speditionsentgelts verweigert, eine neue Rechnung erstellt werden, 
berechnet TNT eine Gebühr in Höhe von netto 17,80 Euro. Wird das Hinzufügen von 
Speditionsaufträgen/Frachtbriefen zu den Rechnungen gewünscht, wird hierfür netto 
1,00 Euro pro Anlage berechnet. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre zuständige 
Niederlassung. 
Die Aufrechnung ist gegenüber TNT Forderungen nur mit Forderungen zulässig, die 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Gleiches gilt für die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts. 
 
9. Inspektionsrecht 
TNT behält sich das Recht vor, Sendungen im Rahmen der gesetzlichen Best
zu öffnen und zu prüfen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Im Rahmen der Prüfung ist auch 
eine Durchleuchtung der Sendungen mit Röntgenstrahlung möglich. Hierbei kann es 
auch bei sachgemäßer Durchführung zu Schäden an strahlungsempfindlichen Güter
kommen. Eine Haftung von TNT hierfür ist ausgeschlossen.
 
10. Zollbestimmungen 
Der Auftraggeber ist für die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und 
sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausfuhr, Durchfuhr und Einfuhr seiner 
Sendung verantwortlich und trägt hierfür die alleinige Verantwortung und das Risiko bei 
Verstößen. Mit der Vorlage der erforderlichen Dokumente und Informationen bestätigt 
der Auftraggeber, dass alle Erklärungen, Export
wahrheitsgetreu und richtig sind. Diese sind zusammen mit der Sendung an TNT zu 
übergeben. Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass unrichtig und unvollständig 
abgegebene Erklärungen und Dokumente zivil
einschließlich Beschlagnahme und Verkauf der Ware, haben können. Beauftragt der 
Auftraggeber TNT schriftlich mit der Zollabfertigung, gelten die jeweils gültigen Zuschläge 
der TNT.  
Zollstrafen, Lagergebühren und sonstige Kosten, die durch Handlungen der Zollbehörden 
oder anderer Behörden aufgrund der Nicht
Ausfuhrdokumente, Lizenzen oder Erlaubnisbescheinigungen seitens des Auftraggebers 
oder des Empfängers entstehen, werden dem Empfänger ggf. mit erhobenen 
Zollgebühren und Steuern in Rechnung gestellt,
der Sendung geltend macht. Falls der Empfänger nicht auf die erste Anforderung von 
TNT zahlt, haftet der Auftraggeber.  
Für die Import-Zollabfertigung fallen i.d.R. je nach Abfertigungsart und Land zusätzlich zu 
den staatlichen Abgaben wie Zöllen, Steuern und ggf. weiteren Abgaben, 
Abfertigungsgebühren für die Zollabfertigung durch TNT in unterschiedlicher Höhe an. 
Die Erstellung von Ausfuhranmeldungen in Deutschland durch TNT kann nur nach 
vorheriger Vollmachtserteilung durchgeführt werden. Dieser Service ist kostenpflichtig. 
Für eine etwaig damit verbundene Vorführung beim Zoll wird ein Zuschlag entsprechend 
dem individuellen Aufwand erhoben. Über genehmigungspflichtige Ausfuhren muss TNT 
rechtzeitig informiert und die erforderlichen Genehmigungen an TNT übergeben werden.
 
11. Außergewöhnliche Kostensteigerung
Unvorhersehbare Kostensteigerungen (z.B. bei Treibstoffen) werd
Information dem Tarif zugeschlagen. 
 
12. Voluminöse Güter, besondere Abmessungen, spezielles Handling
Als voluminös gelten Güter, deren Volumengewicht höher ist als das Effektivgewicht. Die 
Abrechnung erfolgt  nach dem Volumengewicht, so
das Effektivgewicht. Nähere Informationen erfahren Sie in Ihrer TNT Niederlassung. Zur 
Gewährleistung einer schnellen, sicheren Abwicklung bitten wir Sie, zur Übernahme von 
Packstücken, die mehr als 2,40m (L) oder 1,20
Niederlassung vorab zu informieren. Für Sendungen, die erhöhte operative 
Anforderungen an TNT stellen, erheben wir eine Service
 
13. Haftung / Haftungserhöhung (ITLL) 
Sofern die internationalen Luftverkehrsabkommen oder die CMR oder sonstiges 
zwingendes Recht gilt, wird die Haftung von TNT gemäß diesen Bestimmungen geregelt 
und beschränkt. 
 
Findet zwingendes Recht keine Anwendung oder enthält das zwingende Recht keine 
Regelung, bestimmt sich die Haftung von TNT wie folgt:
Die Haftung von TNT für Güterschäden ist auf zwei Sonderziehungsrechte (SZR) 
pro beschädigtem oder in Verlust geratenem Kilogramm des Sendungsgutes 
begrenzt. Die Haftung von TNT für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 
Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf 
das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens 
auf einen Betrag von 100.000,00 Euro je Schadensfall. Übersteigt das 
vorhersehbare Vermögensschadenrisiko nach Auffassung des Auftraggebers bei 
Vertragsabschluss die vorstehenden Summen, so wird TNT dem Auftraggeber auf 
dessen Verlangen angemessene höhere Haftungssummen anbieten. TNT hat das 
Recht, die Erhöhung der Haftungssummen mit einer Erhöhung der Ve
verbinden. Die §§ 431 Abs. 3, 433 HGB bleiben unberührt. Bei verfügten 
Lagerungen ist die Haftung von TNT für Güterschäden auf 5,00 Euro / kg, für 
Vermögensschäden auf 5.000,00 Euro je Schadensfall begrenzt. Bei 
Inventurdifferenzen findet eine wertmäßige Saldierung von Fehl
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Dokumentation (z. B. falsch ausgefüllte TNT Speditionsaufträge, fehlende oder falsche 
Markierung mit TNT Aufklebern je nach Service, fehlende oder unvollständige 

s Geschäftlichen Versenders oder Sicherheitserklärung des 
bekannten Versenders), nachträgliche Verfügungen des Absenders oder Anweisungen 
des Empfängers, die den Transportablauf unmittelbar beeinflussen, verursacht werden. 

rte Laufzeit von Montag bis Freitag bzw. Samstag 
(bestimmungsortabhängig) ab Übernahmetag. 

Im Hinblick auf Sendungen, deren Annahme vom Empfänger verweigert wird, erfolgt die 
Rücksendung auf Anweisung des Versenders/Auftraggebers zu den jeweils gültigen 
Tarifen. Kosten, die durch eine Tourenumverfügung des Auftraggebers oder sonstigen 
Berechtigten entstehen, trägt der Auftraggeber. Ist der Empfänger mehr als fünf 
Werktage nicht annahmebereit, so werden entstehende Lagerkosten ebenfalls dem 

 
Alle Entgelte und Auslagen sind sofort zur Zahlung fällig. Dem Rechnungsbetrag werden 
grundsätzlich 6 % Finanzierungskosten zugeschlagen, die bei Zahlung innerhalb der 

t vom Rechnungsbetrag abzugsfähig sind. Muss wegen falscher 
Angaben im Speditionsauftrag oder weil der Empfänger einer „Unfrei“- Sendung die 
Zahlung des Speditionsentgelts verweigert, eine neue Rechnung erstellt werden, 

n netto 17,80 Euro. Wird das Hinzufügen von 
Speditionsaufträgen/Frachtbriefen zu den Rechnungen gewünscht, wird hierfür netto 
1,00 Euro pro Anlage berechnet. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre zuständige 

orderungen nur mit Forderungen zulässig, die 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Gleiches gilt für die Geltendmachung 

TNT behält sich das Recht vor, Sendungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
zu öffnen und zu prüfen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Im Rahmen der Prüfung ist auch 
eine Durchleuchtung der Sendungen mit Röntgenstrahlung möglich. Hierbei kann es 
auch bei sachgemäßer Durchführung zu Schäden an strahlungsempfindlichen Gütern 
kommen. Eine Haftung von TNT hierfür ist ausgeschlossen. 

Der Auftraggeber ist für die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und 
sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausfuhr, Durchfuhr und Einfuhr seiner 

verantwortlich und trägt hierfür die alleinige Verantwortung und das Risiko bei 
Verstößen. Mit der Vorlage der erforderlichen Dokumente und Informationen bestätigt 
der Auftraggeber, dass alle Erklärungen, Export- und Importinformationen vollständig, 

eitsgetreu und richtig sind. Diese sind zusammen mit der Sendung an TNT zu 
übergeben. Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass unrichtig und unvollständig 
abgegebene Erklärungen und Dokumente zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, 

ahme und Verkauf der Ware, haben können. Beauftragt der 
Auftraggeber TNT schriftlich mit der Zollabfertigung, gelten die jeweils gültigen Zuschläge 

Zollstrafen, Lagergebühren und sonstige Kosten, die durch Handlungen der Zollbehörden 
Behörden aufgrund der Nicht-Vorlage der erforderlichen 

Ausfuhrdokumente, Lizenzen oder Erlaubnisbescheinigungen seitens des Auftraggebers 
oder des Empfängers entstehen, werden dem Empfänger ggf. mit erhobenen 
Zollgebühren und Steuern in Rechnung gestellt, wenn dieser sein Recht auf Ablieferung 
der Sendung geltend macht. Falls der Empfänger nicht auf die erste Anforderung von 

Zollabfertigung fallen i.d.R. je nach Abfertigungsart und Land zusätzlich zu 
den staatlichen Abgaben wie Zöllen, Steuern und ggf. weiteren Abgaben, 
Abfertigungsgebühren für die Zollabfertigung durch TNT in unterschiedlicher Höhe an.  

tellung von Ausfuhranmeldungen in Deutschland durch TNT kann nur nach 
vorheriger Vollmachtserteilung durchgeführt werden. Dieser Service ist kostenpflichtig. 
Für eine etwaig damit verbundene Vorführung beim Zoll wird ein Zuschlag entsprechend 

llen Aufwand erhoben. Über genehmigungspflichtige Ausfuhren muss TNT 
rechtzeitig informiert und die erforderlichen Genehmigungen an TNT übergeben werden. 

11. Außergewöhnliche Kostensteigerung 
Unvorhersehbare Kostensteigerungen (z.B. bei Treibstoffen) werden nach vorheriger 

12. Voluminöse Güter, besondere Abmessungen, spezielles Handling 
Als voluminös gelten Güter, deren Volumengewicht höher ist als das Effektivgewicht. Die 
Abrechnung erfolgt  nach dem Volumengewicht, sofern das Volumengewicht höher ist als 
das Effektivgewicht. Nähere Informationen erfahren Sie in Ihrer TNT Niederlassung. Zur 
Gewährleistung einer schnellen, sicheren Abwicklung bitten wir Sie, zur Übernahme von 
Packstücken, die mehr als 2,40m (L) oder 1,20m (B) oder 1,40m (H) sind, Ihre TNT 
Niederlassung vorab zu informieren. Für Sendungen, die erhöhte operative 
Anforderungen an TNT stellen, erheben wir eine Service-Gebühr für spezielles Handling. 

nalen Luftverkehrsabkommen oder die CMR oder sonstiges 
zwingendes Recht gilt, wird die Haftung von TNT gemäß diesen Bestimmungen geregelt 

Findet zwingendes Recht keine Anwendung oder enthält das zwingende Recht keine 
h die Haftung von TNT wie folgt: 

Die Haftung von TNT für Güterschäden ist auf zwei Sonderziehungsrechte (SZR) 
pro beschädigtem oder in Verlust geratenem Kilogramm des Sendungsgutes 
begrenzt. Die Haftung von TNT für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 
Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf 
das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens 
auf einen Betrag von 100.000,00 Euro je Schadensfall. Übersteigt das 

siko nach Auffassung des Auftraggebers bei 
Vertragsabschluss die vorstehenden Summen, so wird TNT dem Auftraggeber auf 
dessen Verlangen angemessene höhere Haftungssummen anbieten. TNT hat das 
Recht, die Erhöhung der Haftungssummen mit einer Erhöhung der Vergütung zu 
verbinden. Die §§ 431 Abs. 3, 433 HGB bleiben unberührt. Bei verfügten 
Lagerungen ist die Haftung von TNT für Güterschäden auf 5,00 Euro / kg, für 
Vermögensschäden auf 5.000,00 Euro je Schadensfall begrenzt. Bei 

ertmäßige Saldierung von Fehl- und 
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Mehrbeständen statt. Die Haftungsbegrenzungen gelten entsprechend §§ 434, 436 
HGB auch für außervertragliche Ansprüche. Vorstehende Haftungsbegrenzungen 
mit Ausnahme derjenigen des Montrealer Übereinkommens 
der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die TNT, 
ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder leichtfertig und 
in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten wird, 
begangen hat. Gemäß jeweils gültigem Tarif gilt eine Haftungserhöhung für 
Vermögensschäden bis 5.000,00 Euro über die Haftungs
Transportversicherungsbedingungen hinaus als vereinbart (ITLL).
 
14. Transportversicherung 
Es besteht eine Waren- und Vermögensschadenversicherung (Transportversicherung) 
bis 2.500,00 Euro nach Maßgabe des Haustarifs zur Transportversicherung, es sei denn, 
der Auftraggeber hat darauf schriftlich verzichtet. Soweit keine schriftliche 
Verzichtserklärung vorliegt, wird bei höheren Werten durch Deklaration des Warenwertes 
auf der Vorderseite des Speditionsauftrages der Auftrag zur weitergehenden Eindeckung 
einer Transportversicherung erteilt. Versicherungsaufträge, die einen Versicherungswert 
von 40.000,00 Euro übersteigen, werden erst nach ausdrücklicher schriftlicher 
Bestätigung durch Ihre TNT Niederlassung wirksam. Schadenersatzansprüche können 
nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein entsprechender schriftlicher Vorbehalt 
angebracht wird. Allgemeine Vorbehalte wie „nicht kontrolliert“ oder „unter Vorbehalt“ 
bedeuten Mängelfreiheit. 
Eine Transportversicherung seitens TNT für alle Arten von Sendungen in die Länder Iran, 
Myanmar, Syrien, Kuba, Nord-Korea, Ukraine (Krim u. Sewastopol), Zentralafr
Republik und Sudan ist grundsätzlich ausgeschlossen 
 
15. Abliefernachweis 
Kostenlos erhalten Sie von uns auf Anfrage, innerhalb von vier Wochen nach 
Leistungsdatum, eine EDV-Bildschirmauskunft. Einen schriftlichen Abliefernachweis 
senden wir Ihnen zum Preis von netto 20,45 Euro pro Nachweis zu. Wenden Sie sich 
dazu direkt an Ihre zuständige TNT Niederlassung. 
 
16. Dokumentation 
Nutzen Sie mit uns die elektronische Datenübertragung (EDI) und Barcoding. TNT 
Speditionsaufträge und TNT Aufkleber erhalten Sie kostenlos von Ihrer TNT 
Niederlassung. Der TNT Speditionsauftrag muss durch den Auftraggeber vollständig 
ausgefüllt werden. Für Fehler beim Ausfüllen der Formulare durch TNT Personal 
ausnahmsweise ein Auftrag telefonisch entgegengenommen wur
Jedes Packstück ist durch den Auftraggeber/Versender mit einem TNT Aufkleber zu 
markieren. Bedient sich der Auftraggeber/ Versender hierbei der Hilfe des Abholfahrers, 
so handelt dieser insoweit als Erfüllungsgehilfe des Auftraggeber
nicht verpflichtet, die Angaben auf dem TNT Speditionsauftrag zu überprüfen oder mit 
Lieferscheinen oder sonstigen Angaben auf dem Packstück abzugleichen. Sollte jedoch 
das vom Auftraggeber genannte Gewicht in Kilogramm nicht oder fe
sein, ist TNT berechtigt, die Sendung nachzuwiegen, um das korrekte Transportentgelt 
dieser Sendung zu ermitteln. Für eine Frachtbrieferstellung oder 
berechnen wir 5,00 Euro. 
 
17. Elektronische Unterschrift 
Soweit die Sendungszustellung durch eine elektronische Unterschrift des Empfängers 
bestätigt wird, erklärt der Auftraggeber sein ausdrückliches Einverständnis, dass die 
spätere Reproduktion dieser aufgezeichneten Unterschrift als Abliefernachweis gilt.
 
18. Zur besonderen Beachtung 
1. Ihre Güter müssen transportüblich (für Umschlag-, LKW- und Lufttransport tauglich) 

verpackt sein. UN3373 Biologische Stoffe, Kategorie B werden nur in Verpackungen 
gemäß IATA-DGR PI 650 akzeptiert. Freigestellte medizinische Proben und
Freigestellte veterinärmedizinische Proben werden nur in starren 
Außenverpackungen akzeptiert. 

2. Ist der Service nicht ausdrücklich schriftlich beauftragt (Express/Economy Express), 
erfolgt die Auftragsdurchführung generell als Express. 

3. Die Empfangsstelle muss mindestens 90 Minuten vor dem gebuchten Service für die 
Entgegennahme der Sendungen bereitstehen (z. B. ab 7:30 Uhr für eine Anlieferung 
mit 9:00 Express). .Diese Regelung gilt für Services mit zeitsensitive
also 9:00 Express und 10:00 Express. 12:00 Express Sendungen können bereits ab 
8:30 zugestellt werden. 

4. Kann eine Sendung aufgrund ihres Gewichts, ihrer Abmessungen oder sonstigen 
Eigenschaften nicht über den Service Express bzw. Economy Express befördert 
werden, so erfolgt eine anderweitige Abfertigung der Sendung nur nach Weisung 
bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber, die schriftlich vom Auftraggeber bestätigt 
werden muss. Bis dahin wird die Sendung durch TNT in Verwahrung genommen.

5. Auch in einem hochwertigen Sammelverkehr bleiben Re
wichtige und/oder wertvolle Sendungen melden Sie deshalb bitte vorher zur 
Festlegung besonderer Sicherheitsmaßnahmen an. 

6. Aus abwicklungstechnischen Gründen müssen sendungsbegleitende, für Dritte 
bestimmte Unterlagen (z. B. Lieferscheine) unmittelbar und sicher am Sendungsgut 
befestigt sein. Handelt es sich um Sendungen in einem Versandverfahren, so muss 
das Versandbegleitdokument inkl. aller relevanten Zolldokumente, nachweisbar 
durch die Unterschrift des TNT Fahrers auf der Zollgutüber
TC11, an die TNT übergeben werden. 

7. TNT ist berechtigt, die Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten, die vom 
Absender oder Empfänger im Zusammenhang mit den von ihr durchgeführten 
Leistungen übermittelt oder dafür benötigt werden
personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im 
Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Weiterhin ist TNT ermächtigt, im 
gesetzlichen Rahmen Daten an staatliche Behörden auch außerhalb der 
Europäischen Union weiterzugeben, insbesondere Zollbehörden. 

8. Grundsätzlich schließen wir den Tausch von Ladehilfsmitteln aus.
9. Da durch die Messeveranstalter die Zustellzeiten unterschiedlich geregelt werden 

können, bedarf die Abwicklung jeweils einer Absprache mit der zuständigen TNT 
Niederlassung. Eine Laufzeitzusage entfällt aus diesem Grund.

10. Absender, Empfänger und Drittbegünstigte dürfen nicht auf Sanktions
Boykottlisten aufgeführt sein, gleich welcher Organisation oder welchen Staates und 
unabhängig davon, ob sich der Abgleich auf den konkreten Transport bezieht.

 
19. Gerichtsstand 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Siegburg, es sei denn, zwingende 
gesetzliche Vorschriften bestimmen einen anderen Gerichtsstand oder es handelt sich 
um einen Vertrag mit einem Verbraucher und sonstigen Nichtkaufleuten. Wenn Sie 
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Mehrbeständen statt. Die Haftungsbegrenzungen gelten entsprechend §§ 434, 436 
HGB auch für außervertragliche Ansprüche. Vorstehende Haftungsbegrenzungen – 
mit Ausnahme derjenigen des Montrealer Übereinkommens – gelten nicht, wenn 
der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die TNT, 
ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder leichtfertig und 
in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten wird, 

Gemäß jeweils gültigem Tarif gilt eine Haftungserhöhung für 
Vermögensschäden bis 5.000,00 Euro über die Haftungs- und 
Transportversicherungsbedingungen hinaus als vereinbart (ITLL). 

und Vermögensschadenversicherung (Transportversicherung) 
bis 2.500,00 Euro nach Maßgabe des Haustarifs zur Transportversicherung, es sei denn, 

Soweit keine schriftliche 
lärung vorliegt, wird bei höheren Werten durch Deklaration des Warenwertes 

auf der Vorderseite des Speditionsauftrages der Auftrag zur weitergehenden Eindeckung 
ie einen Versicherungswert 

000,00 Euro übersteigen, werden erst nach ausdrücklicher schriftlicher 
Bestätigung durch Ihre TNT Niederlassung wirksam. Schadenersatzansprüche können 
nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein entsprechender schriftlicher Vorbehalt 

lgemeine Vorbehalte wie „nicht kontrolliert“ oder „unter Vorbehalt“ 

Eine Transportversicherung seitens TNT für alle Arten von Sendungen in die Länder Iran, 
, Ukraine (Krim u. Sewastopol), Zentralafrikanische 

Kostenlos erhalten Sie von uns auf Anfrage, innerhalb von vier Wochen nach 
Bildschirmauskunft. Einen schriftlichen Abliefernachweis 

n zum Preis von netto 20,45 Euro pro Nachweis zu. Wenden Sie sich 

Nutzen Sie mit uns die elektronische Datenübertragung (EDI) und Barcoding. TNT 
ten Sie kostenlos von Ihrer TNT 

Niederlassung. Der TNT Speditionsauftrag muss durch den Auftraggeber vollständig 
ausgefüllt werden. Für Fehler beim Ausfüllen der Formulare durch TNT Personal – wenn 
ausnahmsweise ein Auftrag telefonisch entgegengenommen wurde – haftet TNT nicht. 
Jedes Packstück ist durch den Auftraggeber/Versender mit einem TNT Aufkleber zu 
markieren. Bedient sich der Auftraggeber/ Versender hierbei der Hilfe des Abholfahrers, 
so handelt dieser insoweit als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers/ Versenders. TNT ist 
nicht verpflichtet, die Angaben auf dem TNT Speditionsauftrag zu überprüfen oder mit 
Lieferscheinen oder sonstigen Angaben auf dem Packstück abzugleichen. Sollte jedoch 
das vom Auftraggeber genannte Gewicht in Kilogramm nicht oder fehlerhaft angegeben 
sein, ist TNT berechtigt, die Sendung nachzuwiegen, um das korrekte Transportentgelt 
dieser Sendung zu ermitteln. Für eine Frachtbrieferstellung oder -zustellung durch TNT 

ie Sendungszustellung durch eine elektronische Unterschrift des Empfängers 
bestätigt wird, erklärt der Auftraggeber sein ausdrückliches Einverständnis, dass die 
spätere Reproduktion dieser aufgezeichneten Unterschrift als Abliefernachweis gilt. 

und Lufttransport tauglich) 
verpackt sein. UN3373 Biologische Stoffe, Kategorie B werden nur in Verpackungen 

DGR PI 650 akzeptiert. Freigestellte medizinische Proben und 
Freigestellte veterinärmedizinische Proben werden nur in starren 

Ist der Service nicht ausdrücklich schriftlich beauftragt (Express/Economy Express), 

muss mindestens 90 Minuten vor dem gebuchten Service für die 
Entgegennahme der Sendungen bereitstehen (z. B. ab 7:30 Uhr für eine Anlieferung 

t für Services mit zeitsensitiver Zustellung, 
press. 12:00 Express Sendungen können bereits ab 

chts, ihrer Abmessungen oder sonstigen 
Eigenschaften nicht über den Service Express bzw. Economy Express befördert 

itige Abfertigung der Sendung nur nach Weisung 
bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber, die schriftlich vom Auftraggeber bestätigt 
werden muss. Bis dahin wird die Sendung durch TNT in Verwahrung genommen. 
Auch in einem hochwertigen Sammelverkehr bleiben Restrisiken. Besonders 
wichtige und/oder wertvolle Sendungen melden Sie deshalb bitte vorher zur 

Aus abwicklungstechnischen Gründen müssen sendungsbegleitende, für Dritte 
e) unmittelbar und sicher am Sendungsgut 

Handelt es sich um Sendungen in einem Versandverfahren, so muss 
das Versandbegleitdokument inkl. aller relevanten Zolldokumente, nachweisbar 
durch die Unterschrift des TNT Fahrers auf der Zollgutübergabebescheinigung 

TNT ist berechtigt, die Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten, die vom 
Absender oder Empfänger im Zusammenhang mit den von ihr durchgeführten 
Leistungen übermittelt oder dafür benötigt werden. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im 
Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Weiterhin ist TNT ermächtigt, im 
gesetzlichen Rahmen Daten an staatliche Behörden auch außerhalb der 

ischen Union weiterzugeben, insbesondere Zollbehörden.  
Grundsätzlich schließen wir den Tausch von Ladehilfsmitteln aus. 
Da durch die Messeveranstalter die Zustellzeiten unterschiedlich geregelt werden 

mit der zuständigen TNT 
Niederlassung. Eine Laufzeitzusage entfällt aus diesem Grund. 
Absender, Empfänger und Drittbegünstigte dürfen nicht auf Sanktions- bzw. 
Boykottlisten aufgeführt sein, gleich welcher Organisation oder welchen Staates und 

avon, ob sich der Abgleich auf den konkreten Transport bezieht. 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Siegburg, es sei denn, zwingende 
gesetzliche Vorschriften bestimmen einen anderen Gerichtsstand oder es handelt sich 

einen Vertrag mit einem Verbraucher und sonstigen Nichtkaufleuten. Wenn Sie 

Fragen zu diesen Bedingungen haben oder über Dienstleistungen informiert werden 
möchten, die über die hier beschriebenen Standardleistungen hinausgehen, dann 
wenden Sie sich bitte an die TNT Fachleute, die Sie betreuen.
 
Stand: 08 | 2015. Gültig in der jeweils neuesten Fassung. Änderungen vorbehalten. Sie 
erhalten die aktuellen AGB und die oben aufgeführten Kosten und Service
Ihrer TNT Niederlassung oder unter www.tnt.de
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Fragen zu diesen Bedingungen haben oder über Dienstleistungen informiert werden 
möchten, die über die hier beschriebenen Standardleistungen hinausgehen, dann 

an die TNT Fachleute, die Sie betreuen. 

. Gültig in der jeweils neuesten Fassung. Änderungen vorbehalten. Sie 
erhalten die aktuellen AGB und die oben aufgeführten Kosten und Service-Gebühren in 
Ihrer TNT Niederlassung oder unter www.tnt.de. 
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Ergänzend zu diesen Bedingungen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen “Nationale Express Dienste” - 
jeweils neuester Stand. Diese Unterlagen werden Ihnen auf 
Wunsch gerne durch Ihre TNT-Niederlassung zugesandt. 
 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
durch die TNT Express GmbH. Die Fahrer sind zur 
Entgegennahme oder Abgabe rechtsgeschäftlicher 
Erklärungen nicht bevollmächtigt. 
 

1. Allgemeines 
Geltungsbereich für unsere Tarife und Konditionen ist die 
Bundesrepublik Deutschland bis Festlandende. Für die 
Zustellung von Sendungen auf die Nord- und Ostseeinseln 
berechnen wir einen Aufschlag von EUR 30,70 pro 
Sendung, wobei keine Laufzeitgarantie gegeben wird. 
Sendungen werden nur auf Grundlage eines besonderen 
schriftlichen Rahmenvertrages akzeptiert. Express Plus ist 
ein geschlossenes Versandsystem für Güter, wie sie im 
Rahmenvertrag definiert sind, insbesondere für Valoren 1. 
Klasse, Hauspost und sonstige Urkunden. 

2. Frankatur  
Die Abfertigung erfolgt ausschließlich "frei Haus". 

3. Nachnahme 
Nachnahme-Sendungen werden nicht akzeptiert. Ihre TNT-
Niederlassung informiert Sie gerne über alternative 
Lösungen. 

4. Kosten 
Jedes Packstück gilt tariflich als eine Sendung. Maßgeblich 
für das Speditionsentgelt pro Sendung sind unsere jeweils 
gültigen Tarife zuzüglich Mehrwertsteuer. 

5. Kostenverantwortung 
Die Kosten, die bei einer Annahmeverweigerung durch den 
Empfänger oder die für den dritten und jeden weiteren 
Zustellversuch an dieselbe Adresse (zweiter Versuch 
kostenlos) sowie bei einer Tourenumverfügung (z.B. wegen 
einer falschen Adresse) entstehen, trägt der Auftraggeber. 
Ist der Empfänger am ersten Tag nach dem zweiten 
Zustellversuch nicht annahmebereit, so werden diese 
Sendungen automatisch an den Absender zurückgesandt 
und gemäß Tarif berechnet. 

6. Dokumentation 
Der entsprechende TNT-Speditionsauftrag muss durch den 
Auftraggeber vollständig ausgefüllt werden. Für Fehler 
beim Ausfüllen der Formulare durch TNT-Personal - wenn 
ausnahmsweise ein Auftrag telefonisch 
entgegengenommen wird - haftet TNT nicht. Jedes 
Packstück ist mit einem TNT-Aufkleber zu markieren. TNT-
Speditionsaufträge und TNT-Aufkleber erhalten Sie 
kostenlos von Ihrer TNT-Express Niederlassung.  

7. Zur besonderen Beachtung 
1. Die Empfangsstelle muss mindestens 90 Minuten vor 
der gebuchten Zustelloption für die Entgegennahme der 
Sendung bereitstehen (z.B. ab 06:30 Uhr für eine  

 
Anlieferung mit 8:00 Express). 
 
2. Ist keine Serviceart oder nur "Zustellung Samstag" 
angegeben, gilt automatisch Express Plus vor 12:00 Uhr. 
 
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben oder über 
Dienstleistungen informiert werden möchten, die über die 
hier beschriebenen Standardleistungen hinausgehen, dann 
wenden Sie sich bitte an Ihre TNT-Express-Niederlassung. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Siegburg. 
 
Stand: 06/2015 Gültig in der jeweils neuesten Fassung. 
Änderungen vorbehalten. 

 



1. Einleitung
A. UPS übernimmt Beförderungsaufträge nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, die durch die Regelungen der jeweils gültigen UPS Tariftabelle und Serviceleistungen („Tariftabelle“) ergänzt werden.

Soweit sich aus diesen Beförderungsbedingungen nichts anderes ergibt, gelten weiterhin für Kaufleute in Deutschland die Regelungen der ADSp (ausgenommen Ziff. 27, 29 ADSp), in Österreich die Regelungen der AÖSp 
(ausgenommen §§ 39-41).

B. Je nach Absendeland bedeutet „UPS“ die jeweils zutreffende der folgenden Gesellschaften und der Versender schließt den Vertrag mit dieser. Diese Gesellschaft ist auch das Hauptfrachtunternehmen im Sinne der in Absatz C genannten 
Abkommen und Übereinkommen.

Deutschland – United Parcel Service Deutschland Inc. & Co OHG; Österreich – United Parcel Service Speditionsges.m.b.H.; Schweiz – UPS United Parcel Service (Schweiz) AG alle mit der Anschrift c/o Avenue Ariane 5, 1200 Brüssel, 
Belgien (durch diese Anschrift wird jedoch nicht notwendigerweise der Gerichtsstand bestimmt).

C. Liegt bei einem Transport auf dem Luftweg das Endziel oder ein Zwischenstopp in einem anderen als dem Absendeland, können die internationalen Luftverkehrsabkommen zur Anwendung kommen. (Im Sinne dieser Bedingungen 
bedeutet internationale Luftverkehrsabkommen (i) das Übereinkommen vom 28. Mai 1999 zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Montrealer Übereinkommen) oder (ii) das 
Abkommen über die Vereinheitlichung bestimmter Regeln im internationalen Luftfrachtverkehr, unterzeichnet in Warschau am 12. Oktober 1929 oder (iii) diese durch Protokoll oder ergänzendes Abkommen abgeänderte oder ergänzte 
Abkommen. Weiterhin kann eine internationale Beförderung den Vorschriften des am 19. Mai 1956 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr („CMR“) unterliegen. 
Die internationalen Luftverkehrsabkommen und die CMR regeln und begrenzen die Haftung des Frachtunternehmens bei Verlust, Beschädigung oder Verspätung des Frachtguts.

D. Sendungen können über jegliche Zwischenstopps transportiert werden, die UPS für angemessen hält. UPS ist berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen, für die diese Bedingungen gleichermaßen gelten.

E. In diesen Bedingungen bedeutet „Frachtbrief“ ein einzelner UPS Frachtbrief beziehungsweise ein einzelnes Versanddokument oder das auf einem Absendebeleg unter demselben Datum, derselben Empfängeradresse und Serviceart 
dokumentierte Frachtgut.

Alle Pakete unter einem Frachtbrief werden als eine einzige Sendung angesehen.

2. Serviceumfang
Sofern keine besonderen Dienstleistungen vereinbart werden, beschränkt sich der von UPS angebotene Service auf Abholung, Transport, Zollabfertigung (sofern zutreffend) und Zustellung der Sendung.

Um die vom Versender gewünschte kurze Beförderungsdauer und das niedrige Beförderungsentgelt zu ermöglichen, werden die Sendungen im Rahmen einer Sammelbeförderung transportiert. Der Versender nimmt mit der Wahl der 
Beförderungsart in Kauf, dass aufgrund der Sammelbeförderung nicht die gleiche Obhut wie bei einer Einzelbeförderung gewährleistet werden kann.

Der Versender wird darauf hingewiesen, dass eine Kontrolle des Transportweges durch Ein- und Ausgangskontrollen an den einzelnen Umschlagstellen innerhalb des UPS Systems nicht erfolgt.

Der Versender sollte unter Berücksichtigung von Art und Wert des Gutes von der Möglichkeit Gebrauch machen, durch korrekte Angabe des Warenwertes und Zahlung des in der Tariftabelle geregelten Zuschlags eine Beförderung seiner 
Sendung in der Leistungsart „Wertpaket“ zu wählen. In dieser Leistungsart werden Pakete unter zusätzlichen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen transportiert.

3. Beförderungsbeschränkungen – Für internationale Luftfracht gelten ggfs. abweichende Bedingungen. Diese können bei der örtlichen UPS Kundendienstzentrale erfragt oder auf www.ups.com eingesehen werden.
3.1 UPS befördert keine Waren, die nach Maßgabe der folgenden Absätze (i) bis (iv) vom Transport ausgeschlossen sind.

(i) Pakete dürfen nicht über 70 kg wiegen oder eine Länge von über 270 cm oder eine Länge und Gurtumfang von zusammen mehr als 419 cm haben.

(ii) Der Wert eines Pakets darf den Gegenwert von USD 50 000 in der jeweiligen Landeswährung nicht überschreiten. Außerdem darf der Wert von Schmuck oder Uhren in einem Paket nicht den Gegenwert von USD 500 in der 
jeweiligen Landeswährung überschreiten.

(iii) Pakete dürfen nicht die in der Tariftabelle aufgeführten von der Beförderung ausgeschlossenen Artikel enthalten, insbesondere Güter von außergewöhnlich hohem Wert, Kunstwerke, Antiquitäten, Edelsteine, Briefmarken, Unikate, 
Gold oder Silber, Geld, Prepaid Karten oder begebbare Wertpapiere (insbesondere Schecks, Wechsel, Wertpapiere, Sparbücher, Aktienzertifikate oder sonstige Sicherheiten) sowie gefährliche Güter.

(iv) Pakete dürfen keine Waren enthalten, die Menschen oder Tiere oder ein Beförderungsmittel gefährden könnten, oder die auf sonstige Weise andere von UPS beförderte Waren verschmutzen oder beschädigen könnten, oder deren 
Beförderung, Aus- oder Einfuhr nach geltendem Recht verboten ist.

Der Versender ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dem Frachtbrief gemachten Angaben verantwortlich und sorgt dafür, dass auf allen Paketen ausreichende Kontaktangaben über den Versender und Empfänger des Pakets 
verzeichnet sind und dass sie so verpackt, markiert und etikettiert sind, ihr Inhalt so beschrieben und klassifiziert ist und die jeweils erforderlichen Begleitunterlagen beigefügt sind, dass sie zur Beförderung geeignet sind und den 
Anforderungen der Tariftabelle und geltendem Recht entsprechen.

Der Versender erklärt, dass die Sendung keine von der Beförderung ausgeschlossenen Artikel enthält und dass er die zum Transport übergebenen Sendungen selbst oder durch von ihm beauftragte und beaufsichtigte Dritte verpackt, 
verschlossen und bis zur Übergabe an UPS vor dem Zugriff Unbefugter gesichert hat.

3.2 Verderbliche und temperaturempfindliche Waren werden auf Gefahr des Versenders zur Beförderung angenommen. UPS bietet für solche Pakete keine Spezialhandhabung an.

3.3 Verweigerung und Einstellung der Beförderung

(i) Sofern ein Paket einer der obigen Beschränkungen oder Bedingungen nicht entspricht, oder ein auf einem Nachnahme-Frachtbrief genannter Nachnahmebetrag die in Absatz 8 genannte Beschränkung überschreitet, kann UPS die 
Beförderung des betreffenden Pakets (oder einer Sendung, zu der es gehört) verweigern und, falls die Beförderung bereits im Gang ist, die Beförderung einstellen.

(ii) UPS kann die Beförderung auch einstellen, falls die Zustellung nicht durchgeführt werden kann, falls der Empfänger die Annahme verweigert, falls UPS wegen einer fehlerhaften Adressangabe (trotz angemessener Bemühungen, 
die richtige Adresse herauszufinden) die Zustellung nicht durchführen kann oder falls die richtige Adresse sich in einem anderen Land befindet oder wenn bei Zustellung die fällige Summe nicht vom Empfänger kassiert werden kann.

(iii) Bei Einstellung der Beförderung ist UPS nach eigenem Ermessen zur Rücksendung an den Versender berechtigt.

3.4 Der Versender ist für die Zahlung sämtlicher Kosten, die durch eine solche Beförderungseinstellung entstehen, verantwortlich, insbesondere für die Weiterleitungs-, Entsorgungs-, Rücksendungs-, Lager- oder Verwaltungskosten sowie 
gegebenenfalls sämtliche Zölle und Steuern. In keinem dieser Fälle werden Transportkosten jeglicher Art von UPS erstattet.

3.5 Ausgeschlossene Güter dürfen vom Versender nur übergeben werden, wenn zuvor eine besondere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Werden ausgeschlossene Güter ohne vorherige besondere schriftliche Vereinbarung 
übergeben, haftet der Versender für die daraus entstehenden Schäden an solchen Gütern, an fremden Sachen, Transportmitteln und/oder Personen und hat UPS schadlos zu halten. UPS obliegt es nicht, Güter hinsichtlich eines 
Beförderungsausschlusses zu überprüfen.

UPS haftet nicht für Verlust und Beschädigung von Gütern, die entgegen dem Beförderungsausschluss zur Beförderung übergeben wurden (s. auch Ziffer 9.2).

3.6 Ist der Versender oder ein sonstiger Berechtigter auch nach Öffnung nicht zu ermitteln, und eine Ablieferung auf andere Weise nicht zumutbar, ist UPS nach Ablauf von 6 Wochen zur Veräußerung der Sendung berechtigt.

Der Veräußerungserlös steht UPS zu, wenn nicht bewiesen wird, dass er die von UPS getätigten Aufwendungen übersteigt. Unverwertbares Gut kann UPS vernichten.

3.7 UPS behält sich das Recht vor, Sendungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu öffnen und zu prüfen, ohne insoweit eine vertragliche Verpflichtung zu übernehmen. Im Rahmen der Prüfung ist auch eine Durchleuchtung der 
Sendungen mit Röntgenstrahlung möglich. Hierbei kann es auch bei sachgemäßer Durchführung zu Schäden an strahlungsempfindlichen Gütern kommen.

4. Zollamtliche Abfertigung
Der Versender ist zur Vorlage vollständiger und korrekter Unterlagen verpflichtet, die für eine amtliche Behandlung, insbesondere die Zollabfertigung, erforderlich sind. Soweit UPS keine anders lautenden Anweisungen erhält, fungiert UPS für 
die Zollabfertigung als Vertreter des Versenders. Der Versender ist damit einverstanden, dass UPS für den alleinigen Zweck der Benennung eines Zollmaklers zur Durchführung der zollamtlichen Abfertigung als Empfänger des Pakets angesehen 
wird. UPS übernimmt grundsätzlich keine Zollabfertigung für Sendungen innerhalb der EU oder innerhalb eines Zollgebietes, es sei denn UPS erhält einen gesonderten Auftrag hierzu.

5. Zahlung
5.1 Die Entgelte für Beförderung und sonstige Dienstleistungen sind in der jeweils gültigen Tariftabelle dargelegt und gelten als vereinbart. Alle Entgelte sind spätestens binnen 7 Tagen ab Erhalt der Rechnung zu zahlen.

5.2 Werden Steuern, Gebühren, Abgaben, Zölle, Zollstrafen oder Lagerkosten von behördlicher Seite erhoben oder wird UPS zur Zahlung solcher Kosten im Namen des Versenders, Empfängers oder Dritter aufgefordert, und ist UPS nicht 
in der Lage, diesen Betrag auf erste Aufforderung von der betreffenden Person zu kassieren, hat der Versender den Betrag auf Verlangen von UPS zu zahlen. Dies gilt auch, falls der Empfänger oder, bei Rechnungsstellung an Dritte, 
dieser Dritte fällige Beträge nicht bezahlt.

5.3 Für an UPS zahlbare fällige Beträge werden ab dem Fälligkeitsdatum bis zum Erhalt der Zahlung Zinsen fällig, und zwar in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes, mindestens aber in Höhe von jährlich 9% in Österreich und 5% in der Schweiz. 
Darüber hinaus kann UPS eine Mahngebühr bis zu 15 EUR (20 CHF in der Schweiz) erheben.

5.4 Wird ein Betrag durch den Versender oder Empfänger nicht gemäß diesen Bedingungen bezahlt, behält UPS sich das Recht vor, Pakete bis zum Eingang der vollständigen Zahlung zurückzuhalten oder zu verkaufen und den Erlös zur 
Begleichung der Schulden zu verwenden. Restbeträge bleiben zahlbar.

6. Serviceunterbrechung
UPS haftet nicht für Unterbrechungen oder Störungen der Serviceleistungen, deren Ursachen nicht in dem alleinigen Verantwortungsbereich von UPS liegen. Beispiele hierfür sind Störungen der Transportwege in der Luft oder zu Lande 
(z.B. wegen besonderer Witterungsbedingungen), Feuer, Überschwemmung, Krieg, Feindseligkeiten und öffentliche Unruhen, Handlungen staatlicher oder sonstiger Behörden und Arbeitskämpfe oder Verpflichtungen (sei es seitens UPS, 
seiner Vertreter, Subunternehmer oder Dritter).

UPS Beförderungsbedingungen

Dies ist die zum Veröffentlichungsdatum des Leitfadens aktuelle Fassung. Die neueste Fassung, die für Ihre Sendungen gilt, 
kann unter www.ups.com abgerufen oder von einer UPS Kundendienstzentrale bezogen werden.



7. Geld-zurück-Garantie
Bei bestimmten Servicearten und Bestimmungsorten bietet UPS als Zusatzleistung eine Geld-zurück-Garantie an. Einzelheiten sind der Tariftabelle bzw. der UPS Webseite (www.ups.com) zu entnehmen, die zur Zeit der Übergabe der Sendung 
zur Beförderung gültig ist und können auch von der örtlichen UPS Kundendienstzentrale erfragt werden.

Die Garantie gilt nicht, wenn die verspätete Zustellung aus der Nichteinhaltung der in Ziffer 3.1 genannten Beschränkungen oder Bedingungen oder aus der Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts von UPS aufgrund dieser Bedingungen resultiert, 
oder wenn ein Fall der Ziffer 3.3 oder Ziffer 6 vorliegt. Die Geld-zurück-Garantie stellt keine Form von Zusicherung oder Erklärung dar, dass die Sendung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eintrifft. UPS vereinbart oder bestätigt keine Lieferfristen.

8. Nachnahmesendungen
UPS bietet für verschiedene, bei der örtlichen UPS Kundendienstzentrale zu erfragende, Bestimmungsorte unter Erhebung eines Zuschlags, der in der Tariftabelle dargelegt ist, einen Nachnahmeservice an.

Der Nachnahmebetrag ist im Versanddokument ausschließlich entweder in EUR oder in der Währung des Bestimmungslandes anzugeben. Der eingetragene Nachnahmebetrag ersetzt in keinem Fall die Wertangabe und begründet keine 
Höherhaftung für Verlust oder Schäden am Gut. Sofern die Währung des im Versanddokument eingetragenen Nachnahmebetrags sich von der Währung desjenigen Betrags unterscheidet, den UPS beim Empfänger einzieht und/oder an den 
Versender auszahlt, erfolgt die Umrechnung auf der Grundlage des Wechselkurses, der von UPS als angemessen erachtet wird.

Eine Haftung von UPS für Währungsrisiken ist ausgeschlossen.

8.1 Einziehung von Nachnahmebeträgen in bar: Wird UPS in dem Versanddokument in korrekter und eindeutiger Weise angewiesen, ausschließlich Bargeld anzunehmen, wird UPS den Nachnahmebetrag in bar in der Währung des 
Bestimmungslandes einziehen. Bei Bareinzug von Nachnahmebeträgen beläuft sich der maximal einziehbare Nachnahmebetrag pro Empfänger und Tag auf den Gegenwert von USD 5 000 in der jeweiligen Landeswährung. Für Empfänger 
in Frankreich gilt eine Grenze von 750 €, für Empfänger in Italien muss der Betrag unter 1000 € liegen. Weitere Beschränkungen können zeitweise für bestimmte Länder gelten; Einzelheiten hierzu sind der Tariftabelle bzw. der UPS 
Webseite (www.ups.com) zu entnehmen.

Gibt der Versender einen Betrag an, der über die vorstehenden Höchstbeträge hinausgeht, ist UPS berechtigt, Schecks anzunehmen.

8.2 Einziehung von Nachnahmebeträgen per Scheck: Wird UPS im Versanddokument nicht in korrekter und eindeutiger Weise angewiesen, ausschließlich Bargeld anzunehmen, ist UPS berechtigt, den Auftrag entweder abzulehnen oder 
ausnahmsweise als Ersatzzahlungsmittel Schecks jeglicher Art entgegenzunehmen, die auf den Versender ausgestellt sind und in dem Bestimmungsland als amtliches Zahlungsmittel gelten, oder aber Bargeld, und zwar in den Grenzen 
nach Abschnitt 8.1. Nimmt UPS einen Scheck als Zahlungsmittel an, beläuft sich der maximal einziehbare Nachnahmebetrag pro Paket auf den Gegenwert von USD 50 000. Soweit UPS einen Scheck als Zahlungsmittel annehmen kann, 
muss dieser entweder in EUR oder in der jeweiligen Landeswährung ausgestellt sein.

8.3 Zahlung der eingezogenen Nachnahmebeträge: Zieht UPS Nachnahmebeträge bar ein, hat UPS dem Versender den Gegenwert in der Währung desjenigen Landes zu zahlen, in dem die Sendung an UPS zum Zwecke der Beförderung 
übergeben wurde. UPS ist berechtigt, diese Beträge entweder auf ein vom dem Versender benanntes Bankkonto zu überweisen oder einen Scheck über diese Beträge zugunsten des Versenders auszustellen.

Alle Schecks, die entweder wie vorstehend ausgeführt von UPS ausgestellt oder aber von dem Empfänger zugunsten des Versenders ausgestellt und von UPS nach Abschnitt 8.2 eingezogen wurden, werden dem Versender entweder auf 
dem regulären Postweg auf Gefahr des Versenders übermittelt oder dem Versender bzw. einer anderen Person ausgehändigt, von der nach den Umständen angenommen werden kann, dass sie berechtigt ist, den Scheck im Namen und 
Auftrag des Versenders entgegenzunehmen.

8.4 Im Fall des Nichterhalts des Nachnahmebetrags oder des Schecks muss der Versender UPS schriftlich innerhalb von 45 Tagen nach dem Zustelldatum davon in Kenntnis setzen. Anderenfalls sind jegliche Ansprüche gegenüber UPS aus 
dem Nachnahmeauftrag ausgeschlossen.

8.5 Ist der Nachnahme-Frachtbrief unvollständig oder inkorrekt ausgefüllt oder wurde die Nachnahmesendung von dem Versender fehlerhaft vorbereitet, haftet der Versender für alle Schäden, die UPS hieraus entstehen und für alle 
Ansprüche, die gegen UPS daraufhin geltend gemacht werden und stellt UPS von allen Ansprüchen Dritter frei.

8.6 Liefert UPS das Paket dem Empfänger ohne Einziehung der Nachnahme ab, haftet UPS höchstens entweder bis zu dem nach diesen Bedingungen maximal zulässigen Nachnahmebetrag oder bis zu dem im Versanddokument angegeben 
Nachnahmebetrag oder bis zu dem tatsächlichen Wert der Waren, die UPS zum Zwecke der Beförderung übergeben wurden und für die UPS den angegebenen Nachnahmebetrag einzuziehen hatte, je nachdem, welcher Betrag am 
niedrigsten ist. Der Nachnahmebetrag darf in keinem Fall den Wert des zu transportierenden Gutes zzgl. Frachtrate übersteigen.

UPS haftet nicht für unredliche oder betrügerische Handlungen des Empfängers. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf die Vorlage falscher oder ungedeckter Schecks oder aber auf Schecks, die von dem Empfänger inkorrekt 
oder ohne Vollmacht ausgestellt wurden.

9. Haftung
9.1 Sofern zwingendes nationales oder internationales Recht gilt, wird die Haftung von UPS gemäß diesen Bestimmungen geregelt und beschränkt. Im internationalen Luftverkehr gelten die Beschränkungen des Warschauer Abkommens, 

sofern nicht das Montrealer Übereinkommen einschlägig ist.

9.2 Soweit Bestimmungen gem. Ziffer 9.1 nicht gelten, wird die Haftung durch die vorliegenden Beförderungsbedingungen geregelt. Maßgeblich ist jeweils das Land, in dem die Sendung UPS zum Transport übergeben wurde.

In Deutschland beträgt die Haftung für Verlust oder Beschädigung bis maximal EUR 510 pro Sendung oder SZR 8,33 für jedes Kilogramm, je nachdem welcher Betrag höher ist.

In Österreich und in der Schweiz haftet UPS bei Verschulden für nachgewiesene direkte Schäden bis zu einer Höhe von maximal CHF 130 pro Sendung in der Schweiz bzw. in Österreich EUR 85 pro Sendung oder dem nach § 54 AÖSp 
ermittelten Betrag, je nachdem welcher Betrag höher ist.

Bei Teilverlusten oder -beschädigungen wird das Gewicht des entwerteten Teils der Sendung zugrunde gelegt.

Vorstehende Haftungsbegrenzungen, inkl. des Haftungauschlusses in Ziffer 3.5 gelten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die UPS, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass der Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen haben. Unabhängig von den vorstehenden Regelungen wird die Haftung im internationalen Luftverkehr 
abschließend durch Art. 22 des Montrealer Übereinkommens beschränkt. Art. 25 des Montrealer Übereinkommens ist ausgeschlossen. Ziffer 27 ADSp findet keine Anwendung.

9.3 Hat der Anspruchsberechtigte (oder eine Person, von der er sein Anspruchsrecht ableitet) die Entstehung des Schadens verursacht oder dazu beigetragen, kann die Haftung von UPS reduziert oder aufgehoben werden.

9.4 Beim Versand als Wertpaket wird die Haftungsgrenze nach Ziffer 9.2 durch korrekte Deklaration des Wertes der Sendung und durch Zahlung des in der Tariftabelle aufgeführten Zuschlages auf den deklarierten Wert angehoben. In keinem 
Fall dürfen die in Absatz 3.1 (ii) festgesetzten Werte überschritten werden. Der Versender erklärt durch Unterlassung einer Wertdeklaration, dass sein Interesse an den Gütern die in Ziffer 9.2 genannte Grundhaftung nicht übersteigt.

9.5 UPS haftet soweit gesetzlich zulässig nicht für indirekte Schäden und Folgekosten wie z.B. rein wirtschaftliche Verluste, Gewinneinbußen, Verlust von Geschäftsgelegenheiten oder Umsatzverluste sowie Aufwendungen für Ersatzvornahme.

Die Haftung von UPS für Schäden durch Überprüfen einer Sendung nach Ziffer 3.7 ist ausgeschlossen.

UPS haftet nicht für Schäden oder Verlust, falls dies auf Mängel der vom Versender verwendeten Verpackung zurückzuführen ist und nicht für Schäden an der Verpackung oder Verlust derselben.

10. Zustellung
Die Zustellung von Sendungen erfolgt beim Empfänger oder bei sonstigen Personen, von denen nach den Umständen angenommen werden kann, dass sie zur Annahme der Sendungen berechtigt sind. Hierzu zählen insbesondere in den 
Räumen des Empfängers anwesende Personen und direkte Nachbarn. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung über den Verbleib seiner Sendung.

UPS darf elektronische Hilfsmittel zum Nachweis der Zustellung einsetzen. Der Versender erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass die Reproduktion der mit dem elektronischen Zustellverzeichnis aufgezeichneten Unterschrift als 
Abliefernachweis gilt.

11. Datenschutz
UPS ist berechtigt, Daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, die vom Versender oder Empfänger im Zusammenhang mit dem von UPS durchgeführten Transport angegeben werden, und diese Daten an andere Konzernunternehmen, 
auch solche in anderen Ländern, zu übertragen und sie dort zentral verarbeiten zu lassen. Weiterhin ist UPS ermächtigt, im gesetzlichen Rahmen Daten an Behörden weiterzugeben, insbesondere an Zollbehörden. Die Daten können zu 
Werbezwecken für andere von UPS angebotenen Dienstleistungen und Produkte verwendet werden. Die Rechte des Betroffenen z.B. Widerspruch gegen Zusendung von UPS Werbematerialen nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen können, 
unabhängig vom Land, in dem UPS die Daten speichert, über die örtliche UPS Niederlassung geltend gemacht werden. Im übrigen gilt die UPS Datenschutzrichtlinie http://www.ups.com/content/de/de/resources/ship/terms/privacy.html

12. Geltendmachung von Ansprüchen
Alle Ansprüche an UPS müssen UPS gegenüber unverzüglich schriftlich und entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht werden. Ungeachtet dessen verjähren alle Ansprüche gegen UPS, wenn diese Ansprüche nicht 
innerhalb eines Jahres, in Österreich und in der Schweiz innerhalb von acht Monaten, nach dem Zustelltag oder, im Falle der Nichtzustellung, ab dem Tag, an dem das Gut hätte abgeliefert werden müssen, gerichtlich geltend gemacht werden.

Eine Sendung wird erst dann als verloren betrachtet, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen, bei grenzüberschreitenden Beförderungen 40 Tagen, nach Zugang des vollständigen ausgefüllten UPS Bearbeitungsbogens nebst den erforderlichen 
Anlagen bei der zuständigen Kundendienststelle aufgefunden wurde.

Diese Bestimmung kommt nicht zur Anwendung, falls aufgrund zwingender Vorschriften andere Regelungen gelten.

13. Vollständige Vereinbarung
Alle Vertragsbedingungen zwischen UPS und dem Versender sind in diesem Dokument und in der jeweils gültigen Tariftabelle enthalten. Abweichungen zu diesen Vertragsbedingungen sind im geschäftlichen Verkehr mit Kaufleuten nur 
aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarung wirksam.

Die Nichtberufung auf Bestimmungen dieser Beförderungsbedingungen stellt keinen Verzicht seitens UPS auf die zukünftige Berufung auf diese oder andere Bestimmungen dar. Erfüllungsgehilfen von UPS haben keine Befugnis, auf Klauseln 
der vorliegenden Beförderungsbedingungen zu verzichten oder diese zu ändern.

Sollte ein Teil dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

14. Anwendbares Recht
Die vorliegenden Beförderungsbedingungen und nach Maßgabe dieser Beförderungsbedingungen abgeschlossene Verträge unterliegen den Gesetzen des Absendelandes.

Gerichtstand für Kaufleute ist jeweils der Sitz des jeweiligen UPS Unternehmens im Absendeland.
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